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©efchichte des niederföchfischen Preises 
vom Jahre 1673 bis gum Zusammenbruch 

der .^reisuerfafsung. 
<S)ie Kreistag« zu Eüneburg 1675, IBtaunschwtig 1677 unb Eüne­
burg 1682. 9er OTünzprobationstag zu «raunschroeig 1681.) 

$ o n A S a l t h e r ö c h m i d t . 

o t m o 11. 
Die oorliegende Arbeit gründet sich auf die niedersächsischen 

Kreisakten des stäbtischen Archios zu Mühlhausen/Thür, (zitiert Mü): 
E 1/4 Nr. 72 oon 1673 bis 1676, E 1/4 Nr. 73 oon 1677 bis 1681, 
E 1/4 Nr. 74 oon 1682, E 1/4 Nr. 75 oon 1683 bis 1700, 
E 1/4 Nr. 79 oon 1712 bis 1717, E 1/4 Nr. 76 oon 1731/2. 

Präsentation eines Assessors beim Reichskammergericht, 
©ine roertoolle (Ergänzung boten bie Akten des Preußischen 

Staatsarchios zu Magdeburg, namentlich das Protokoll bes Lüne-
burger Kreistages oon 1675 (zitiert Ma): 

Rep. A 50 Tit. I Nr. 27 Vol. 1 oon 1674—1675. 
A 1 XVIII Nr. 256, 257, 258 oon 1677. 

Die Datierung der Urkunden ist nach altem und neuem Stil oor-
genommen. Das Direktorium Magdeburg batierte noch nach altem 
Stil: Der Abministrator August oon Sachsen berief bie Stände mii 
einem Schreiben oom 30. Aug. 1677 zu einer Tagung auf den 17. Sep-
tember, Montag oor Mauritii •), und mit einem Brief oom 13. Mai 
1678 eine solche auf den 11. 3uni, Dienstag nach Medarbi2). Beides 
ift alter Stil. Auch die Stadt Mühlhausen oerraandte ihn, rote aus 
einem Schristroechsel mit dem Obersten Schönnig heroorgeht3). Die 
kaiserliche Proposition bezeichnet ben Lüneburger Kreistag oon 1675 
als auf den 28. April „st. vet." einberufen4). Da ber Kreisabfchieb unb 
bie Korrespondenz darin ubereinstimmen, dasj der Kreistag zum 
28. April einberufen und am 29. eröffnet rourde, da ferner der kaifer-
liche ©efandte einige Tage nach Beginn erschien und im Kreisabfchied 
hierfür bie Doppeldatierung 6./16. Wal angegeben wirb, fo muß auch 
bie Kreiskanzlei nach altem Stil datiert haben. Denn die an diesem 
Tage oerlesene kaiserliche Proposition hat in der Beroielfältigung 
den Vermerk: Dictat. Lüneburg den 6. Mai 1675. 

•) Ma Rep. A 1, 258 Q. 238. 2) ebda. 312. 
3) Schönnigs Brief, datiert Frankenhaufen d. 3. Mai s. n. 1675 (be* 

fllaub. Abschrift) geht in Mühlhausen am 24. April ein und roirb unter 
diesem Datum raeitergesandt an den Abgesandten beim Kreistage, der 
tien Empfang am 28. Aprü oermerkt. Hin zweiter Brief, datiert d. 
13./3, Mai 1675, trägt den Vermerk: präfentiert am 3. Mai und roirb 
unter dem 4. Mai als Anlage roeitergefandt. Mü E 1/4 72. 

«) ebda. fol. 341. 
SHieberf. Saijrbud, 19J0. 1 
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E i n l e i t u n g . 

Stand der Forschung gur Geschichte der Neichs&reise. 

Die neuere Geschichtsschreibung hat die Verfafsungsgeschichte 
des 1806 zusammengebrochenen deutschen Reiches seit dein Aus­
gange des Mittelalters und damit die Geschichte der Reichstreise, 
die allein dos alte Reich zn einigem Leben besähigten, bisher stör! 
vernachlässigt. D a s Interesse wandte sich naturgemäß mehr den 
Einzelstaatm und der von ihnen ausgehenden Gründung des neuen 
Reiches zu. 28ir finden zwar in allen einschlägigen Werfen der 
deutschen Geschichte und der Verfafsungsgeschichte die Kreisver­
fassung erwähnt, aber die Abschnitte hierüber beschränken sich auf 
die rechtlichen Grundlagen und aus einige besonders hervortretende 
Tatsachen, wie z . B . die Teilnahme von Kreistruppen an den 
Reichskriegen, die Augsburger Ejekutionsordnung, die Steuerfrage 
oder den letzten Reformversuch vom I a h r e 1681. Eine zusammen­
hängende Darstellung fehlt jedoch. Auch die von der neusten For­
schung in Angriff genommene Untersuchung der Kreisgeschichte ist 
bisher nicht über Einzelarbeiten hinausgekommen. 

Daher behandelt auch Fr. H a r t n n g die Reichskreise in seiner 
Versassnngsgeschichte1) verhäftnismäßig kurz, weil die notwendigen 
Voruntersuchungen über das Eigenleben in ihnen noch nicht ge­
nügend fortgeschritten find. Die Werke der Rechtshistoriker2) geben 
hierüber ebenfalls keinen Aufschluß, da sie nur die rechtlichen 
Grundlagen der Kreise behandeln. 

W i r sind deshalb noch immer aus die ältere Literatur ange­
wiesen 3 ) . Püt ter bietet nur wenig Brauchbares für die Kreis-

« . „ IOOO l"*100«. ß e ^ 5 . b. öeutfäen Recht^fchichte. 6. Aufl. 
Bln. 1922. £ . Brunner ©tunt>3üße der Putschen Rechtsoesch. fipjg.1901. 
» . ^.S* ^ " " ß 3ufammen9efteltt bei 3. St. Putter, Literatur 
&^^»w£a*'&&\Vb& ®öit™> S. 177 ff. U . Bb 4. 1791! 
bei } ; f & g n S t - W W Ach

 an
 *ie 2it.-übersicht 

8 S . « * , e « 8 * - « % ' ! S l v ^ t , 2 l l e n b- * te t»et f , S.6 und gr. ftartuna, deutsche Berfaff.-©efö., <5. 2—3 u. ff., ©. 95 u. 99 
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geschichte4). Ausführlicher und die gesamte altere Literatur zu­
sammenfassend behandelt sie I o h. I a k. M o s e r in der „Teutschen 
Erays-Versassung", einem Auszug aus seinem S taa t s r ech t 5 ) . 

Gegen Moser sind allerdings erhebliche Einwendungen zu 
machen. Der Fehler des Wertes liegt in der formal - juristischen 
Betrachtungsweise, die vor allem darin ihre Aufgabe erblickte, auf 
Grund der Reichs- und Kreisabfchiede die rechtliche Statur der 
Kreise zu bestimmen, wobei die Frage, ob und wie die Kreis­
abschiede durchgeführt wurden und wie sie das innere Leben der 
Kreise beeinflußten oder aus ihm zu erklären sind, gänzlich vernach­
lässigt wurde. M i t diesem Vorbehalt, und wenn man sich nicht 
von der überaus langweiligen Darstellung abschrecken läßt, die nur 
eine trocken aneinandergereihte Auszählung von Einzelpunkten ist, 
kann man Mosers Wert als reichhaltige Sammlung von Material 
benutzen. Von dem wirtlichen Leben der Kreise und einer Ein­
stellung derselben in den Rahmen der Geschichte finden wir dagegen 
nichts bei ihm. 

E s ist klar, daß auch die rechtlichen Grundlagen zu unter­
suchen sind, wie es auch in den später erwähnten Werken Fefters, 
Hartungs und Umkirchs geschieht. Doch haben fie gegenüber dem 
wirtlichen Leben der Kreife nicht die Bedeutung, die ihnen von der 
staatsrechtlichen Schule des 18. Iahrhunder t s beigemessen wurde. 
M a n muß sich hüten, den Kreisschlüssen, die sich auf dem Papier 
wunderschön ausnehmen, die Geltung zuzugestehen, die man ihnen 
bei rein formaler Betrachtungsweife leicht zu geben versucht ist. 
Die Hauptaufgabe ist vielmehr stets, zu untersuchen, wie sich das 
Eigenleben in den Kreisen gestaltete und wie sich die in ihnen ver­
einigten Stände mit den vom Reich erteilten Ausgaben auseinander­
setzten, set es, daß sie sich zu gemeinsamer Tätigkeit zufarnrnen-
fanden und so das Reich im Kreise weiterlebte, oder daß die Sonder­
interessen überwogen und eine Reichspolitik trotz der Kreisversassung 
unmöglich machten. 

Hierbei darf die politische Betrachtungsweise keinesfalls aus­
geschaltet werden. Denn die Stände sind es, die den Kreisschluß 
zustandebringen, und sie sind wirtschaftlich, finanziell und vor allem 

*) 3. St. Pütter, Hist. Gntnridtl. i>. heut. Staatsoerf. b. Teutschen 
Reichs, Bd. 1—3. III. Aufl. 1798/9. 

5) 3. 3. Moser, Teutsches Staatsrecht, LpzQ. 1738—54, Bb. 26 bis 
32. Bon der teutschen Urags-Verf., Fronhf. 1773. 

1* 
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politisch interessiert, üßur unter dem Druck der äußeren Ereignisse 
und der Notlage im I n n e r n kommen alle Resormversuche im Reiche 
und in den Kreisen zustande. 

Von diesem Gesichtspunkte aus beurteilt sind auch neuere Ar­
beiten, wie die von Langwerth v. Simmern über den schwäbischen 
Kreis 6 ) , von H. Beck über den fränkischen 7), von I o s . und 2öilh. 
I a e g e r 8 ) und Otto Schaeser 9 ) über den niedersächsischen unbe­
friedigend. 

Bei L a n g w e r t h v. S i m m e r n , gegen den wiederholt 
Stellung genommen i s t 1 0 ) , überwiegt die rein rechtliche Betrachtungs­
weise durchaus. Die Einleitung, die er über die Entstehung der Kreis-
versassung gibt, ist durch Hortung überholt. SÖährend Langwerth 
v. Simmern den Beginn der Kreisversassung in dem nürnberger 
Landsrieden von 1383 sieht, wo zum ersten M a l e eine Einteilung 
in vier „Parteien" ersolgte, geht Hortung bis aus Rndolss Land­
frieden von 1287 zurück, wo in Form von königlichen Gerichten in 
den einzelnen Landfritdensbezirfen Zwifchengewalten zwischen 
König und Territorien eingeschoben w u r d e n D i e Entwicklung 
vollzog sich allmählich im ständigen Ringen der immer mächtiger 
werdenden ständischen Gewalten mit dem Königtum, das seinerseits 
die Standes einungen und politischen Bünde aufzulösen und durch 
alle Stande umfassende Landsriedensverbände mit königlicher Zen­
tralgewalt zu ersetzen suchte. Diese Gegensätze sind besonders stark 
ausgeprägt auf dem Nürnberger Reichstag von 1438, der bei Lang­
werth v. Simmern und auch noch bei Neukirch falsch beurteilt wird. 
Gerade hier erhalten wir einen Einblick in das Ringen der Stände 
untereinander und mit der Zentralgewalt. Der kurfürstliche Ent­
wurf, der einen Fürsten als Kreishauptmann vorsah und diesem 
zu den militärischen Befugnissen auch die Gerichtsbarkeit übertragen 
wollte, bezweckte nur, die Vormachtstellung der Fürsten durch die 

•) Cü. Sangrourtt) o. Simmern, -Sie ftteisoerf. 9JlosimiIionis I. u 
b. fchroäb. Reichsltreis i. ihrer rechtsgefch. entro. bis 3. 3ahre 1648. 
Heibelberg 1896. 

r) H. Beck, (Besch, b. fränk. Ar. oon 1500—1533. Würäburg 1906. 
8) 3°f- 3aeoer, Der nieberf. Ar. u. b. &reisr.erf. oon 1543 bis 

1555. Diss. Halte 1912. Wilh. 3oeßer, Der nieberf. Ar. u. bie Äreis-
oerf. 0. Augsb. Reli8.=Sr. bis 1558. Diss. Halle 1911. 

•) Otto Schaeser, Der nieberf. Kr. o. 1558—1562. Diff. Halle 1914. 
1 0) Ausführlich in Äarl Branbi's Besprechung in b. ©ött. gel. 

An3. 1898, S. 787—798. Fr. Hortung, Frank, ftr., S.5. R. Fester, 
Franken u. b. Äreisoerf., S.5. 

") Fr. Härtung, Frank. Ar., S.13. 
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Kreisversassung zu stärken 1 2 ) . Er war deshalb für den König wie 
für die Städte unannehmbar. Der daraus folgende königliche Ent­
wurf fuchte die Städte selbständig einzugliedern, indem er die Wah l 
de§ Hauptmanns den Ständen zusagte und dessen richterliche Ge­
walt und Exekutive einschränkte. An der Unfruchtbarkeit der Po l i ­
tik der Städte , die sich damit allmählich selbst aus der Versassung 
ausschalteten, scheiterte auch dieser Entwurf. 

I m einzelnen zeigt die Arbeit Langwerths v. Simmern, daß 
der Zusammenschluß der Stände im schwäbischen Kreise frühzeitig 
Fortschritte machte, da keine führende Territorialmacht vorhanden 
war. 9cur die Ritter standen außerhalb, da sie ihre Privilegien 
durch den Eintri t t in einen reichsgesetzlich übergeordneten Verband 
gefährdet glaubten 1 3 ) . Die Kreisverfassung wurde namentlich vor­
wärtsgetrieben durch die wiederholten Unruhen in den vorderen 
Reichskreisen, vor allem durch die Raubzüge des Markgrasen Albrecht 
Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach 1 4 ) und die Grumbachschen 
Händel, die auch das Zusammengehen der oberdeutschen Kreise be­
wirkten. 

Die Geschichte des sränkischen Kreises von H. B e ck ist nur eine 
Reihe von Einzeluntersuchungen. Der § 8, der allein den dritten 
Teil der Arbeit umsaßt, beschäftigt fich nur mit der Vertretung des 
fränkischen Kreifes im Reichsregiment und Reichskammergericht. 
Wenn man bedenkt, wie wenig Bedeutung beide Einrichtungen in 
der Geschichte gehabt haben, dann sind die breiten Ausführungen 
hierüber, die fich bis in alle Einzelheiten verlieren, kaum zu recht­
fertigen. I m übrigen ist die Arbeit durch Härtung überholt, der 
fich auch in feinen Anmerkungen wiederholt mit Beck auseinanderfetzt. 

Bon den Arbeiten I o f. und W i l h. I a e g e r s hat man 
den Eindruck, als ob die Kreisverfaffung ein Sonderdasein führe, das 
fich ohne jeden Zusammenhang mit der deutschen Geschichte abfpiele. 
Von dem Widerstand der Städte des niedersächfifchen Kreises und 
ihrem Kampfe für den Protestantismus vor und nach der Schlacht 
bei Mühlberg erwähnt I o s . Iaeger kaum etwas. Auch beurteilt 

") Fr. Härtung, Fränh. Ar., S. 42 ff. 
") Brandt, ©. 794, sieht den ©rund für die Weigerung der Ritter» 

chaft barin, baß der Äreis den Zeitflenoffen trotz bes rechtlichen Unter-
chiebs als „ein nur roenig mobifiäierter Bunb alten Stils" erschien. 

Auch im fränkischen Äreife lebte bie Ritterschaft in Sonbereinungen 
fort. Fr. Härtung, S. 115. 

"] Branbi, S. 791. 
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er die Kreisschlüsse insolge Außerachtlassung des politischen und 
religiösen Hintergrundes falsch. Wenn er für die Ablehnung der 
kaiferlichen Aufforderung an den ober- und niederfächfischen Kreis, 
die Reichsacht gegen Magdeburg durch führen , angibt (Tagung 
zu Jüterbog 1549): „ I n Anbetracht der Macht der Magdeburger 
und der eigenen Armut hielten es die meisten für ratsam, noch ein­
mal mit den Geächteten zwecks Schlichtung des Streites in Ver­
bindung zu t r e t e n " 1 6 ) , so verkennt er, daß dies nur die von den 
Ständen vorgeschützten Gründe find. Die wahre Ursache liegt 
tiefer. I n beiden Kreisen hatte fich die Reformation siegreich aus­
gebreitet, und die Stände lehnten es trotz der Siege des Kaisers 
ab, sich von ihm dazu gebrauchen zu lassen, das auch nach Mühl ­
berg für die protestantische Sache weiterkämpfende Magdeburg für 
den Kacholizismus zurückzuerobern. Außerdem spielten Sonder­
interessen mit. Schon 1548 war das vom Kaiser erlaffene Manda t 
zur Achtvollstreckung von den dazu aufgeforderten Fürsten (Branden­
burg, Braunschweig, Sachsen, Erzbistum Magdeburg) nicht be­
folgt worden. Selbst unter den Ständen des Erzbistums hingen 
viele der neuen Lehre an und wollten ihre Hand nicht zur Unter-
wersung der S t a d t bieten. E s wäre richtig gewesen, die Stellung 
des Kursürsten Moritz von Sachsen zu dieser Tagung zu unter­
suchen, der schon 1548 zu Eisleben gegen die Ergreifung von 
strengen Maßregeln gegenüber Magdeburg ausgetreten w a r 1 6 ) und 
a ls Schutzherr des Erzbistums selber Absichten aus die S tad t hatte. 
E r sührte die ihm später übertragene Vollstreckung nicht aus , sondern 
benutzte sie, um an der Spitze der protestantischen Fürsten vor 
Magdeburg gegen den Kaiser ein Heer zu sammeln 1 7 ) . Aus jeden 
Fal l zeigt die Weigerung der Stände, daß sich die durch Mühlberg 
geschaffene Lage schon 1549 zu Ungunsten des Kaisers zu ver­
schieben begann. 

Auch SaeQett Stellungnahme ju dem Kreistage von Halber­
stadt 1553 ist unklar. Die Stände lehnten eine Unterstützung Her­
zog Heinrichs d. I . von Braunschweig und des Stiftes Hildesheim, 
die beide zur streng katholischen Par te i gehörten, gegen die M a n s -
feldifchen Scharen und den Markgrafen Albrecht Alcibiades von 
Brandenburg-Kulmbach ab. „Die Versammlung fah wohl ein, daß 

") 3<>s- 3aeg«, ®- 23. 
") Fr. W. ©offmann, ©eschichte der Stadt Magdeburg. Bd. II, 243. 
") Äarl Brandl, Die deutsche Reformation. Lpzg. 1927, S. 323 ff. 
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es dringend notig sei, hier Hilfe zu leisten. Doch die Anwesenheit 
so weniger, von denen unter anderen noch nicht einmal die Magde­
burger Borschaster das Recht zur Beschlußfassung hatten, ließ es zu 
feinem ,schließlichen und fruchtborlichen Bedenken' k o m m e n " 1 8 ) . 
Iaeger beschränkt sich darauf, die Akten abzuschreiben. 

Auch hier hatte nur die politische Lage einigen Ausschluß ge­
wahren können, die damals äußerst verworren war. M a n glaubte, 
daß Karl V . , der nach seiner Niederlage vor Metz Deutschland ver­
lassen hatte, neue Unternehmungen vorbereite. Bor allem wußte 
man nicht, wer eigentlich hinter dem Markgrasen stand. Auch der 
Heidelberger Bund griff ja nicht aktiv gegen ihn ein, um nicht in 
die große Fehde gezogen zu werden. Erst Moritz von Sachfen 
machte durch fein kühnes Eingreifen den Umtrieben des Markgrafen 
ein Ende, da sie die Souveränität der Fürsten gefährdeten. 

Auch fpielt zweifellos die Tatfache eine Rolle, daß Herzog 
Heinrich d. I . von Braunfchweig die Gegenreformation mit Gewalt 
in seinen Ländern durchzuführen fuchte, so daß die protestantischen 
Stande kein Interesse daran haben konnten, ihn zu unterstützen. 

Die Kreisverfafsung macht nach Iaeger bis 1555 keine nen­
nenswerten Fortschritte. Der Anstoß zur Frankfurter Tagung und 
der auf ihren Beschlüssen fußenden Ejekutionsordnung geht viel­
mehr von Süddeutfchland aus . Die zum Frankfurter Tage abge-
fondte Abordnung des niederfachsischen Kreises hatte nicht einmal 
das Recht zur Beschlußfassung. Einen breiten Raum nehmen die 
Moderationsverhandlungen ein, die sich von Kreistag zu Kreistag 
wiederholen, mit dem schließlichen Ergebnis, daß 1544 verschiedene 
Stände eine Herabsetzung der Matrikel erreichten und eine Kom­
mission zu den Moderationstagen in Worms (1544/5, 1551/2) 
entsandt wurde, die die Wünsche der Stände teilweise durchsetzte. 
I m ganzen war dos Ergebnis unbefriedigend. E s wäre hierbei 
interessant gewesen, aus den Begründungen der S tände näheres 
über die wirtschaftliche Lage zu erfahren, worüber Iaeger nichts 
mitteilt. 

Erst durch die wiederholten Unruhen und die Ejekutionsord-
nung, die auf dem Kreistage zu Halberstadt 1556 angenommen 
wurde, scheint die Kreisverfassung etwas in F luß gekommen zu 
sein 1 9 ) . Zum Kreisobersten wurde Ehristian III. von Dänemark 

») 3of. 3oeger, S. 37. 
") Wilh. 3aeger, S. 10 ff. 
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gewählt, zum Nachgeordneten Herzog Franz Otto von Braun­
schweig, auch die Zugeordneten wurden bestimmt und eine Kreis­
kasse eingerichtet. Aber die Gewahlten lehnten sämtlich die An­
nahme der W a h l ab, da sie glaubten, sich bei eintretenden Unruhen 
durch die Ämter leicht Feinde zuzuziehen, ohne daß ihnen die noch 
mangelhafte Kreisversassung einen Schutz bieten konnte. Erst 1557 
nahm der jetzt gewählte Herzog Adols von Holstein das Kreis-
oberstenamt an. 

Auch O t t o S c h a e f e r s Darstellung leidet unter der zu­
sammenhanglosen Aufzählung von Einzeltatsachen, die von Kreistag 
zu Kreistag oft ohne jeden Fortschritt wiederholt werden. Die Kreis-
versaffung zeigte jetzt ein reges Leben. Zahlreiche Tagungen wurden 
abgehalten, auf denen viel behandelt, aber wenig erledigt wurde. 
Namentlich Herzog Adolf von Holstein war als Kreisoberst stark an 
einer Erhöhung der Kreisrüstnng interessiert, ohne aber seine P l ä n e 
durchsetzen zu können. D a ß er hierbei vor allem bezweckte, die Kreis­
verfassung zu seinem eigenen Vorteil zn gebrauchen, kommt bei 
Schaeser nicht genügend zum Ausdruck. Nur um für fein Unter­
nehmen gegen die Dithmarschen Truppen und Geld in die Hand 
zu brkommen 2 0 ) , versuchte er durchzufetzen, daß ihm die in der 
Kreiskasse vorhandenen 6000 Taler zur Verfügung gestellt und 
Truppen angeworben würden. Natürlich wollte er auch den Kreis 
vor Unruhen sichern und verhindern, daß „das Kriegsvolk auf die 
großen Schauplätze gezogen w ü r d e " 2 1 ) , um die Stände auf diese 
Weise seinen Plänen gefügig zu machen. Se in Vorgehen blieb nicht 
ganz erfolglos. Denn Bremens Protest gegen die Unterwersung der 
Dithmarschen verhallte wirkungslos aus dem Kreistage. Die Fürsten 
nahmen sich nicht zn wohlgemeinten Resormzwecken der Kreisver­
sassung an, sondern hatten ihre eigenen Ziele dabei im Auge. 

Z u einem Eingreisen des Kreises kam es in den Bremer Reli-
gtongstreitigkeiten. Aus dem Braunschweiger Kreistag t>on 1561 
sand eine Konserenz der Theologen statt, und da sowohl der R a t 
wie der Erzbischos von Bremen sich gegen Hardenberg erklärten, 
der aus dem Kreistage nicht erschienen war, verurteilte ihn dieser, 
das Gebiet des Kreises zu verlassen. 

M ) ogl. ©eorg Waitz, ©chlcsroig-^olsteins ©efchichtc. ©ött. 1852. 
Bd. II, 319 u. Danmarks Rices Hiltorie III 2, S. 111 ff. 

") Otto echaefer, <3. 19. 



— 9 — 

I m übrigen waren die Tagungen ziemlich ersolglos. I m 
Münzwesen kam man zu keinem Ergebnis, ferner gelang es nicht, 
eine wirksame Ejekutive gegen säumige Stände zu erreichen. Auch 
in der Unterstützung der Livländer gegen die Russen, Polen und 
Schweden versagte der Kreis, da kein S tand willens war, sein Geld 
sür die bedrohten ostdeutschen Gebiete zu opfern. 

Außer den genannten Arbeiten befitzen wir eine Reihe wert­
voller Untersuchungen, die ihren Ausgang von R. F e s t e r und der 
Gefellfchaft für fränkische Geschichte nehmen. Diefe hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, die Geschichte des fränkischen Kreises unter 
Zurückgehen, aus alle vorhandenen Quellen neu zu erforschen. 
Fester hat in seiner Abhandlung „Franken und die Kreisver­
faffung" 2 2 ) den Weg gewiesen, indem er eine systematische Er­
forschung der Archive hinsichtlich des für die Kreisverfaffung vor­
handenen Mater ia ls fordert und felbst im Anhang eine Übersicht 
über die Akten zum fränkischen Kreise gibt. Er selbst bietet nur 
einen Überblick über die Entstehung der Kreisverfassung und die 
Geschichte des fränkischen Kreises und hebt die sür die Entwicklung 
charakteristischen Züge hervor. 

Auf ihm sußt F r . H a r t u n g , die offengelaffenen Fragen er­
gänzend und felbftändig weiterführend 2 3 ) . E s ist ihm gelungen, 
die Kontinuität in der Entwicklung der Kreisverfaffung zu beweifen, 
indem er fie auf zwei Wurzeln zurückführt, auf die Landfriedens-
einungen, die nach dem Zersall der Königsgewalt die Friedens­
bewahrung im I n n e r n gegen die Sondereinungen und politischen 
Bünde zur Aufgabe hatten, und auf die notwendige Beteiligung 
der S tände an den Aufgaben des ganzen Reiches, der Verwaltung 
und dem Schutz nach außen, wozu eine landschaftliche Gliederung 
erforderlich war. 

D a s landschaftliche Moment, das bereits in den Landfriedens-
einungen Karls I V . hervortritt, war gleichzeitig ein wirkfames 
Mittel gegen die Gefahr der ständischen Sondereinungen, weil die 
landschaftlichen Verbände alle S tände umfaßten. Ausschlaggebend 
waren, wie schon erwähnt, die Kämpfe zwischen der immer mehr 
an Macht einbüßenden Königsgewalt und den aufkommenden 
Ständen. Lag die Ini t ia t ive zuerst auf Seiten der Könige, die 

2 2 ) R. Fester, Franken und die flreieoerfasfung. Würzbg. 1906. 
") Fr. Härtung, ©efch. des fränh. Preises, Darst. u. Akten. Bb. 1 

oon 1521—1559. Lpäg. 1910. 



— 10 — 

immer wieder versuchten, den Standeseinungen entgegenzutreten 
und gemischte Bünde mit königlicher Zentralgewalt zu schaffen, fo 
ging sie nach dem Erliegen derselben naturgemäß auf die Stande 
über, die nun ihrerseits in der Kreisverfassnng „nur ein den König 
kontrollierendes und fast brseitigendes Reichsorgan" 2 4 ) schassen 
wollten. Deshalb mußte Majimil ian Schritt für Schritt abge­
rungen werden. Majimilian und Berthold von Mainz, der Führer 
der S t ä n d e / wpöten* etwas* gänzlich* Verschiedenes.* "Iener suchte 
noch immer für die kaiferliche Zentralgewalt einigen Einfluß zu 
retten, dieser arbeitete aus völligen Ausschluß der kaiserlichen Gewalt 
hin, ein Ziel/ bas in der vorübergehenden Regimentsordnung tat­
sächlich erreicht wurde. Daraus , daß die Reform unter Majimilian 
ein Werk der Stände war, erklären fich ihre Mängel. Die Stände 
hatten die königliche Zentralgewalt beseitigt, fchnsen aber mit Rück­
sicht ans die eigene Selbstherrlichkeit keinen Ersatz hierfür, fondern 
verzichteten auf jede Ejekntivgewalt auch gegenüber widersetzlichen 
Ständen. Die Kreise wurden so zu bloßen Wahlbezirken für das 
Reichsregiment, das selbst vollkommen machtlos war und bald 
wieder zusammenbrach. 

Wenn man das Werden der Kreisversassung in diesem Zn­
sammenhang betrachtet, liegt auch keine „scheinbare" Unterbrechung 
der Kontinuität v o r 2 5 ) . 

Die Notwendigkeit, die Stände an der Reichsregierung zu be­
teiligen, zeigte sich immer dringender und führte dazu, daß den 
Kreisen immer wieder Ausgaben vom Reiche zugewiesen wurden 
und die landschaftlich geordnete Zufarnrnenfaffung der Teile zu 
einem Ganzen wieder mehr in den Vordergrund trat, nachdem dies 
Prinzip bei der Einteilung des Reiches in Wahlkreise durch dyna­
stische Rücksichten stark durchbrochen war. M i t dem Augenblick, wo 
die Kreise die ihnen historisch zugefallenen Rechte zurückerhielten 
und aus Wahlbezirken wieder Ejrkutivorgane wurden, mußten fich 
die bisher außerhalb stehenden Kurfürstentümer in die Kreisver­
faffung einordnen, um ihren Einfluß zu wahren. Hierbei wurde 
aber der Fehler der Einteilung von 1500 nicht beseitigt, fondern 
die Kurfürstentümer wurden in vier neuen Kreisen der Kreisver­
faffung eingegliedert, wobei der niederfächfifche neu geschaffen wurde. 
Die dynastischen Interessen ließen sich gleich zu Beginn nicht voll-

*«) Fr. Hortung, <3. 150. 
») R. Fester, ©. 14. 
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standig der neuen Ordnung unterwerfen. Trotzdem war es aber 
ein Erfolg, daß nun in der Kreisverfassung das alle Stande zu 
einem Ganzen verknüpfende Band gefunden war. Die Errkutions-
Ordnung von 1555 und die Münzordnung von 1559 wiefen den 
Kreisen endgültig einen festumschriebenen Aufgabenkreis zu, der fie 
zu selbständigem Leben befähigte. Ieder Kreis hat daher feine 
eigene Entwicklung gehabt. 

I m zweiten Teil seines Werkes schließt Hortung die Geschichte 
des fränkischen Kreises von 1521 bis 1559 on, mit einem reich-
haltigen Anhang von Onellenmoterial. Danach ist die Tätigkeit 
des Kreises zunächst nur von geringer Bedeutung gewesen, vor 
allem, weil der Aufgabenkreis noch nicht genügend erweitert war. 
Erst die 5 0 - i g e r Iohre brachten hierin den Abschluß. I n dem 
Kampfe gegen die Ritter und Bauern versagte der Kreis. E s waren 
wieder die alten Einungen, die entscheidend eingriffen. Einen wich­
tigen Anstoß zur Weiterentwicklung gab die Bestimmung des Augs­
burger Reichsabschiedes von 1530, daß die für den Türkenkrieg 
geforderten Kontingente der Stände einem von diefen zu wählenden 
Hauptmann unterstellt werden sollten. Damit war die Beteiligung 
der Kreise an den Ausgaben des Reiches erneut bestät igt 2 8 ) , und 
die Bischöfe konnten nun den weltlichen Ständen die bisher ver­
hinderte Anerkennung als Kreisftände nicht mehr verweigern. 

Wahrend der Kreis die ihm vom Reich wiederholt zugewie-
fenen Aufgaben voll erledigte und auch 1542 die Türkenhilfe voll­
zählig stellte, versagte er, sobald selbständige Aufgaben an ihn 
herantraten, wie im Schmalkaldischen Kriege und in der Fürsten­
revolution. Auch in die Kämpse des Markgrasen Albrecht Alcibiades 
gegen Würzburg, Bamberg und Nürnberg griss er nicht ein. Doch 
zeigte sich infolge der Unruhen überall das Bedürfnis nach fest­
gefügter Ordnung, fo daß die erneut aufgetauchte Einungsbewegung 
mit der Kreisverfassung in der Ejekutionsordnung zusammenfloß 
und die Entwicklung zu einem Abschluß brachte 2 7 ) . 

Außer dem bereits genannten Werk von Fester besitzen wir sür 
die Zeit, a ls die Kreisversossnng einen neuen Aufschwung zu nehmen 
schien, zwei Arbeiten von ihm über die Augsburger Allianz und 

J 6) Fr. Härtung, <3. 180. Die Kontingente find anscheinend ooll 
gestellt. Zu-rt Hauptmann wurde Marhgras Friedrich o. Brandenburg 
gewählt. 

") Fr. Härtung, S. 211. 
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die Stellung der armierten Stände zur Reichskriegsverfassung von 
1681 2 8 ) . E r kommt hierin zu dem Ergebnis, daß sowohl die 
Lajenburger wie auch die Augsburger Allianz keine entscheidende 
Rolle in der deurschen Geschichte gespielt haben. M a n denke an die 
Reduktion des Heeres auf dem Kreistage zu Würzburg 1685 seitens 
des frankischen Kreises trotz der von Frankreich und den Türken 
drohenden Gefahren. Der Haager Garantievertrag, dem der Kreis 
1682 auf 5 I a h r e beigetreten war, wurde zwar erneuert, aber nie 
vom Kreife ratifiziert. Auch nach dem Fallen der Larrnburger 
Allianz kam nichts Endgültiges zustande außer einigen Defenfiv-
vertragen mit dem Kaiser, mit Bayern und mit den bayrischen, 
schwäbischen und oberrheinischen Kreisen. 

Nicht besser stand es mit der Augsburger Allianz und dem 
kaiserlichen Projekt eines Bundes im Anschluß an den ihm er­
gebenen fränkischen Kreis. Schon bei der Vorbereitung des Bundes 
aus dem sränkischen Kreistage von 1686 zeigte es sich, daß die 
„Baumeister selbst ganz genau wußten, daß sie aus Flugsand 
b a u t e n " 2 9 ) , und das Ergebnis war denn auch „kümmerlich" 3 0 ) . 
Die Truppen in Höhe von 41 OOO M a n n standen größtenteils nur 
aus dem Papier . Der Bund war innerlich schwach, Schwedens und 
Spaniens Anschluß wertlos. Die kaiserlichen und bayrischen 
Truppen sochten zudem aus dem ungarischen Kriegsschauplatz. Der 
Bund kann deshalb nicht als Bedrohung Frankreichs und als 
Grund sür den Angriss Ludwigs X I V . angesehen werden, wie es 
bei Lavisse geschieht 3 1). Die Enrscheidung lag vielmehr bei den 
Magdeburger Verbündeten Sachsen, Brandenburg, Hannover und 
Hessen-Eassel. 

Auch der letzte Versuch des Kaisers, durch eine aus die Kreise 
ausgebaute Kriegsversassung die verlorene Macht im Reiche zurück­
zugewinnen, scheiterte. Zwar kamen 1681 die Beschlüsse über ein 
Retchäheet von 40 000 Mann zustande. Als aber ßndwtg X I V . 
im I a h r e 1688 in die Psalz einfiel, lag das Reich wehrlos ossen. 

») R. Fester, Die Augsburger Allianz o. 1686. München 1893. 
Die armierten Stände und die Reichs&riegsoerfassung (1681—1697). 
Diss. Stra&bura 1886. 

">) R. Fefter, Augsb. An. S. 59. 
3») ebda. S. 69. 
3») e . Laoisse, Histoire de France. VIII, 1 S. 16: le refus de 

convertir la tr-Sve en trait--., la formation de la ligue d'Augsbourg, les 
affaires du Palatinat et de Cologne . . ." 
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Die Reichsarmee existierte nicht. Den Kampf führten der Kaiser 
und die Armierten. Die Zeit wurde beherrscht von dem Gegensatz 
zwischen diesen und den nicht armierten Standen, geographisch ge­
sehen zwischen den souveränen Staaten des ÜJiordostens und dem 
ohnmachtigen Südwesten, der sich aus unzähligen kleinen Ständen 
zusammensetzte. F ü r diese bedeutete allerdings die Reichskriegs-
versassung von 1681 die einzige Möglichkeit, sich zu behaupten. 
Aber trotzdem versagten sie vollkommen und warsen sich den Fran­
zosen 1688 wehrlos in die Arme. Erst als die Armierten an­
rückten, erholte man sich von dem Schrecken und faßte wieder 
„tapfere Beschlüsse" 3 2 ) . Aber der Gegensatz blieb bestehen, die 
vorderen Kreise verweigerten den Armierten die Quartiere und Geld­
beiträge und schlössen 1697 die Frankfurter Assoziation, die „orga­
nisierte Ohnmacht" 3 3 ) . Diese hat keinen Einfluß auf die Ereig­
nisse gehabt und sich bald wieder ausgelöst. Die Entwicklung war 
nicht mehr aufzuhalten, die den Territorialstaaten die Führung und 
Erneuerung des Reiches zuwies. 

Die Entwicklung des Kreisdirektoriums im westfälischen Kreife 
hat B . R o d e untersucht 3 4 ) . Danach hat sich das Ausschreibeamt 
allmählich aus einer Gewohnheit unter mannigsachen Schwankungen 
zu einem Recht entwickelt. Schon in den Bünden der früheren I a h r -
hunderte waren Unterabteilungen vorhanden, in denen bestimmte 
Stande die Leitung und Korrespondenz übernahmen, im Rheinischen 
Städtebunde waren es Worms und Mainz. Da das Reich den 
Kreisen wiederholt Ausgaben zuwies, war es nötig, sich jedesmal 
an die bedeutendsten Fürsten zu wenden, wobei sich die Gewohnheit 
herausbildete, einen weltlichen und einen geistlichen zu nehmen. S o 
wandte sich im westfälischen Kreise die furmainzische Kanzlei und 
die Kammergerichtsfanzlei immer an den Herzog von Iülich und 
an den Bischof von Münster, die kaiserliche Kanzlei schrieb zunächst 
aber nur an den Herzog, der auch eine Zeit lang allein als „Oberer" 
fungierte. Also zuerst schwankte der Gebrauch und war um so un-
ftarer, als der Herzog von Iülich das Amt des Kreisobersten mit 
dem Ausschreibeamt bis 1569 in einer Person vereinigte. Die 

3 2) R. Fester, G. 120 ff. 
3 3) ebda. 6. 4. 
3 4) Benno Robe, Das Äreisbireht. im roeftfäl. preise o. 1522 bis 

1609. Münster 1916. Uber bie Mün3resormbestrebungen im ioest-
fälischen ßreise handelt Peter Lennartz, Die Probationstage u. Prob.-
Register b. nieberl. roestf. Greifes Diff. Münster 1912. 
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Augsburger Ejcefutionsordnung erkannte das Amt der kreisaus­
schreibenden Fürsten an, indem sie in § 102 diesen ausdrücklich die 
Pflicht auserlegte, sür die Durchsührung der Kreisverfaffung und 
die Wah l des Kreisobersten zu forgen. I n § 75 ist jedoch nur von 
e i n e m kreisausschreibenden Fürsten die Rede. Eine genauere 
Festlegung erfolgte erst in der Reichsmünzordnung von 1559, die 
einem geistlichen und einem weltlichen Fürsten, die „das Kreisans-
fchreiben h a b e n " 3 B ) , zugeschickt werden sollte. Der Zufatz beweift, 
daß kein besonderes Amt geschaffen, fondern nur eine schon be­
stehende Gewohnheit anerkannt wurde. 

Die Aufgaben hatten fich allmählich erweitert: Z u dem Aus­
schreiben der Kreistage war die Führung der Korrespondenz, der 
Vorsitz auf den Kreistagen, die Leitung der Abstimmungen, die 
Abfassung der Propofition und Führung der Protokolle, die Formu­
lierung und Durchführung der Beschlüsse gekommen, so daß die 
Bezeichnung „ausschreibendes Amt* nicht mehr zutras und sich 
dieses allmählich zu einem „Kreisdirektorium" entwickelte. Hier­
bei gelang es dem Herzog von Iülich, sich den vorherrschenden Ein­
fluß zu sichern. 

Rode beschränkt sich nicht nur ans die Geschichte des Direk­
toriums, sondern behandelt auch die Entwicklung des Kreises, die 
freilich ein trostloses Bild bietet. Trotz der eifrigen Bemühungen 
Herzog .Wilhelms von Iül ich kam es zu keiner erfolgreichen Rüstung, 
so daß der Kreis während des niederländischen Freiheitskampfes 
wehrlos den spanischen Truppeneinlagernngen preisgegeben war. 
I m I a h r e 1581 hatte man ganze 32 Reiter und 60 Fußsoldaten 
zusammengebracht. Die wiederholten tSrsandtschasten und münd­
lichen Vorstellungen bei den kriegsführenden Parteien — das Ein­
zige, wozu man fich enrschließen konnte — waren natürlich ergeb­
nislos und forderten nur den Spo t t der Gegner heraus. 

Über den niedersächsischen Kreis find die Vorarbeiten weiter 
fortgeschritten. 9tußer den erwähnten drei Dissertationen, die eine 
Reubearbeitung erforderlich machen, besitzen wir eine Arbeit über 
die Ansänge des Kreises bis znrn I a h r e 1542 v o n A l b e r t R e u -
k i r ch 3 6 ) . E r gibt unabhängig von Härtung eine Einleitung über 
die Entstehung der Kreisverfaffung und kommt im wesentlichen zu 

») B. Robe, S. 67. 
*•) Albert Reu&irch, Der niebers. Ar. u. bie Äreisoerf. bis 1542. 

LP38.1909. Vgl. hierzu Fr. Hortung, Histor. Zeitfchr. 105, S. 668 f. 1910. 
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demselben Ergebnis. Rur weist er gegenüber der Weiterentwicklung 
der Landfriedenseinungen in der Kreisversassung der zweiten 
Wurzel, der notwendigen Beteiligung der Stände an der Verwal­
tung des Reiches, eine erhöhte Bedeutung zu. D a s „rationale 
Moment" , die künstliche Einteilung des Reiches in rational ab­
gegrenzte Unterabteilungen, ist danach das eigentliche Reue und 
Eharakteristische, wie es zuerst in dem Entwurf von 1383 und 
seinen vier „Parteien" auftritt. 

Hierbei haben zweifellos die bündischen Untereinungen, die 
zum Teil als bloße Verwaltungsbezirke künstlich eingerichtet wurden, 
als Vorbild gewirkt. Es muß aber doch mit Hortung daran fest­
gehalten werden, daß die Wurzel der Kreisversassung in den Land-
sriedenseinungen liegt und die Einteilung der Kreise nicht rein 
künstlich war, sondern wenigstens in Süddeutschland deutlich an 
die alten Stammesherzogtümer anknüpst 3 7 ) , wobei man zu berück­
sichtigen hat, daß dirse in der alten Gestalt längst nicht mehr be­
standen. Auch die Vierteilung sußt theoretisch auf der alten An­
schauung, daß das Reich aus den vier Hauptstämmen der Franken, 
Bayern, Schwaben und Sachsen bestehe. I m Rorden und Osten 
dagegen waren die alten Stammesgrenzen infolge des Aufkommens 
der Territorien völlig geschwunden. Bei der Einteilung des Reiches 
in Kreife fpielten demnach die Reste der Stammesherzogtümer im 
Süden und dynastische Rüdfichten für den Rorden und Osten eine 
wesentliche Rolle. Die „geographischen Kühnheiten" des Projrktes 
von 1383, von denen Reukirch spricht, erklären sich aus den poli­
tischen Gründen bei der Einteilung 3 8 ) . 

Auch macht Reukirch selbst die Einschränkung: „Obwohl einer 
von den Kreisen, die der ursprünglichen Idee der Kreisversassung 
gemäß künstlich gebildet wurden, stellt der niedersächsische doch keines­
wegs eine ganz unorganische Zusammenfafsung d a r " 3 9 ) . Sondern 
ethnographische, historische Momente und vor allem das politische 
Bünbmswesen der ©tobte wirkten dabei mit. Der „Bund der 
Sassenstädte" umfaßte 1426 „fast genau das Gebiet des spateren 

3 7) Fr. Härtung, Fr. Ar., 6. 93 ff. 
3") Vgl. Fr. Härtung, <5. 21: für bic erste Partei war bie Lujem-

burgische Hausmacht majjgebenb, für bie britte Partei, bie ben ©üben 
3ufummenfaf3te, ber gemeinsame ©egensafc zum Stäbtebunb. Rur bie 
3weite unb nierte Partei umfaßte bie alten ©ebiete in Franken unb 
am Rhein. 

3 9 ) S. 54. 
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niedersächsischen Kreises". Also liegt doch auch hier keine rein 
kunstliche Einteilung vor, sondern die Entwicklung knüpfte an 
historisch Gewordenes an. 

D a s Leben des niedersächfifchen Kreises entwickelte sich an­
fangs nur schwach. Die zahlreichen und ziemlich gleichmäßig 
mächtigen Fürsten waren »das ungeeignetste Objekt für eine Kreis-
verfafsungspolitik". N u r infolge der Türkengefahr bewilligten die 
Stände einige Beihilfen und wählten einen Kreishauptmann. Auch 
1542, wo ein Kriegsrat und ein Einnehmer - Kollegium gewählt 
wurden, kann man wohl kaum von einer „dauernden Organisation" 
sprechen. Die Tagungen der Kreiseinnehmer hatten kein Ergebnis, 
und das Resultat war im ganzen trostlos. R u r das Ausschreibe-
amt entwickelte sich zn fester Gewohnheit, um das fich allerdings 
vorläufig noch der Kursürst von Mainz als Inhabe r des Erzftifts 
Magdeburg und Herzog Heinrich d. I . von Braunschweig stritten. 

F ü r die Zeit des .Westfälischen Friedens besitzen wir eine Arbeit 
von H a n s K r e y 4 0 ) , der allerdings die wirtschaftlichen Fragen 
fehr stark in den Vordergrund stellt. Die lokalgeschichtlichen Unter­
suchungen über die S t a d t Mühlhansen, die an sich äußerst inter­
essant und wertvoll sind — wie z . B . die Steuerveranlagung zur 
Aufbringung der schwedischen Satisfaktionsgelder — , nehmen auf 
Kosten der Kreisgeschichte einen zu breiten Raum ein. D a s Ergebnis 
der Arbeit läßt sich kurz dahin zusammenfassen, daß der wirtschaft­
liche Niedergang des Kreises vor und nach dem 30-jährigen Kriege 
nicht zu vollständigem Ruin führte, fondern genügend Kräfte zum 
Wiederaufbau bestehen ließ. Nicht alle Gebiete hatten gleichmäßig 
gelitten: Hannover, Lübeck, Bremen, Hamburg und die Ostseeküste 
waren vom Kriege wenig berührt. Stärker war die Landwirtschast 
in Mitleidenschaft gezogen, es fehlte an Arbeitskrästen zur Be­
bauung des Landes, die Arbeitslöhne stiegen, das Land war ver­
wüstet und im Wert gesunken und wurde durch hohe Abgaben be­
lastet. Andrerseits waren aber auch weniger Menschen zu ernähren, 
und der Fleiß und die Tüchtigkeit des niedersächsischen Bauern 
verhalsen der Landwirtschast zuerst zu einer Erholung. Die ewigen 
Klogen der Stände über die schlechten Zeiten und die allgemeine 
Verarmung sind nicht überall berechtigt. Die überaus schnelle Aus-

*°) Hans Riet), Der nieberf. Ar. im Zeichen bes roestf. Friedens 
(1648—1650) unter bes. Berücksichtig, b. freien u. Reichest. Mühlhausen. 
Diss. Leipäig 1923. 
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bringung der schwedischen Satisfaktionsgelder in Höhe von 5 Mi l ­
lionen Talern beweift, daß noch Werte im Reiche vorhanden waren. 
Dabei drängte der niedersächsische Kreis auf sofortige volle Be­
zahlung, um die schwedischen Einquartierungen loszuwerden, mit 
dem Ersolg, daß der Kreis schon 1650 geräumt wurde. Der Aus­
bau konnte nur allmählich vor sich gehen, der Wille dazu war vor­
handen. 

Die an Krey anschließende Arbeit von F r . W . K a i s e r 4 1 ) , 
die mit ihrer übersichtlichen und nach sachlichen Gesichtspunkten ge­
gliederten Einteilung einen großen Fortschritt in der Darstellung 
bildet, zeigt, daß der niedersächsische Kreis nach dem Kriege einen 
neuen Aufschwung erlebt hat, was nicht zuletzt das Verdienst der 
braunschweigischen Fürsten war, die alles Interesse daran hatten, 
die Kreisversassung nach innen und außen zu einem Machtfaktör 
auszugestalten, der ihnen einen Rückhalt sür die Ziele ihrer Terri­
torialpolitik bot. Demgemäß suchte der Kreis mehr und mehr die 
Zentralgewalt und den Einsluß des Kaisers, soweit er überhaupt 
noch geltend gemacht werden konnte, einzuschränken und sich mit 
Schweden, das als Besitzer des Herzogtums Bremen seit 1648 
Kreisstand war, aus einen guten F u ß zu stellen. Schweden erhielt 
daher ohne Schwierigkeiten das ihm aus Grund des westsälischen 
Friedens zustehende Recht des alteruierenden Kreisdirektoriums, 
obwohl es die Friedensbedingungen — die Räumung Hinter­
pommerns — noch nicht ausgeführt hatte. Brandenburg gelang 
es nicht, fich auf dem Kreistage durchzufetzen. Schon 1652 kam 
es zur Erneuerung der Kreisverfassung und Ausstellung eines 
Truppenkontingents von 3000 M a n n zu F u ß und 1500 zu Roß. 
Die Majorität kam mit Hilse von Holstein und Schweden zustande. 
Die Kreisverfassung wurde so eine wirksame Ergänzung der Hildes­
heimer Allianz. Die Unruhen im Norden des Reiches brachten 
Bewegung in das Leben des Kreises; die politischen Verwicklungen 
spiegelten sich lebhaft auf allen Kreistagen wieder. Dabei geriet 
der Kreis immer stärker unter den Einfluß der Braunfchweiger, die 
fich bemühten, eine möglichst neutrale Haltung zwischen Schweden 
und Brandenburg zu bewahren. Z u einer aktiven Teilnahme der 

4 L) Friedr. Wilh. Kaiser, Der niedersächsische Kreis nach dem raestf. 
Frieden 1651—1673. Difs. Hamburg 1927. Bgl. hierzu H. Kretzfchmar 
in Sachfen u. Anhalt, 3ahrb. d. Hiftor. Komm. Bd. 4. Magdeburg 1928, 
<5. 394. 

iKtebetf. .Jaljrtud, 1930. 2 
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Kreistruppen kam es 1664 in den Türkenkriegen, ebenso wurde 
1671 das vorn Reich dem Kreise zugeteilte Kontingent von 3000 
M a n n bewilligt. E s ist hierbei nicht erwähnt, daß es sich nm einen 
Vorläufer der Reichskriegsverfaffnng von 1681 handelt. E s war 
der Bruch mit der bisherigen ständischen Znfarnmenfetzung des 
Heeres und der erste Versuch, eine kreisweise zusammengesetzte 
Reichsarmee von 30 000 M a n n aufzustellen, wobei jedem Kreis ein 
bestimmtes Kontingent zugeteilt w u r d e 4 2 ) . Z u einer nochmaligen 
Erhöhung der Kreisrüstung kam es 1673. Dagegen gelang es dem 
Kaiser nicht, den Anschluß der Kreistruppen an die kaiserlichen zu 
erreichen. 

Der Kreis befaßte fich in der Zeit nach dem Kriege mit einer 
Fülle von Einzelfragen zur Hebung von Wirtschaft, Handel und 
Kultur, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann, die aber 
zeigen, daß fich das Eigenleben des Kreifes erfolgreich entwickelte. 

Zu erwähnen ist noch, daß M a j v. B a h r f e l d t in den 
Veröffentlichungen der Historischen Kommission sür Hannover die 
Akten über das Münzwesen im niedersächsischen Kreise herausgibt, 
wovon bisher drei Bände erschienen sind, die die Zeit von 1551 
bis 1601 umfassen4 3). Außer der Geschichte der Probationstage 
find hierin die Münzabschiede des Kreises, die Korrespondenzen 
und Instruktionen der Münzstände und die Berichte der Wardeine 
mit jeweiligen kurzen Einleitungen zu den einzelnen Abschnitten 
enthalten. 

*») R. Fester, Die armierten Stände u. b. Reichel«. Verf. Disf. 
Strafiburg 1886, S. 31. 

«) Maj o. Bahrfelbt, Niebersächfisches Münzarchio, Berhanblungen 
auf den Kreis- u. Mun3prob.-3.agen des nieberf. .ffr. 1551—1625. Bb. 1 
1551—1568. Halle 1927. Beröff. b. Hift. Äomm. f. Hann. X. Bb. 2 
1569—1578. Halle 1928. Bb. 3 1579—1601. Halle 1929. 

http://Mun3prob.-3.agen


K a p i t e l I. 

Jnnere (gnttöicfclung des ttiederfächfifchen Äreises 
von 1673—1682. 

a) 2>ie Kreisöersassung unb bie Kreisstünbe. 

D i e m i l i t ä r i s c h e R ü s t u n g d e s K r e i s e s . 

Die Kreisverfassung gewann ihre Gestalt und Bedeutung 
aus den in der Einleitung berührten jahrhundertelangen 
Kämpfen des allmählich erliegende« Königtums mit den immer 
mehr erstarkenden Territorialmächten. M i t dem Zerfall des Lehns­
wesens löste sich das Reich in selbständige Teilgewalten auf, die 
den Mangel der Reichsgewalt in freien Einungen zu ersetzen suchten. 
Hieraus entstand die Auffassung, daß der König nur noch das er­
wählte Oberhaupt einer „auf der Einung der Stände beruhenden 
Friedens, und Rechtsgenossenschaft ist"»). Das Einungswesen ist 
die Grundlage für die Weiterentwicklung geworden 2 ) . Doch darf 
man seine Bedeutung nicht überschätzen. E s bot gleichzeitig in den 
ständischen Sondereinungen eine große Gefahr für das Bestehen 
des Reiches und mußte eine wesentliche Umbildung erfahren. Die 
Kreiseinteilung fetzte fich in diesem Sinne der Einung entgegen 
durch 3 ) . Die Könige waren es, die den Standeseinungen stets 
entgegentraten und in Landfriedenstierbänden alle Stände gleich­
mäßig zusammenzusassen suchten. S ie stellten sich an die Spitze 
der Bewegung, um die Sonderbünde unschädlich zu machen und für 
die königliche Gewalt noch einigen Einfluß zu retten. 

Dabei kam schon frühzeitig in dem Bedürfnis nach Bezirken 
der RetchStoerwaltung das Pr inzip der landschaftlichen ©inteilung 
zur Geltung, vor allem in der militärischen Organifation des Reichs-
heeres, das in den Hussitenkriegen bereits eine Gruppenbildung 
nach Landschasteu zeigte. 

') Otto ©ierlte. Das deutsche ©enoffenfchastsrecht. Bd. 1. Bln. 
1868, S. 509. 

2) ebda. S. 297 ff. 
3) ©eorg o. Below, Der deutsche Staat bes Mittelalters. II. Aufl. 

LP3Ö. 1925, S. 138. 
4) fällt roeg. 

2* 
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D a s Königtum scheiterte an den Kämpfen der Stände unter sich 
und an dem schließlichen Siege der Fürsten. Aber die Idee der Einheit 
blieb gewahrt. 9rnr waren es jetzt die Stände, die die Reform in 
Angriff nahmen und die im Kampf unterlegene Königsgewalt auch 
versassungsrechtlich zu beseitigen fuchten. Der ewige Landfrieden 
von 1495 beruhte nicht auf kaiferlichem Machtgebot wie der Mainzer 
Landfriede von 1235, sondern war in seiner Durchführung an das 
ständische, „die Rechtseinheit verkörpernde Kammergericht" 8) ge­
bunden, und die Reichskreife verbanden die Stände zur Einheit 
und gliederten die selbständigen Territorien dem Reiche ein. 

Z w a r wurden sie zunächst nur als Wahlkreise sür das Kammer­
gericht und das Reichsregiment eingerichtet. Da dieses aber infolge 
Fehlens jeder realen Macht und Exekutivgewalt vollkommen ver­
sagte, und andrerseits das Bedürfnis, die Stände zu den Aufgaben 
des Reiches heranzuziehen, immer dringender wurde, gewannen die 
Kreife allmählich alle die Aufgaben, die sie zu felbständigem Leben 
befähigten und die schon die Landfriedensverbände zu erfüllen hatten, 
zurück. 9?ur die Gerichtsbarkeit ging ihnen verloren, da die Terri-
torialgerichte bereits zu voller Selbständigkeit gelangt waren. Ein 
wesentlicher Unterschied von den Landsriedenseinungen liegt darin, 
daß die Kreise nicht mehr aus sreiem Einungswillen beruhten, 
sondern eine reichsgesetzliche Grundlage ha t t en 6 ) , so daß die staat­
liche Einheit des Reiches der Idee nach durch die Kreise gewahrt 
blieb. Aber wenn es auch gelungen war, die Territorialmächte der 
Versassung einzuordnen, so fehlte doch die notwendige Exekutiv­
gewalt, ohne die es unmöglich war, die Sonderinteressen der ein­
zelnen S tände dem Gesamtwohl unterzuordnen. Deshalb waren 
die Kreise nur imstande, das alte Reich notdürftig aufrecht zu er-
halten. Die Erneuerung konnte allein von den Territorialstaaten 
ausgehen. 

M i t der Augsburger Ejekutionsordnung 7) und der Reichs-
münzordnnng von 1559 8 ) wurde die Kreisverfassung zum Abschluß 
gebracht. S i e übertrugen den Kreisen die Wahrung des Land­
sriedens, die Bestrafung der Friedensbrecher, die Ausführung der 

6) Fr. .Wartung, ©.11. 
8) Langroerth o. Simmern, S. 60, Brandt, S. 789. 
') Ä. Zeumet, Quellenfammlung 3ur ©esch. b. deutschen Reichs-

oerf. II. Aufl. Züb. 1913. S. 347 ff. 
8 ) Neue Sammlung der Reichsabfchiebe III, 186 ff., im AU53ug 

gedruckt bei M. v. Bahrfelbt, Niebers. Münzarch. I, 221 sf. 
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Kammergerichtsurteile, die Ausbringung der Reichsanschläge und 
Kontingente, die Polizei und die Aussicht über das Münzwesen. 
Der Einfluß des Kaisers wurde gänzlich ausgeschaltet. Während 
Majimil ian noch versucht hatte, die Ernennung der Kreishaupt­
leute dem Kaiser vorzubehalten und diese den Kreisständen über­
zuordnen, so daß sie „unmittelbar über Reichstruppen versügen 
sollten" 9 ) , wurde jetzt die Wahl des Kreisobersten den Ständen 
überlassen, und zwar wurden sür dies Amt die vornehmsten S tände 
empfohlen 1 0 ) . Da der Kreisoberst absetzbar war, wurde er zu 
einem „bloßen Kreisbeamten für die militärische Leitung und Hand­
habung der E j e k u t i v g e w a l t " D a s allmählich entstandene Amt 
der kreisausfchreibenden Fürsten wurde anerkannt und ihnen die 
Durchführung der Kreisverfaffung zur Pflicht gemacht. 

S o bildete nach dem Versagen des Reichsregiments die Eje-
kutionsordnung den „Versuch, die Kreise zu lebenskräfligen Ver-
sassungskörpern auf ständischer Grundlage zu entwickeln* 1 2). S i e 
konnte sich namentlich in den Kreisen voll auswirken, die nur kleine 
Stände mit ungefähr gleicher Macht umfaßten, die sie zu einem 
lebensfähigen und für staatliche Zwecke verwendbaren Organismus 
zusammenfaßte. Aber auch in den Kreisen, in denen die Terr i ­
torialmächte den vorherrschenden Einfluß besaßen, ermöglichte sie 
einen unter Leitung der mächtigen Stände erfolgreichen Zusammen­
schluß der kleinen 1 3 ) . Rur lag hierin von vornherein die Gefahr, 
daß die Stände aus politischen Gründen unter den Einfluß der 
mächtigeren Territorien gerieten. Unter diesen Voraussetzungen 
mußte sich jeder Kreis verschieden entwickeln. 

Die Kreisverfassung blieb iu der Form, in der sie in der 
Ejekutionsordnung niedergelegt war, bis zum Untergang des alten 
Reiches brstehen. Rur 1681 erhielt sie eine Erweiterung, da die 
Kreise unter Reueinteilung der Kontingente zur Grundlage sür die 
gesamte Reichskriegsverfassung wurden, womit nur eine bereits 
begonnene Entwicklung abgeschlossen wurde. Von den Reformen, 
die der Westfälische Frieden aus den nächsten Reichstag verschob, 
wurde dagegen nichts verwirklicht, außer den von den Territorial­
herren durchgesetzten Steuerbestimmungen im jüngsten Reichs-

") Fr. Hortung, Deutsche Verf.-©esch., S. 16. 
") Cjec. Ordn. § 56, Zeumer, ©. 352. 
") R. Schröder, Lehrb. b. beutfchen Rechtsgesch. II, 912. 
") R. Schröber, II, 912. 
") ebba. S. 913. 
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") B. erdmannsdörffer, Deutsche ©esch. o. Weftfal. Frieden bis 
zum Regier.-Antt. Friedrichs d. ©r. 1648—1740. Berlin 1892/3. I, 176. 
3RA. § 180, Zentner, 6.460. 

") CErbmannsdörffer, I, 428. 
") SB. $aoemann, ©efch. der Lande Braunschroeig u. Lüneburg 

©Ott. 1857. III, 180. 
") £aoemann, III, 215 ff. 

abschied, wonach die „Landsassen, Untertanen und Bürger iedes 
Reichsstandes" verpflichtet waren, „ihren Landesherren die ®eld-
mittel zu gewähren, welche erforderlich waren für die Erhal tung 
der vorhandenen Festungen und für ihre Besetzung mit den nötigen 
G a r n i s o n e n " 1 4 ) . Hierfür waren die Fürsten bisher an die jeweilige 
Zustimmung der Landstände gebunden. Hatten die Kreise und die 
an ihrer Spitze stehenden Fürsten durch die Ejekutionsordnung „von 
Reichs wegen die Pflicht und das Recht, in ihren Ländern gewisse 
militärische Einrichtungen zu t re f fen" 1 5 ) , Truppen zu unterhalten 
und zu gemeinsamen Operationen miteinander in Verbindung zu 
treten, so erhielten sie durch die Bestimmung des jüngsten Reichs­
abschieds auch die Mittel für die Durchführung dieser Aufgaben. 

Stach diesen allgemeinen Betrachtungen wenden wir uns dem 
niedersächfifchen Kreise zu. 

E r umfaßte die norddeutsche Tiefebene östlich der Weser vom 
Harzgebitge im Süden bis zur 9cordfee und reichte mit Holstein und 
Mecklenburg über die Elbe hinaus bis zur Oftfee. Den Haupt­
anteil nahmen die braunfchweigischen Herzogtümer ein, die in die 
drei Linien Braunschweig - Lüneburg - Kalenberg (Hannover) mit 
Grubenhagen, das ein besonderes Votum führte, Braunfchweig-
Lünebnrg - Eelle und Braunfchweig - Wolfenbüttel zerfielen. I n 
Wolfenbüttel regierte feit 1666 Rudolph August, ein Fürst ohne 
Bedeutung, der die Regierung ganz feinem ehrgeizigen Bruder und 
späteren Nachfolger Anton Ulrich überließ 1 6 ) . Die übrigen braun­
fchweigischen Gebiete waren in der Hand der jüngeren cellischen 
Linie. Nach Ehristian Ludwigs Tode (1665) einigten sich Georg 
Wilhelm, der älteste der lebenden Brüder und bisherige Inhaber 
des Fürstentums Ealenberg, und Iohann Friedrich dahin, daß 
dieser Ealenberg und Grubenhagen und Georg Wilhelm Lüneburg-
Eelle e r h i e l t 1 7 ) . Von den beiden Brüdern war Herzog Iohann 
Friedrich der bei weitem bedeutendere: Er hielt an der einmal ein­
geschlagenen Politik im Anschluß an Frankreich fest und legte im 
I n n e r n die Grundlage für den erfolgreichen Aufstieg Hannoders 
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unter seinem Nachfolger Ernst August. Sein übertritt zum Katho­
lizismus war ohne Bedeutung für das Land. Dagegen litt die 
Politik Herzog Georg Wilhelms unter einem ständigen Schwanken 
und einer inneren Unentschlossenheit, die ihn wiederholt verhinderte, 
in entscheidenden Lagen eine ausschlaggebende Rolle zu spielen. 

Er wurde weit überragt von dem jüngsten der Brüder, Herzog 
Ernst August, der nach Iohann Friedrichs Tod 1679 in Hannover 
zur Regierung kam und zielbewußt an der Machterhebung des 
braunschweigischen Hauses arbeitete. E s gelang ihm, die Länder 
durch Erbvertrag mit dem söhnelosen Georg Wilhelm in einer 
Hand zu vereinigen 1 8 ) , nach Einführung der Primogenitur die 
Kurwürde zu erreichen und so das Haus zu einem überraschend 
schnellen Aufschwünge zu führen. 

Außer Braunschweig gehörte eine zweite starke Territorial­
macht zum Kreise: Brandenburg hatte im Westfälischen Frieden 
als Ersatz für Vorpommern das Bistum Halberstadt und die An­
wartschaft auf das Erzbistum Magdeburg erhalten, das nach dem 
Tode des Administrators Herzog August von Sachsen 1680 in 
seinen Besitz kam 1 9 ) . Die wichtige S tad t Magdeburg selbst, die 
trotz der „nahezu völligen Vernichtung" 2 0 ) im I a h r e 1631 ihre 
alte Bedeutung verhältnismäßig schnell wiedergewann, besaß da­
gegen die Kreisstandschast nicht, da sie die Reichssreiheit 1648 nicht 
hatte durchsetzen können und später von Brandenburg im Berein 
mit dem Administrator zur Unterwerfung unter die Landeshoheit 
und zur Huldigung gezwungen wurde (1666) 2 1 ) . Die branden­
burgischen Gebiete machten im Verhältnis zu den braunschweigischen 
Ländern nur einen kleinen Teil des Kreises aus. 

I m Norden waren zwei ausländische Mächte Mitglieder der 
Kreisversassung: Dänemark sür seinen Anteil am Herzogtum Hol­
stein und Schweden, das 1648 das Erzbistum Bremen als Herzog­
tum erhalten hatte. Hierzu kam die Zahl der weniger bedeutenden 
Stände, die Herzogtümer Mecklenburg-Schwerin und Güstrow mit 
den säkularisierten Bistümern Ratzeburg und Schwerin, nach Westen 
anschließend das Herzogtum Sachsen - Lauenburg, das 1689 nach 

1 8) ebda. 378, ©eorg Wilhelm starb 1705, Helle siel an Hannooer, 
fo dasj ©eorg Lubraig ganß Braunschroeig aujjer Wolfenbüttel oer» 
einigte. 

") Bgl. ©. Breucfcer, Die Abtretung Borpommerns an Schroeben 
u. bie Gntfchäbigung Äurbranbenburgs. Halle 1879, S. 81 ff. 

2 0 ) F. A. Wolter, ©esch. b. Stadt Magdeburg, S. 208. 
») Fr. W. Hossmann, ©efch. d. Stadt Magdeburg, III, 285 sf. 
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dem Aussterben der Askanier von Braunschweig annektiert wurde, 
und das Herzogtum Holstein-Gottorp, das stets im engsten Anschluß 
an Schweden stand. Das Bistum Lübeck war gänzlich unbedeutend 
und nahm nur noch geringen Anteil am Leben des Kreises. D a ' 
gegen spielte das Bistum Hildesheim, das von brannschweigischem 
Gebiet eingeschlossen war und unter dem Erzbistum Köln stand, 
als Hort des Katholizismus eine größere Rolle, namentlich in 
seinem Gegensatz p Braunschweig. Der Graf von Rantzau, der 
Anlehnung an Dänemark suchte, besaß seit 1662 die Kreisstand' 
fchaft 2 2 ) und wurde auf den Kreistagen von Dänemark vertreten, 
in dessen Besitz die Grafschaft später überging. Dagegen wurde 
das Votum der Grasschaft Blankenburg feit 1652 stets von Braun-
schweig.Wolsenbüttel geführt. 

Von den Städten konnten nur die freien Reichsstädte Lübeck, 
Mühlhaufen, Rordhaufen und Goslar die Kreisstandschafl be­
haupten, während sich Hamburg und Bremen gegen die Ansprüche 
Holsteins und Schwedens nicht durchzusetzen vermochten. 

D a s Gebiet des Kreises bildete einen im ganzen geschlossenen 
landschaftlichen Kompler., der auch wirtschastlich in der Zusammen­
fassung der Elbstaaten eine Einheit darstellte. R u r im Westen ragte 
der westfälische Kreis mit dem zn Schweden gehörigen Fürstentum 
Verden und im Osten der obersächsische mit der brandenburgischen 
Altmark hinein. Außerdem lagen die Städte Mühlhausen und 
Rordhansen und die zu Magdeburg gehörigen Gebiete von Halle 
und Iü terbog außerhalb des Kreises, wodurch eine gewisse Aus­
nahmestellung dieser Stände eintrat. Die beiden Städte schützten 
sehr oft ihre Lage vor, die einen wirksamen Schutz durch die Kreis« 
versassung zweiselhast erscheinen ließ, während sie srüher den An­
schluß an die niedersächsischen Städte gesucht hatten, um im ober­
sächsischen Kreise nicht allein zu stehen. S i e hatten schon 1430 
zum Bund der Sassenstädte g e h ö r t 2 3 ) . F ü r die 1648 an Sachsen 
gesallenen Ämter Iüterbog, Quersurt, Burg und Dahme waren 
ans dynastischen Gründen wiederholt Bestrebungen im Gange, sie 
dem obersächsischen Kreise einzugliedern, wie in einem besonderen 
Abschnitt ausgeführt wird. 

Die Zusammensetzung der Stände, unter denen das Gesamt­
hans Braunschweig nach dem 30-jährigen Kriege den vorherrschen-

») Fr. ffi. Ämfer. ©. 109. 
**) « . Reufeirch, S. 49 u. 54 
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den Einfluß gewann, aber auch Brandenburg, Dänemark und 
Schweden mit beträchtlichen Gebieten vertreten waren, hatte daher 
notwendigerweise zur Folge, daß die politischen Verwicklungen der 
Zeit einen großen Einfluß auf die Entwicklung des Kreifes aus­
übten. 

Die innere Organisation des Kreises hatte nach dem West­
fälischen Frieden rasche Fortschritte gemacht, da das Haus Braun­
schweig die Kreisverfassung als Stützpunkt für seine Territorial-
politif auszubauen versuchte. Das Direktorium, das sich aus dem 
Ausschreibeamt entwickelt hatte, hastete von jeher an dem Erzbis­
tum Magdeburg. Außerdem wurde Schweden als Inhaber des 
Herzogtums Bremen im Wrstsälischen Frieden das alternierende 
Direktorium zugestanden 2 4). Herzog August von Sachsen, der 
Administrator von Magdeburg, behauptete zwar, das alleinige 
Recht bis zu seinem Tode zu haben, konnte sich aber nicht durch­
setzen, so daß der Kreistag zu Lüneburg 1652 entschied, das Direk­
torium solle jedesmal am Schlüsse eines Kreistages wechseln und 
aus den zweiten Kreisdirektor übergehen 2 5 ) . Schweden war natür­
lich stark daran interessiert, durch dieses einflußreiche Amt seine 
Stellung im Kreise zu stärken. Wichtiger war aber, daß Braun­
schweig durch den Westfälischen Frieden die Anerkennung des 
ständigen Kondirektoriums erhielt, das in der Hand des jeweils 
ältesten regierenden Herzogs des Hauses lag 2 6 ) . 

Schon 1542 hatte sich Kaiser Karl V . an den zur katholischen 
Partei gehörigen Herzog Heinrich d. I . von Braunschweig a ls 
kreisausschreibenden Fürsten gewandt, da Albrecht von Mainz, der 
damalige Erzbischos von Magdeburg, nicht mehr im niedersächsischen 
Kreise anwesend w a r 2 7 ) . Obwohl Magdeburg in der Folgezeit 
wiederholt versuchte, die Kreistage allein auszuschreiben, so daß 
es 1555 sogar zu einem doppelten Ausschreiben k a m 2 8 ) , hatte 
Braunschweig seinen Standpunkt erfolgreich festgehalten, so daß sich 
aus der einmal übertragenen Ausgabe ein Recht entwickelte. 

2 4) I P 0 Art. X § 10 . . . ita ut inter Magdeburgensern et 
Bremensem Circuli Inferioris Saxoniae directorium alternetur, salvo 
tarnen Ducum Brunsvicensium et Lüneburgensium condirectorii iure. 
Zeumer, S.419. Schweben gehörte brei Reichsfereisen an: Borpommern 
3um obersächsischen, Bremen zum nieberfächsischen, Verben gum roest-
fäl. Äreis. 3. St. Butter, (Seist b. Westfäl. Fr. ©ött. 1795, S. 149. 

2 5 ) F. W. Kaiser, S. 11 f. 
») 3. 3. Moser, Xeutsche drans-Bers., 1773, S. 203. 
») A. Neubirch, S. 126 ff. 
2 8) WiJh. 3aeger, S. 8. 
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Nach Herzog Ehristian Ludwigs Tode 1665 war H>erzog 
Georg Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg-Eelle der ältestte der 
regierenden Herzöge 2 9 ) und schrieb demzufolge jeden Kreistmg im 
Verein mit dem jeweils amtierenden Direktorium aus . Wenn auch 
die Rechte der drei Direktoren gleich waren, so hatte doch H<erzog 
Georg Wilhelm durch die ständige Teilnahme an der Leitung des 
Kreises einen großen Einfluß erhalten, zumal er 1671 auch noch 
zum Kreisobersten gewählt wurde. 

Wie sich das Direktorium unter allmählicher Erweiterung feiner 
Aufgaben aus dem Ausschieibeamt entwickelt hatte, wurde in der 
Einleitung bereits berührt. Die gesamte Leitung des Kreises lag 
in seiner Hand. Vor allem hatten die Direktoren aber einen »nich­
tigen Einfluß auf die Kreisbeschlüsse selbst, da sie sich vor (Ein­
berufung eines Kreistages in einem Präliminarkonvent über die 
Punkte einigten, die dem Kreistage zur Beschlußfassung vorgelegt 
werden sollten. Diese wurden den Ständen gleichzeitig mit dem 
«Einladungsschreiben zugestellt, und nur über sie konnte auf dem 
Kreistage verhandelt werden. Init iativanträge feitens der S tände 
auf dem Kreistage waren also ausgeschlossen 3 0). 

I eder S t a n d gab feinen Abgesandten eine Instruktion mit, 
die zu den mitgeteilten Fragen Stellung nahm. Der Kreistag 
mußte deshalb stets verjagen, wenn ein Gegenstand vorgebracht 
wurde, der nicht auf der Tagesordnung stand. Oft war auch die 
fehlende Instruktion ein beliebter Vorwand, um mißliebigen Fragen 
aus dem Wege zu gehen. 

Der Kreistag felbft war, da „die dem Kreis angehörigen 
Reichsstände zugleich die Kreisftände w a r e n " 3 1 ) , nur ein Reichs­
tag im kleinen Maßstäbe. Denn auch der Reichstag war, feitdern 
er ständig tagte, nur noch eine Versammlung von Gesandten. I e -
doch stand für den Kreistag fest, daß Majoritätsbeschlüsse unbedingte 
Geltung h a t t e n 3 2 ) , während diese Frage im Reichstage heiß um­
stritten war. Die Kreistage fanden dem Herkommen gemäß ab-
njechfelnd in Braunfchweig und Lüneburg statt33). 

M ) geboren 1624, Haoemann, III, 206 (Rudolph August, jeb. 
1627, gohonn Friedrich, 1625, Grnst August, 1629). 

*°) R. Fester, Die Augsburger An. o. 1686, S. 13/14. 
«) R. Schröder, II, 913. 
s s ) 3RA 1654, § 183, Zeumer, S. 460. 
») Ma Rep. A 50, I Nr. 27 ool. 1, 3nftruhtion f. Martin r». 

BÖcfcel o. 1674, S. 23. 
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Sehr oft liefen fich kleinere Stände, um die Kosten der Ge­
sandtschaft zu fparen, von ihren Mitständen vertreten. S o kamen 
die drei Städte Mühlhausen, Rordhausen und Goslar gewöhnlich 
%u einer Sonderkonferenz zusammen, wo sie sich über ihre Haltung 
auf dem Kreistage einigten und gemeinsam einen Gesandten zum 
Kreistage abordneten: 1675 und 1682 vertrat der Mühlhäufer 
Syndikus D r . Meckbach die drei S t ä d t e 3 4 ) . Ieder Gesandte mußte 
im Besitz eines Kreditivs und einer Vollmacht sein, die in der 
ersten Sitzung verlesen und geprüft wurden 3 5 ) . Dann wurde die 
von dem Direktorium entworfene Propofition verlesen und zunächst 
Beschluß darüber gefaßt, ob die darin enthaltene Reihenfolge der 
Punkte beibehalten werden sollte, woraus man in die Tagesordnung 
antrat. Der Gang der Verhandlungen wurde im Protokoll fest­
gehalten und auf Grund davon der Kreisabfchied ausgesertigt, der 
allen Ständen in Abschrift zugesandt wurde. Alle von den Ge­
sandten oder auswärtigen Staaten zum Kreistage eingereichten 
Schreiben und Anträge wurden durch Diktat verössentlicht und dem 
Kreisabschiede beigefügt. Diese Anträge fowie die Protokolle bieten 
oft wertvolle Aufschlüsse für das Zustandekommen der Beschlüsse. 

Die militärische Leitung des Kreises lag in der Hand des 
von den Ständen gewählten Kreisobersten, der in seinen Anord­
nungen an die Zustimmung der Rachgeordneten und Zugeordneten 
gebunden war. S i e bildeten zusammen den Kriegsrat, dem alle 
Einzelheiten der Rüstung oblagen. Da die Herzöge I o h a n n 
Friedrich von Hannover und Rudolf August von Wolfenbüttel 
1671 zu Zugeordneten gewählt wurden und Herzog Georg Wil­
helm von Eelle das Kondirektorium und Kreisoberstenamt innehatte, 
hatten die Braunschweiger die wichtigsten #mter in Händen. R u r 
das Rachgeordnetenamt war im Besitz Herzog Gustav Adolfs von 
Mecklenburg. Auch bei der durch Iohann Friedrichs Tod 3 6 ) not­
wendigen Reuwahl wurde wieder ein Braunschweiger gewählt, und 

3 4) C?r rourde am 7./17. 3<*"- 1679 und alle drei 3ahre wieder-
kehrend zum Bürgermeister der Stadt gewählt. Mü Alb. Sen. H l , l g . 

3 5) Formular der Bollmacht bei H. .Krerj, S. 68, Anm. 2. Es 
rourde mit den Formalitäten fehr genau genommen. 1675 hatte Rord-
häufen Dr. Meckbach nur eine Bollmacht mitgegeben und mufjte das 
Äreditio noch nachholen. Ma Rep. A 50, 1 27 ool. 1, Protokoll 
Seff. I, 4 fol. 8. 

3 0 ) Herzog 3ohann Friedrich starb am 8. 12. 1679 in Augsburg 
auf der Reife nach 3talien. Sein Nachfolger in Hannooer roat Herzog 
Grnft August. Haoemann, III, 237, 284. 
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zwar Herzog Ernst August von Hannover. Seine Wahl erfolgte 
einstimmig 3 7 ) und wurde von ihm mit dem vom Kreistage vor­
geschriebenen Revers 1682 angenommen 3 8 ) . 

W a r es dem Hause Brannschweig aus diese Weise geglückt, die 
Ämter der Kreisversassung in seine Hand zu bekommen, so versuchte 
es nnn vor allem, die Kreisrüstung zu einer wirksamen Grundlage 
für die Ziele feiner Politik auszugestalten. Eine stehende Kreis­
armee war das Ziel, die unabhängig von dm sür die Reichshilfe 
bestimmten Kontingenten bestehen sollte. Braunschweig benutzte 
dabei die allgemeine politische Lage sehr geschickt und suchte stets — 
außer 1677 — einen engen Anschluß an den Kaiser, da beide in 
natürlichem Gegensatz zu dem mächtig aufstrebenden Brandenburg 
standen. Wer finden daher eine große Bereitwilligkeit in der 
Stellung der vom Kaifer geforderten Truppenkontingente. 

Rachdem die Einigung des Reiches gegen die Übergriffe Lnd-
wigs X J V . anfangs der 70-iger I ah re große Fortschritte gemacht 
hatte und 1674 auch der Reichskrieg gegen Frankreich erklärt war, 
wurde das schon 1671 vom Kreise bewilligte Reichskontingent von 
3000 M a n n 3 9 ) zur Reichsarmee gestellt. E s war das Kontingent, 
das bei dem ersten Versuch, eine kreisweife zufarnrnengefetzte Armee 
von 30 000 M a n n aufzustellen 4 0), auf den Kreis entfallen war. 
Aus den Akten geht hervor, daß sich die Kreistruppen am Oberrhein 
befanden 4 1 ) , nachdem sie Anfang September 1674 in Marsch ge­
fetzt w a r e n 4 2 ) . 

Auch die kaiferliche Propofition zum Lüneburger Kreistage 
von 1 6 7 5 4 3 ) betonte, es gereiche dem Kreife zum Ruhm, daß einige 
vornehme Stände erfolgreich am Kriege teilnähmen und auch die 
meisten ihr Kontingent an den Oberrhein gesandt hätten. 

<") 5DIÜ E 1/4 74 Nr. 15. Dictot. Lüneb. 31. 5. /10. 6. 1682. 
**) Mü E 1/4 74 Nr. 17 in Abschrift, bot. 5. /15. 3uni 1682. 
M ) F. W. Äoiser, 6. 41. 
«•) SR. Oester, 2>ie armierten Stände . . . . 6 . 81. 
«») Mü E 1/4 72 aus bem Bericht Dr. Meßbachs an Mühlhaufen 

oom 12./22. 6. 75 „. . . baf, bie nach bem Ober-Rhein-Strotn oer» 
fchidtte Reichs-Eompagnie erhöhet unb gleich bet C£roj$-C£ompagnie auf 
135 Äöpfe resp. recroutiret unb oerftärdtet werben möge". 

«) Mü E 1/4 72 fol. 26/7, Bericht b. fchroeb. Dir. an ©eorg 3BU-
heim oom 9./19. Sept. 1674, Dictat. Lüneb. 3./13. Mai 1675 über bes 
Äreieeinnehmers Antrag „wegen nöthiger Ausfchreibung einiger 
Römer-Monathen zu Verpflegung berer beo denen ietzo aufgebrochenen 
unb im marche begriffenen Reichs-Hülffs-Völcfeern aus diesem Iobl. 
Nieberf. (.Crosse fich befindenden Stabsofficirer". 

») Mü E 1/4 72 Nr. 12 fol. 341 ff. Dictat. Lüneburg 6./16. Mai 1675. 



— 29 — 

Der Feldzug von 1674 gegen Frankreich verlief trotzdem un­
glücklich und endete nach der verlorenen Schlacht bei Türkheim am 
5. I a n . 1675 mit dem Rückzüge auf das rechte Rheinufer, da die 
Kriegführung, die an Mehrheitsbeschlüsse im Kriegsrat gebunden 
war, vollkommen versagte 4*) und Bournonville selbst unfähig 
w a r 4 5 ) . Gleichzeitig erfolgte Ende des I a h r e s 1674 der Einbruch 
der Schweden in .Norddeutschland, während der Große Kurfürst fem 
von feinen Ländern mit feiner Armee in Franken lag. Die 
Schweden, die bisher das Gebiet des niedersächsischen Kreises noch 
nicht verletzt hatten, waren eine große Gesahr für den Kreis, da der 
Einbruch zum Teil von dem Herzogtum Bremen aus erfolgte. Da 
nicht abzusehen war, ob der Große Kurfürst imstande war, die 
Schweden zu vertreiben, da auch vor Fehrbellin der Kaifer einen 
Bruch mit Schweden vermeiden wollte und deshalb Brandenburg 
nicht aktiv unterstützte, war es nur natürlich, daß das Haus Braun-
schweig an feiner bisherigen Politik, die Neutralität zwischen 
Brandenburg und Schweden zu w a h r e n 4 6 ) , festhielt. E s nahm 
deshalb auf dem Kreistage zu Lüneburg 1675 eine Haltung ein, 
die man angesichts der Tarsache, daß Schweden der Angreifer war, 
nur schwedenfreundlich nennen kann. Brandenburgs Ersuchen um 
Hilfe wurde daher abgelehnt 4 7 ) . 

Trotzdem wird man nicht ohne weiteres von einem Versagen 
des Kreifes fprechen können. Denn es muß berückfichtigt werden, 
daß sich der Kreis damals zwischen zwei Feuern befand und von 
sich au§ nicht über die Machtmittel verfügte, entscheidend zwischen 
zwei großen Mächten einzugreifen, zumal die braunfchweigischen 
Truppen noch auf dem westlichen Kriegsschauplatze gegen Frank­
reich stünden. Andrerseits finden wir entsprechend der Anlehnung 
der Braunschweiger an den Kaiser eine weitgehende Bereitwilligkeit 
in der Bewilligung der zu Regensburg beschlossenen Truppen­
erhöhungen und Geldanforderungen, wenn auch die Verhandlungen 
in dem üblichen langsamen Tempo vorwärtsschritten 4 8 ) . Die Er-

**) 3- ©• Droqsen, (Besch, der preufj. Politik. II, Lpzg. 1872, III 3, 
©. 327, kaiserliche 3nstruktion: „Die Hauptoperationen aber sind 
allemal per majora zu schliefjen". 

*5) ebda. 334. 
") F. ÜB. Kaiser, S. 34. 
") Die politischen ©egensäfee aus dem Kreistage, der oom 28.4./8. 

5. bis zum 12722. 6. 1675 dauerte, sind im Kap. I l la behandelt. 
") Mu E 1/4 72. Bericht Dr. Meckbachs an Mühlhausen o. 12./22. 

6. 75: „. . . zumaln auch überschnebener maszen die Anlagen an©elde 
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so starck per majora ausgefallen, daß ich nicht absehe, wie denenfelben 
ben der jetzigen Zuftande folche abzuführen müglich . . .". Bericht des-
felben o. 5./15. 5. 75: Man habe eine oolle Woche für die ersten Punkte 
gebraucht „und find noch nicht abfoloiret, stehet dannenhero einem 
langweiligen Creißtage gar ähnlich". 

*•) 3- 3- Pachner o. ßggenstorff, Vollst. Sammlung d. Reichs-
fchlüffe feit 1663. Regensb. 1740. I, 787 R©A. o. 22. 1. / 1 . 2. 75. 

M ) Ma Rep. A 50, I 27/1, Protokoll des Kreistages. Die Ver-
handlungen über die Kriegsoerfaffung zogen fich oon der 3. bis zur 
11 Seffion hin, der kaiferliche ©efandte drang wiederholt auf Be-
fchleumgung (Seff. 9—11) der Verhandlungen, die oom Direktorium 
Schweden in die Länge gezogen wurden. 

5 1 ) Pachner o, Gagenftorff, 1,721: Der Kreis hatte zu stellen: 
l e i c h t e A r t i l l e r i e : 1 Falcon, 2 Feldstücke mtt Munition pro 
Regiment, s c h w e r e A r t i l l e r i e : 

je 2 Kreise eine % Kartaune (36 pfundig), 
je 1 Kreis eine % Kartaune (24 pfundig), 
je 1 Kreis eine y, Kartaune (12 pfundig) 

und jeder Kreis ein Feuermörfel. Ablösung mit ©eld war zuläffig. 
«*) z. B. in Württemberg, wo fich die Beoölkerung mit ©ewalt 

der Ciinqartierung widerfetzte. Pachner o. Gggenftorff, I, 820: R©A. 
oom 29. 3. / 8. 4. 75 auf die Beschwerde des Reichsfeldmarfchalls, daß 
die Reichsoölker fast oon niemand geduldet werden: Aufforderung an 
ben Herzog oon Württemberg, den Reichsoölkern ohne wetteren Wider-
stand Quartiere zu geben. 

höhung des Reichskontingents auf ein D u p l u m 4 9 ) wurde auf die 
Initiative des kaiserlichen Gesandten Windisch-Grätz hin be-
willigt 5 0 ). Es trug auf den Kreis nochmals 3000 Mann, die so 
bald wie möglich zu dem schon beim Reichsheer befindlichen Kon-
tingent von 3000 stoßen sollten. Der 1671 gemachte Versuch, durch 
die Kreise geschlossene Kontingente zum Reichsheer zu stellen — 
bisher stellte jeder Stand sein Kontingent einzeln —, hatte sich also 
durchgesetzt. 

Die schon im vorigen Iahre zu Regensburg bewilligten zwei 
Sirnpla für die Reichskriegskasse sollten binnen vier Wochen ab­
geführt werden, und anch das Reichsgutachten vom 20./30. 6. 74 
über die Aufbringung der schweren Artillerie 5 1) wurde genehmigt 
und die Ablösung auf 10 000 Taler festgesetzt. 

Da die beim Reichsheer stehenden Kreistruppen sich in 
schlechtem Zustande befanden, wurden umfangreiche Maßnahmen 
zur Besserung getrossen. Die Stände beklagten sich, daß ihre 
Kontingente zum Teil auseinandergezogen und in schlechten Quar­
tieren untergebracht würden. Die Trennung der zusammengehörigen 
Truppen mache eine geregelte Verpflegung unmöglich. Auch sei 
die Bevölkerung den Soldaten gegenüber ost feindlich ausgetreten52). 
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Markgraf Friedrich von Baden, der Reichsgeneralfeldmarfchall, be­
gründete diese Gesinnung mit dem Mangel an Disziplin bei den 
Soldaten und damit, daß die Befehlshaber den Sold nicht be­
zahlten, sondern das Geld „in den Beutel schieben" und „allerhand 
verbotene Vortheil t r e iben" 5 3 ) . Da die S tände ihre Kontingente 
nur schlecht und unpünktlich unterhielten, konnten diese Zustände 
nicht ausbleiben. 

Um die Verpflegung, Besoldung und Ergänzung der Truppen 
einheitlich zu gestalten, wurde ein Dber-Kreis-Kommissar zur Reichs­
armee bestellt, der das gesamte Kontingent des Kreises unter sich 
hatte. Die Stände wählten hierzu Werner Hermann Spörcke, der 
sofort zwei S i m p l a zugeteilt erhielt, um Proviant und Vorräte 
anzuschaffen. Besonders hervorzuheben ist, daß er außer der Be­
soldung, Verpflegung und Rechnungsführung auch das Quartier-
machen und den Ersatz der Truppen unter sich hatte, serner besaß 
er Sitz und Stimme im Kriegsrat und stand im Range unmittelbar 
unter dem Oberst. Die Schassung dieses Amtes war zweifellos 
von größter Bedeutung. Denn da die Stände verpflichtet waren, 
ihre Kontingente selbst zu besolden und zu ergänzen, wurde durch 
die Zusammenfassung dieser Ausgaben in einer Person sür das 
gesamte Kreigkontingent die Erledigung bedeutend erleichtert und 
übersichtlich gestaltet. I m übrigen wurden alle Reichsschlüsse über 
die Ausführung der Kriegsrüftung gegen Frankreich vom Kreistage 
gutgeheißen. 

Dagegen kam es 1675 nicht zu einer Erhöhung der für die 
Sicherung des Kreifes bestimmten Truppen, da eine solche von 
Schweden, das im Begriff war, die Elbe zur Verbindung mit Her­
zog I o h a n n Friedrich von Hannover zu überschreiten, als eine 
Herausforderung ausgesaßt werden mußte, die Braunschweig und 
Magdeburg ängstlich vermieden. 

Das Bestehen von Kreistruppen, die nur für die Verteidigung 
des Kreifes bestimmt waren, neben dem Reichskontingent geht aus 
wiederholten Bemerkungen in den Akten h e r v o r 5 4 ) und läßt fich 

M ) Mü E 1/4 72, Bericht des ©eneralfeldmarschalls an den nieder» 
föchfischen &reis oom 8. 7. 1675. 

5 4 ) r>gl. S. 28 Anm. 41. Ferner in dem Schreiben der Stadt 
Mühlhausen an den Ratsbonsulenten der Stadt Regensburg o. 27. 2.1 
9 3. 1675 Mu E 1/4 72 oder in dem Bericht des Rates an Dr. Mecft-
dach oom 5./15. 6. 1675 Mü E 1/4 72: ,,. . . da die Reichs- und Urenj}-
Mannfchasft oerpfleget roerden müsse, roelches zu Dienste des Reichs... 
ein Sextuplum mit £ eines Simpli, im iXrerifje aber ein Quintuplum 
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bis zn dem Zeitpunkt zurückversolgen, wo das für das Reichsheer 
bestimmte Kontingent wirklich gestellt wurde. Auf der Mühlhäufer 
Tagung der beiden sächsischen Kreise mit dem fränkischen (1673) 
wurde die Aufstellung von Truppen zu gegenseitiger Hilfe gerade 
für den Fall beschlossen, daß „die zur Reichssecur i tä t i n C o m i t i i s 
zu Regenspurg verwilligte hülffe softe erfordert werden", damit die 
Kreise dann noch eine genügende Truppenmacht zu ihrer eigenen 
„ p a r t i c u l a r d e f e n s i o n " zur Verfügung h ä t t e n 5 5 ) . Davon, daß 
die Truppen für Kaiser und Reich bestimmt sein sollten, wenn diese 
die Kreise „um Hilfeleistung angehen w ü r d e n " 5 6 ) , kann demnach 
keine Rede fein. S i e waren in erster Linie für die Sicherung der 
Kreise bestimmt. Auch das 1673 bewilligte Q u i n t u p l u m hat mit 
der Reichshilfe nichts zu tun: Der Bericht des Mühlhäufer Ab­
gesandten Dr. Meckbach vom 12./22. M a i 1675 an die S tad t zeigt, 
daß die R e i c h s h i l f e vielmehr „außer dem in a n n o 1673 zu 
Brauufchweig gewilligten Quintuplo zur E r e i ß - defension* 5 7 ) 
beschlossen wurde. 

D a s Streben nach einer stehenden Kreisarmee ausschließlich 
zur Sicherung des Kreises geht ans alledem deutlich hervor und 
hatte feinen Grund darin, daß die Braunschweiger Fürsten infolge 
der fortgefetzten Kriege einen leistungsfähigen Verband von Ständen 
zu schaffen suchten, auf den sie sich bei der Durchführung ihrer poli­
tischen Ziele stützen konnten. 

Eine Parallelerfcheinung finden wir im obersächsischen Kreise, 
wo 1675 das Reichsciuplum ebenfalls bewilligt wurde und von 
dem für die Kreisreserve bereits vorhandenen Triplum genommen 
werden sollte. Sobald das Duplum gestellt war, sollte ein weiteres 
Triplum zur Kreisarmee aufgestellt werden. Wenn aber sowohl 
das Reichskontingent als auch die wechselseitige Kreishilfe auf 
Grund der Assoziation von 1673 gestellt werden müßten, dann sollte 
ein drittes Triplum zur Kreisrüstung ausgestellt werden 6 8 ) . Ebenso 

und also monatlich mehr denn 1000 Ihaler betrüge". Das Quintuplum 
würbe 1673 aur £ r e i s oerfassung bewilligt (F. W. Äaifer, S. 48. 
Äöcher II, 305), bas Sextupi. mit i eines Simpli ist eine Umrechnung 
bes 1675 bereinigten Duplums aur R e i c h s hilfe in bie Äreismatrikel. 
(Mühlhaufen: Simpl. b. Äreismatr. = 20 Mann, i Simpl. = 15 X 6 
= 90 Mann. Die Stabt hatte 90 Mann zum Reichsbupl. zu stellen.) 

<">) Mü E 1/4 72, Reeeft o. 15./25. 9. 1673. 
6«) F. W. äaifer, S. 50. 
") Mü E 1/4 72. 
M ) Mü E 1/4 72 fol. 48. 
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versuchte der Bischof von Bamberg, im fränkischen Kreise außer dem 
Reichskontingent eine besondere Kreisarmee zu schassen 5 9 ) . 

Der Kreisoberst hatte aus diese Weise eine ständige Truppen­
macht im Kreise selbst znr Verfügung, auch wenn die.Reichshilfe 
gestellt war. Diese Entwicklung bedeutete einen weiteren Schritt 
in der Stärkung der ständischen Gewalt und ihrer Loslösung von 
der Zentralgewalt. Denn die für die Verteidigung des Kreises 
bestimmten Truppen standen auch im Kriegssalle unter dem Kreis­
obersten Herzog Georg Wilhelm von Eelle, während das Reichs­
kontingent unter den Oberbefehl des Reichsgeneralfeldmarschalls 
trat. S i e konnten daher unter der Voraussetzung, daß die braun-
schweigische Territorialmacht den Kreis auch politisch beherrschte, 
sür deren eigene Zwecke und sogar den Reichsschlüssen entgegen ver­
wandt werden, wie es 1677 im niedersächsischen Kreise eintrat. 
D a s war rein rechtlich gesehen natürlich ein Widerspruch mit der 
Reichsversassung. Denn der Kreisoberst war in Kreisangelegen­
heiten von allen sonstigen Verpflichtungen entbunden außer denen 
gegen Kaiser und Re ich 6 0 ) . Wenn Langwerth v. Simmern aus 
der Stellung des Kreisobersten als eines bloßen Beamten des 
Kreises folgert, daß „ein Auswachsen dieses Amtes zu Hoheits­
rechten nicht mögl ich" 6 1 ) war, so ist das rechtlich gesehen richtig-
I m Leben der Kreise ist es aber da, wo wie im niedersächsischen 
eine Territorialmacht die Führung an sich riß, die Macht allein, 
die entscheidet und auch das Amt zu größerer Bedeutung steigert. 

Besonders kraß kam diese Entwicklung im I a h r e 1677 zum 
Durchbruch. Der Krieg gegen Schweden wurde von Brandenburg 
und Dänemark erfolgreich sortgesetzt, während Braunschweig nach 
der Eroberung de§ Herzogtums Bremen nur noch daran interessiert 
war, dieses zu behaupten und für sich selbst zu gewinnen, ohne 
weiterhin aktiv am Kriege teilzunehmen. E s kam dadurch in einen 
scharfen Gegensatz zu der kriegführenden Partei und benutzte nun 
den Kreistag zu Braunschweig dazu, eine starte Erhöhung der 
Kreisarmee durchzusetzen, um die weitere Ausnutzung des Kreis­
gebietes als Operationsbasis durch Dänemark und Brandenburg zu 
unterbinden und einen Rückhalt für seine Absichten auf das Herzog­
tum Bremen zu gewinnen. 

°9) P. Dirr, Zur Q3esch. b. Reichsbriegsoerf. Diss. erlangen 1901, 
-<5. 11. Der Versuch war hier allerdings erfolglos. 

6 0 ) ejehutionsordn. o. 1555, § 59, 3eumer, S.353. 
6 1 ) S. 93/95. 

<Rtebeif. .3a.,r6uc.j 1930. 3 
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E s nutzte dabei die allgemeine Kriegsmndigkeit namentlich der 
kleineren Stände, hervorgerufen durch den wirtschafllichen Druck 
der ganz willkürlich und ungerecht verteilten Einquar t ie rungen 6 2 ) , 
geschickt auf, so daß der Kreistag vonkommen unter seinem Einfluß 
stand. Die Einberufung ersolgte durch Herzog August von Sachsen, 
den Administrator von Magdeburg, und Herzog Georg Wilhelm 
von Eelle. D a Schweden infolge seiner militärischen Riederlagen 
nicht vertreten war, konnte der Einfluß des braunschweigischen 
Hauses, der seit längerer Zeit in stetem Wachsen begriffen w a r 6 3 ) 
und sich auch 1675 in der schwedensreundlichen Reutralität deutlich 
gezeigt hatte, um so leichter zu herrschender Stellung gelangen. Die 
Gegenpartei befürchtete sogar, es werde sich das Bremische Votum 
an Stelle Schwedens a n m a ß e n 6 4 ) . 

E s gelang ihm, durchzusetzen, daß nicht nur energische Auf­
forderungen an die kriegführenden Mächte zur Räumung der im 
niedersächfischeu Kreise besetzten Gebiete erlassen wurden — Bran­
denburg wurde ausgefordert, Mecklenburg (Bötzow) zu räumen und 
die Belegung mit Kreistruppen zuzulassen — , fondern es Wurde 
beschlossen, zum Schutze des Kreises „ein ansehnlich corpus 
m i l i t i a e " 6 5 ) aufzustellen und die Kreisarmee auf ein fünffaches 
T r i p l u m ( Q u i n d e c u p l u m ) zu erhöhen 6 6 ) . Rach der Kreismatrikel 
betrug dieses ungefähr 2 0 0 0 0 M a n n . Der Generalleutnant Ehauvet 
und Kreiskommissar Spörcke wurden beibehalten, und auch der 
Generalmajor Ende sollte mit herangezogen werden. Alle Einzel­
heiten der Rüstung wurden dem Kreisobersten und den Zugeordneten 
überlassen. 

•2) ogl. Drorjscn 111,3, S. 382, 399. Die Österreich, erblönder 
waten oon (Einquartierungen befreit, ebenso Barjern, Sachsen, Han-
nooer. 

•3) A. Äöcher, ©esch. o. Hannooer u. Braunschroeig. Publ. d. Preusj. 
Staatsarch., Bd. 20 u. 63. 1884/85. I, 72: „Seine zentrale Stellung 
unb sein überroiegenbee Äontingent — ee trug ein oollee Drittel der 
Äreisleistungen — roies ihm bie Führung des Preises zu". Äöcher I, 
73: „So siel notroenbig btesem Hause bei grötzere Ginslusj, bie raahre 
Hegemonie im Äreise zu". 

") Christian V. an ben ©roften Äursürsten o. 3./13. 3. 1677. Ur» 
hunben u. Ahtenstüche zur ©esctj. b. Kurfürsten Friedrich Wilhelm. 
Bb. 18, 294. 

«*) Mü E 1/4 73 sol. 89. 
") Ursprünglich mar sogar ein Seaecuplum geplant. Mühlhausen 

instruierte seinen ©esanbten, „bafj man diesseits eneroiret" sei, einet 
so starben ©arnison nieder bebürse, noch sie erhalten könne. Mü 
E 1/4 73 fol. 57. 
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Da alle Stände an dem Schutz ihrer Länder gegen die Willkür 
der Armeen interessiert waren, willigten sie in die Erhöhung der 
Kreisarmee ein, zumal Herzog Georg Wilhelm den Widerstrebenden 
versprach, daß er es so genau nicht nehmen würde, wenn sie nur 
dem Beschluß zust immten 6 7 ) . E r sand die volle Unterstützung 
Herzog Augusts von Sachsen, des Kreisdirektors, der schon immer 
eine brandenburgfeindliche Politik getrieben hatte und in der Ouar -
tiersrage besonders aufgebracht war, weil Magdeburg dem Großen 
Kurfürsten als Winterquartier zugewiesen war. 

Der Zusammenschluß der Stände war in seiner Stellungnahme 
gegen Brandenburg und Dänemark eine starke Bedrohung dieser 
Mächte im Rücken, und die Entziehung des Kreisgebietes als Ope­
rationsbasis bedeutete eine schwere Schädigung, da hierdurch die 
Verpflegung der Heere erschwert wurde. D a der Reichskrieg gegen 
Schweden noch im vollen Gange war, trat hier zum ersten M a l der 
Fal l ein, daß der Kreis offen im Gegenfatz zur Reichspolitik stand 
und rein territorialen Interessen diente. Der kaiserliche Gesandte, 
mit dem der Kreistag in einen scharsen Gegensatz geriet, war voll­
kommen machtlos und erreichte trotz Protestes nichts. 

Die Kreistruppen in Höhe des Q u i n d e c u p l u m s scheinen wirk­
lich gestellt worden zu sein, wenn auch die Einschränkung zu machen 
ist, daß nicht alle Stande ihr volles Ouan tum ausgebracht haben. 

Da der Kreistag die Einzelheiten zur Durchsührung der 
Rüstung dem Kreisobersten und den Zugeordneten überlassen hatte, 
traten diese am 10./20. I u l i 1677 in Lüneburg zu einer Sonder-
konserenz zusammen, zu der auch das Magdeburger Direktorium 
hinzugezogen wurde. Herzog Georg Wilhelm erhielt nochmals die 
Anweisung, Mecklenburg „nachdrücklich" gegen die brandenburgischen 
Völker zu unterstützen, und auch der Große Kurfürst wurde noch­
mals ausgefordert, das Land zu räumen 6 9 ) . Den Ständen wurde 
zur Stellung ihrer Kontingente eine Frist von einem Mona t ge­
geben. Der S t ad t Bremen wurde die Errkution angedroht, wenn 
sie sich dem Kreis widersetze. F ü r den Kreiskommissar Spörcke, 
der sich bereits in Rostock bei den in Mecklenburg stehenden Kreis­
truppen befand, wurden 1000 Taler bei der Kreiskasse angewiesen. 

•7) Mü E 1/4 73 sol. 56. 
<*) sollt weg. 
«») Mo Rep. A 1 Rr. 258. Lüneburg b. 18./28. 7. 1677. Abschrift. 

3* 
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Aus all diesen Verhandlungen geht doch hervor, daß es zu 
einer teilweisen Aufstellung der Kreistruppen gekommen ist. Auch 
der Administrator von Magdeburg begann Anfang August des 
I a h r e s 1677 mit der Werbung von zwei Kompagnien Fußtruppen 
zur Kreisarmee unter dem Obersten F a g n a n i 7 0 ) , der mit einer 
Order vorn 23.1. / 2. 2. 1678 den Befehl erhielt, die Kompagnien 
dem Kreisobersten zuzuführen 7 1 ) . E s hatte aber damit eine be­
sondere Bewandtnis . Die beiden Kompagnien waren noch nicht 
weit gekommen, als von bestimmten, angeblich von brandenburgischen 
Offizieren zu diesem Zweck beauftragten Leuten, die fich mit hatten 
anwerben lassen, eine Meuterei angezettelt wurde wegen nicht er­
haltenen Soldes , derzufolge 35 Deserteure nach Halberstadt und ein 
anderer Tei l nach der S t a d t Magdeburg entwichen und dort von 
den brandenburgischen Befehlshabern aufgenommen wurden. Der 
Magdeburger Kommandant wies fogar einen Befehl des Großen 
Kurfürsten vor, daß er die Truppen, „so der Herr Administrator 
zu Hall vorietzo zur Erayß Verfassung werben ließe, ingesambt wo 
er sie nur könte habhaftig werden, aufheben und wegnehmen 
s o l l e " 7 2 ) . Diefer kleine Vorfall zeigt, wie der Große Kurfürst mit 
allen möglichen Mitteln die Durchführung der gegen ihn und Däne­
mark gerichteten Kreisrüftung zu verhindern suchte. M i t dem 
Administrator geriet er wegen dieser beiden Kompagnien in einen 
scharfen Briefwechfel und warnte ihn, den Kreisfchluß, den weder 
er noch der Kaifer anerkannt hätten, durchzuführen. Er habe um so 
größeres Interesse daran, als ihm Magdeburg wieder als Winter­
quartier zugewiesen s e i 7 3 ) . Herzog August setzte die Werbung 
trotzdem fort und antwortete, es sei „sonnenklar", daß nichts gegen 
die Interessen des Kaisers und der Alliierten zu Braunschweig be­
schlossen sei. Von den Winterquartieren wisse er nichts, wolle auch 
nicht hoffen, daß der Kaiser „sich dergleichen anmaßen k ö n n e " 7 4 ) . 
Den Ständen des Erzstifts hatte der Große Kurfürst befohlen, sich 
nicht an den Truppenwerbungen und Geldzahlungen zur Krei§-

7 0 ) Ma Rep. A 1 Nr. 257. Die 3ahl betrug nach der auf S. 7 be-
finblichen Liquidation 260 (Sememe, inegefamt lt. Aufft. S. 55/7: 
320 Mann. Die Werbungsfcoften find oerfchieben hoch angegeben mit 
3854 Salern It. Liqu. v. 20./30. 10. 1677 (S. 19) unb mit 5331 Xalern 
It. Spe3if. oon 1678 <5. 7. 

7 1 ) Ma Rep. A 1, Nr. 257 fol. 44. Kopie ber Orber fol. 3. 
n ) ebba, fol. 46. 
») Ma Rep. A 1, Nr. 258. 13/23. 8. 1677 fol. 260. Abschrift. 
») ebba. Halle 19./29. 8. 1677 fol. 263. 
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rüstung zu beteiligen. Das Kapitel wie auch der große und kleine 
Ausschuß weigerten sich daher, dem Ersuchen des Administrators 
Folge zu leisten, ein Zeichen dasür, wie wenig Macht er noch besaß. 

E i n e n Ersolg scheint die Kreisarmee in der T a t gehabt zu 
haben: Wir hören nichts mehr von Klagen über Einquartierungen 
und Durchzüge fremder Truppen. Der Selbstschutz, eine nicht ge­
ringe Macht in der Hand des Kreisobersten, hatte seinen Zweck 
nicht verfehlt. Dagegen ist kaum anzunehmen, daß die Truppen 
wesentlich am Kampfe beteiligt waren, der in der Hauptsache von 
Brandenburg und Dänemark weitergeführt wurde, mit dem Erfolg, 
daß 1678 auch die letzten schwedischen Stützpunkte Stralsund, 
Rügen und Greifswald genommen wurden. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß in den ersten 
Kriegsjahren der Wille und die Ansätze zur nationalen Verteidi­
gung gegen Frankreich vorhanden waren. Der Kreis hatte sein 
Reichskontingent gestellt. Aber die Bewegung brach sehr bald in 
sich zusammen und endete damit, daß die allgemeine Kriegsmüdigkeit 
und der Druck der Truppen - Durchzüge und -Einlagernngen die 
Stände sür die Politik Braunschweigs gefügig machten. Denn 
dessen Weigerung, den Kreis weiter am Kriege teilnehmen zu lassen, 
kam der Friedenssehnsucht aller entgegen. Die Koalition gegen 
Frankreich und Schweden zersiel, und in Rimwegen suchte jeder 
einzeln zu retten, was zu retten war. Die militärischen Erfolge des 
Krieges waren ausschließlich den brandenburgischen, kaiserlichen 
und braunschweigischen Armeen zuzuschreiben 7 5), während die 
Kreistruppen keinen wesentlichen Anteil an den Kämpfen hatten. 
Das Hauptübel war die mangelnde Zahlungsfähigkeit der S t ände 
und das Fehlen des guten Willens. Selbst wo die Kontingente 
gestellt waren, machte die Unterhaltung Schwierigkeiten, so daß 
die nichtbezahlten Truppen sich entweder durch gewaltsame Requi­
sitionen entschädigten oder entliefen. Somi t war der Wert dieser 
Truppen verhältnismäßig gering. 

Die fortgefetzte Bedrohung des Reiches durch die übergriffe 
Frankreichs führte zu einem letzten Versuch, dem Reichskriegswesen 
eine gefunde Grundlage zu geben. Der Kaifer ergriff aus poli­
tischen Gründen die Ini t iat ive, um die schon jahrelang andauern­
den Verhandlungen über die Reichssicherheit zum Abschluß zu 

") erdmannsdörsfer I. 647. 
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bringen. I h n leiteten dabei weniger die Reformabfichten, als viel­
mehr die Bedrohung der habsburgischen Machtstellung durch Frank­
reich nnd die Türken. Da die Stimmung im Reiche infolge der 
Reunionen zu Gunsten des Hauses Habsburg war, hatte er keine 
Schwierigkeiten, die Reichskriegsversassung von 1681 durchzusetzen. 

S i e war unter den damaligen Verhältnissen „vielleicht die beste 
erreichbare" R e f o r m 7 6 ) und hat, obwohl die Erneuerung des Heer­
wesens nicht von ihr, sondern von den Territorialftaaten ausging, 
doch bis zum Untergang des alten Reiches bestanden. Z u einiger 
Bedeutung konnte sie aber nur in den vorderen Kreisen gelangen, 
wo sie die große Anzahl der kleinen, für sich allein ohnmächtigen 
Stände zn einem lebenssähigen Verbände zusammenfaßte 7 7 ), wäh­
rend es von vornherein eine Unmöglichkeit war, daß sich Habsbnrg 
für den österreichischen und burgundifchen Kreis, deren Anteile fast 
den dritten Teil des S i m p l u m s der Versaffnng von 1681 aus­
machten, oder die übrigen großen Territorialmächte einer Reichs­
organisation einfügten, die die selbständigen Heere auflöste 7 8 ) . 
Denn Brandenburg gehörte z . B . außer zum obersächsifchen Kreis 
mit einem Tei l feiner Länder zum niederfächfischen und west­
fälischen, Brannfchweig mit Osnabrück, Hoya nnd Diepholz zum 
westfälischen, mit Abtei Walkenried zum obersächsifchen Kreis. 
Diese Länder hätten daher ihre stehenden Heere in einzelne Kreis­
kontingente zerschlagen müssen, wozu fie keinesfalls gewillt w a r e n 7 9 ) . 

W a r es fo nicht gelungen, durch diese Reform die felbftändigen 
Territorialmächte in die Reichskriegsversaffung einzugliedern, fo ist 
auch noch eine andere Einschränkung zu machen. Meist liest man, 
daß 1681 die Einrichtung eines „stehenden" Reichsheeres geplant 
w a r 8 0 ) . Dagegen lag nach Fehling nicht die Abficht vor, das 
Reichskriegswesen auf die Dauer neu zu organifieren, fondern nur 

") ffirdmonnisbörffer I, 057. 
7 7 ) Freilich auch hier ohne erfolg. Denn 1688 lagen die oorderen 

Äreise wehrlos offen, wieder mußten die Armierten eingreifen. Urft 
als diefe anrückten, faftte man erneut „tapfere Beschlüsse", oerweigerte 
aber ©elb unb Quarttere aus Angft oor ben Armierten, über den 
©egenfatz ber Armierten unb Richtarmierten, ber 1697 zur Frankfurter 
Assoziation führte, ogl. R. Fester, Die armierten Stänbe usw. S. 4—6, 
120 ff. 

n ) Fr- Härtung, Dt. Versals, ©esch. S. 103. 
n ) R. Fester, S. 36. 
s») Grbmannsdörffer I, 656. R. gcftcc, S. 31 ff., berselbe, Franken 

u. b. ftreisoerf., S. 25. P. Dirr, S. 35. 
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eine „Mobilisierung"äd h o c " 8 1 ) . M a n wird zwar der Reichs-
kriegsverfaffung von 1681 die Absicht der Reuregelung des gesamten 
Kriegswesens nicht abstreiten können, aber von einem stehenden 
Heere ist tatsächlich nicht die Rede. I m Gegenteil, in dem kaiser­
lichen Kommissionsdekret vom 17. I a n . 1681, mit welchem der 
Kaiser die Ini t ia t ive ergriff, heißt es ausdrücklich, daß die Ver­
fassung nur desensiv und nicht ständig sein sollte, da ,,es auch ohne-
das in Ih re r Kays. Ma j . , auch derer Ehur-Fürsten und S tände 
Willkühr bestehen thut, wielang mit dieser Armatur, welche auch 
nach Gestalrsame der Umstände vermehret, oder gemindert, oder wohl 
gar a b g e t h a n werden kan, zu cont inu i ren" 8 2 ) . Und in dem 
darauf folgenden Reichsgutachten vom 23. M a i , in welchem die 
Aufstellung von 40 000 Mann zum ersten Male vom Reichstage 
beschlossen wurde, heißt es wieder, daß die Truppen nur solange 
auf den Beinen gehalten werden sollen, als es die Sicherheit des 
Reiches erfordert 8 3 ) . Von einem „stehenden" Heer kann alfo nicht 
gesprochen werden. 

Der Fortschritt, den die Verfaffung von 1681 brachte, lag viel­
mehr darin, daß die alte Reichsmatrikel von 1521, gegen deren 
Ungerechtigkeiten bisher ein vergeblicher Kampf geführt war , jetzt 
endgültig beseitigt wurde. Während in den Reichskriegen bisher 
die Stände ihre Kontingente einzeln und ohne Rückficht auf die 
Kreisordnung nach der Wormfer Matrikel von 1521 gestellt 
hatten 8 4 ) , wurden nunmehr die Kreise zur Grundlage des gesamten 
Kriegswesens gemacht und traten damit in den Mittelpunkt der 
Reichsverfaffung. Das bisherige bunte Durcheinander in der Zu­
sammensetzung des Reichsheeres nach Ständen, wobei Soldaten aus 
allen Teilen Deutschlands zusammenkamen, ganz verschieden aus-

8 1 ) F. F e h l i n g , Frankreich u. Brandenburg in den Sohren 
1679—1684. Lpzg. 1906. S. 113, Anm. 1. Ferner R. Schröder, Rechts-
gesch., S. 919: „zur (Einführung eines stehenden Heeres hat es das 
Reich nie gebracht; bie nach dem 80 jährigen Ättege roleberholt ge­
stellten Anträge auf (Einführung eines miles perpetuus roaren erfolg-
los." (Ebenso H. W e i g e l , Die Äriegsoerf. d. alten deutschen Reiches 
o. d. Wormser Matr. bis zur Auslas. Diss. (Erlangen 1912, S.67: „ein 
stehendes Reichsheer gab es auch damals nicht." Vgl. a. M a r . 3 ä h n s , 

ur ©esch. d. Äriegsoerf. d. Deutschen Reiches. Preusj. 3d. 39. 1877. 
eil III, S. 445: Der Reichsschlufj oon 1702, der roirhlich für ben 

Frieben ein stehendes Heer festfetzte, rourde oom Äaifer nicht ratifiziert. 
8 S) Pachner o. (Eggenftorff, Reichsschlüsse II, 288. 
«) ebda. II, 312. 
M ) ogl. die früheren Anm. über die deutliche Trennung oon 

Äreis- und Reichsmatriltel, S.31, Anm. 54. 
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gebildet und ausgerüstet und sich oft nicht einmal in der Sprache 
verstehend 8 5 ) , wurde stark gemildert, wenn auch nicht beseitigt. Die 
Kreise erhielten jetzt die Ausgabe, die Kontingente aller Stände zu 
einer landschaftlich einheitlichen Truppe znfammenzufassen, so daß 
durch die „vollständige Übertragung der wesentlichsten militärischen 
Funktionen aus die Reichskreise die Möglichkeit größerer, land­
schaftlich geschlossener Heeresformationen mit einheitlichem Eha-
rakter" gegeben w a r 8 6 ) . Doch erfährt diese Ansicht eine starke 
Einschränkung, wenn wir berücksichtigen, daß die Stände, wie später 
ausgeführt, ihre Kontingente erst stellten, wenn die Kreisarmee in 
Aktion trat , und sie bis dahin in ihrem Lande behielten, wodurch 
keine Gewähr sür einheitliche Ausbildung und Ausrüstung ge­
geben war. 

Schon im I a h r e 1672 war der Versuch gemacht, eine kreis­
weise zusammengesetzte Reichsarmee von 30 000 M a n n auszu­
stellen 8 7 ) , wozu der niedersächsische Kreis sein Kontingent in Höhe 
von 3000 gestellt h a t t e 8 8 ) . Es erfolgte nun eine Erhöhung auf 
40 000 M a n n , die als Rormalstand gelten sollten und sich aus 
28 000 zu F u ß und 12 000 Reitern, darunter 2000 Dragonern, 
zusammensetzten 8 9). Dieses S i m p l u m sollte je nach Bedars ver­
mehrt werden können. Iedem Kreife wurde mit dem Reichsgut­
achten vom 30. August 1681 ein bestimmtes Kontingent zugeteilt, 
das für den niedersächfischen Kreis 2707 M a n n zu F u ß und 
1322 Reiter, darunter 220 Dragoner, b e t r u g 9 0 ) . Die Unterver-

8 5 ) Pütter, Hilter. Entwicklung d. Staatsoerf. ©öttingen 1798, 
II, 293 ff. 

CJrdrnannsdörffer I, 657. 
8 7 ) F-Fester, 35ie armierten Stände u. die Reichskr.-Berf., S.31. 
8 8 ) Befchloffen auf dem Kreistag zu Lüneburg 1671, aufgeteilt 

1673/4, auf ein Duplum erhöht 1675. 
8 e ) R©A. oom 23. 5. 1681. Pachner o. Eggenftorsf II, 312. 
e 0 ) Pachner o. Sggenftorff II, 325: Reparation der 40 000 Mann 

zur Reichsoerfaffung: 
kurrheinifchi 
oberfächsifchi 

ler Kreis 
zu Pferde 3U Fu& 

600 2707 
1322 2707 
2522 5507 
1321 2708 
980 1902 
800 1494 

1321 2707 
491 2853 

1321 2708 
1322 2707 

fränkifcher Kreis 
bayrischer Kreis 
fchroäbifcher Kreis 
oberrheinischer Kreis 
roeftfälifcher Kreis 
niederfächfifcher Kreis 

12000 28000 
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tcilung der einzelnen Kontingente auf die Stände, die Ausbringung, 
Ausrüstung und Ausbildung der Truppen wurde ganz in die Hand 
der Kreisbehörden gelegt. Iedem Stande wurde hierbei freigestellt, 
ob er das ihm zugeteilte Kontingent selbst stellen oder gegen Zah­
lung einer Entschädigung von einem „armierten" Stande sür sich 
stellen lassen w o l l t e 9 1 ) , eine Bestimmung von größter Bedeutung, 
da hierdurch die armierten Stande in den Genuß von fortlaufenden 
Geldbeiträgen gelangen tonnten, die sie zum Unterhalt ihrer Landes­
armeen verwandten, während sie die geschuldeten Truppen erst im 
Aktionsfalle zu stellen brauchten. Das war äußerst verlockend, und 
daher finden wir Braunschweig in lebhasten Verhandlungen mit 
den kleineren Ständen zur Übernahme der Kontingente gegen Zah­
lung bestimmter B e i t r ä g e 9 2 ) . 

Während die Annahme der Reichskriegsversassung von 
40 000 M a n n keine Schwierigkeiten im Reichstage gemacht hatte, 
versuchte der Kaiser vergeblich, die Erhöhung auf 60 000 M a n n 
durchzusetzen. E s liegen wiederholte Versuche vor, zuletzt im Kom­
missionsdekret vom 15. 4. 1682 9 3 ) , jedoch ohne Erfolg. Z u einem 
Reichsgutachten über 60 000 ist es nicht gekommen, worin schon 
das erste Anzeichen des Mißerfolges zu Tage trat. Um so auf­
fallender erscheint es daher zunächst, wenn der Kreistag zu Lüne-

„Unter welcher Mannschafft zu Pferd 2000 Dragoner zu oerftehen". 
Bei dieser Verteilung wurden die rheinischen Kreise als „nicht oer-
mögend" geringer angesetzt roegen der erlittenen (Einbußen (Straß-
bürge Verlust folgte erst noch). Die übrigen Kreise haben den Anteil 
„sür diesesmahl gutwillig übernommen", aber nur „amore boni 
publici" und ohne „Praejuditz" sür später. Pütter, Hist. (Entro. II, 295. 

8 1 ) Vorschlag im Haiserl. Komm.-Dehr. o. 17. 1. 81. Pachner o. 
(Egg. II, 288. RC8A. o. 15. 9. 81, ebda. II, 326: „im übrigen bleibt es 
zu eines jeden CCreijßes und Standes raillkührlicher Disposition gestellt, 
was derselbe wegen Benschafsunj seiner eigenen, oder ubernehmung 
anderer armirten Mit-Stände Volarer sich am oorträglichsten zu senn 
erachten möchte". Vgl. auch R. Fester, Die armierten Stände u. die 
Reichskr.>93ers., S. 29 ff. 

8 2 ) Die Städte Mühlhausen, Nordhausen, (Boslar und Lübeck 
standen deshalb in Unterhandlungen mit Braunschweig, kamen aber 
zu heinem (Ergebnis, da sie sich über das (Seid nicht einigen konnten. 
Braunschweig nerlangte z. B. oon Nordhausen und Muhlhausen monat-
lich 1000 Taler, während die Städte nur 450 zahlen wollten. CSegen 
(Ende des Kreistages hatte noch kein Stand mit Braunschroeig abge-
schlössen. Nur ©oslar hatte anscheinend mit Wolsenbüttel ein Ab-
kommen getroffen und follte ben 1. Termin in Kürze zahlen. Mü E 
1/4 74, Bericht Dr. Meckbachs an Muhlhaufen r>. 8./18. 6. unb 31. 5./ 
10. 6. 1682. 

8 3 ) Ferb Fehling, S. 115. 
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burg 1682 von vornherein in seinen Verhandlungen nicht das 
Simplum, sondern die Erhöhung aus 60 000 zugrundelegte9 4). 
Auch die Projekte zur Aufstellung der Truppen und die Verteilung 
der Kontingente auf die Stände zeigen das auf den Kreis bei Zu­
grundelegung von 60 000 entfallende Kontingent von 4060 zu 
Fuß und 1983 zu Pferde. Maßgebend waren hierfür vor 
allem politische Gründe. Die Braunschweiger suchten damals 
eine enge Anlehnung an den Kaiser, den sie zur Erlangung der 
Kurwürde brauchten, und hatten gleichzeitig nach wie vor größtes 
Interesse an einer möglichst starken Kreisrüstung, um gegen das mit 
Frankreich verbündete Brandenburg, den mächtig aufstrebenden 
Rivalen in der Vorherrschast des Nordens, gewappnet zu fein. 
Herzog Ernst August von Hannover, der berrits über „ein wohl­
geübtes im Verhältuis zu den Gebietsteilen ungewöhnlich starkes 
Heer" 9 6 ) verfügte, arbeitete in allen Fragen des Grsamthanfes mit 
Herzog Georg Wilhelm von Eelle eng znfammen. Der Wunsch, die 
Kreisrüstung zn erhöhen, wird ausschlaggebend gewesen se in 9 6 ) , 
so daß nicht nur sür das Reichskontingent, sondern auch für die 
Kreisarmee die vom Kaifer geforderte höhere Zahl von 6043 Mann 
als Grundlage genommen wurde. Damit zeigte man erstens dem 
Kaifer feine treue Gesinnung und erreichte zweitens eine stärkere 
interne Rüstung. Die schon früher beobachtete Trennung von 
Reichs- und Kreistruppen kam dabei erneut mit aller Deutlichkeit 
zum Ausdruck. Es wurden zwei getrennte Verteilungen aufgestellt, 
die den Anteil jedes Standes festsetzten, wobei das Fürstentum 
Schwerin und die Stadt Lübeck bei dem Kreiskontingent den dritten 
Teil auf 40 Iahre, bei dem Reichskontingent aber nur den sechsten 
Teil ermäßigt erhielten. I n der Aufstellung für das Reichs­
kontingent wurde ferner eine Teilung der Reiterei in Dragoner und 
Reiter vorgenommen, entfprechend dem Reichsschluß, wonach 
300 Dragoner auf den Kreis entfielen. I m übrigen zeigen beide 
Verteilungen dieselben Zahlen, da die Moderation der genannten 
beiden Stände außerhalb der Zahlenkolonne eingesetzt ist. I n dem 
Projekt sind die genauen Zahlen enthalten, wonach 

•*) Rur in der Proposition wird das Mehr oon 2014J als „eoen-
tuell" zu bewilligen oorgefchlagen. Mü E 1/4 74, ftreisabfchied Rr. 1. 

• s) Haoemann III, 310. 
••) Mü E 1/4 74, Proportion Rr. 1 „. . . wie biefer löbl. Nieberf. 

«Irerjft zu feiner e i g e n e n b e f e n f i o n in die benöthigte Ber-
faffung roieber zu fetzen". Dictat. Lünebg. 17./27. Mai 1682. 
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zn Roß zu F u ß 
die Kreisrüstung nach Abzug der Moderation: 1950 3951 , 
das Reichskontingent nach Abzug der Moderation: 1969 4010 

betrugen 9 7 ) . 
D a s Projekt enthält eine sehr genaue Darstellung, wie man 

sich die Aufstellung der Truppen dachte. Daraus geht hervor, daß 
das Reichskontingent nur nebenher behandelt wurde und die Kreis­
armee die Hauptfache war. M a n wollte für jenes weitere Reichs-
schlösse abwarten und nahm vorläufig davon Abstand, Generalstabs -
offiziere und Regimentsstäbe dafür zu ernennen: „ S o viel aber das 
R e i c h s - Verfafsungs-Werck anbelanget, wird nnnöthig gehalten, 
die Regimentsstäbe zu formiren" 9 8 ) . Dagegen wurden für die 
K r e i s truppen alle Einzelheiten bis ins kleinste geregelt und be­
stimmt, das? „demselben Fuß aber auch bey dem Reichs-Versassungs-
Werck ad i n t e r i r n nachgegangen werden" sollte. Damit war die 
Kreismatrikel als alleinige Grundlage festgesetzt, und zwar in der 
Form, wie fie schon 1654 angenommen war 9 9 ) . 

Zu r Aufstellung der Truppen wurden die einzelnen S tände 
zu bestimmten Gruppen zusammengefaßt, fo daß jeder S t a n d sein 
Kontingent zu einem bestimmten Regiment zu stellen h a t t e 1 0 0 ) . Bei 

• 7) Projekt Nr. 3, Mü E 1/4 74. 
8 S ) ebda.. 
•») Mü E 1/4 74, 3nftruhtion für den Mühlh. Abgesandten o. 

9./19. 5. 1682: er solle „dahin trachten, damit die Reichs Matricul 
poftponiret, und man nach der Crerjfj Matricul angesehen werde". 
Bericht desselben o. 11./21. 6. 82: er ist froh, bafj ber Kreistag gu Ende 
geht, „noch freudiger aber, dajj in puncto securitatis tarn Imperii 
quam Circuli bie repartition sothaner Mannschafft bem üblichen Fujj 
gemäj} geschehen, unb solcher gestalt bie bisherige Ereifematricul aber-
mal benbehalten". Die Ansicht R. Schröders (S. 921) u. Weigels 
(S. 56), bafj die Wormser Matrikel immer noch in den Kreisen die 
©rundlage blieb, ist in diesem allgemeinen Sinne unrichtig. Die 
Stände betonten roiederholt, das, nicht bie Reichs-, sonbern die Kreis-
matrikel zugrundegelegt werden sollte, woraus sie den gröfcten Wert 
legten, da diese den Ständen gerechter würbe unb 3um le i t niebriger 
war. Sie betrug z. B. sür beibe Mecklenburg 40 zu Rojj unb 67 zu 
Fufj, sür beibe Holstein 40 bezw. 80, raährenb bie Wormser Matrikel 
biese faft fo hoch wie bie Kurfürften einsehe (60 bezw. 277) (H. 
Weigel S. 11, 3ähns S. 26). Ebenso waren bie Städte in biefer sehr 
hoch angesefet. Weigel sagt selbst (S. 65), bafe bie Kreise bie Reichs-
matrikel ablehnten unb • ihr „burch Kreisbefchlüffe ben Ufualfujj ent-
gegenfetjten, inbem man fich kurzer Hand selbst moderierte". 

10°) 3>n fränkischen Kreise waren dagegen „in jebem Regiment 
Gruppen eines jeben Kreisftandes Beitreten", woburch bie Unetnheit-
lichkeit noch oerftärkt wurde. H. Weigel, S. 69. Dagegen geigte der 
oberfächfifche Kreis auch die 3"sammenfaffung zu ©ruppen. M. 
3ähns, S. 450. 
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der Verschiedenheit der Kontingente mußten die Regimenter daher 
ganz verschieden groß an Zahl sein. Doch ließ sich dies nicht ver­
meiden, da man auch 1682 noch daran festhielt, daß jeder S tand , 
solange die Truppen noch nicht in Aktion traten, diese bei sich im 
Lande behalten und nach eigenem Ermeffen bezahlen und unter­
halten sollte101). Das war ein großer Fehler und ermöglichte es den 
Ständen nach wie vor, fich den Truppenaufltellungen zu entziehen. 
Denn kein S t a n d dachte daran, „den Sollftand der Liften als Ift-
stand zu halten" 1 0 2 ) . E s zeigt ferner, daß man nicht von einem 
„stehenden" Heere im modernen Sinne sprechen kann. Denn wie 
sollte das Kreiskontingent einheitlich gestaltet werden, wenn die 
Truppen erst im Aktions fall zusammengeführt wurden! Die Aus­
bildung mußte nach wie vor auch im Kreiskontingent den alten 
Mangel an Einheitlichkeit zeigen. 

E s war zweifellos das Bestreben vorhanden, der Kreisarmee 
eine feste Organifation zn geben, und das Haus Braunschweig unter 
der tatkräfligen Leitung des Herzogs Ernst August fetzte auch diefes 
M a l feinen Standpunkt erfolgreich durch. Sowohl die Kreis- a ls 
auch die Reichsarmee wurden durch Mehrheitsbeschluß bewilligt 
und für jene eine Frist von 10 Wochen, für diese eine solche von 
4 Wochen zur Bereitstellung festgesetzt. R u r zwei Borbehalte machte 
der Kreistag: Die den rheinischen Kreifen abgenommenen Anteile 
wollte man zwar zum Brsten des Reiches für diesmal mit über­
nehmen, es solle aber „hinkünfflig zu keinem p r a e j u d i t z ge­
reichen" 1 0 3 ) . Außerdem forderte der Kreistag, daß das Kreis­
gebiet von jeder Einquartierung befreit würde. 

R u r Brandenburg und Dänemark stimmten gegen die Rüstung, 
da beide damals in enger Verbindung mit Frankreich gegen den 
Kaiser und Schweden standen, wie später näher ausgeführt wird. 
Brandenburg gab vor, die Veranlagung von Halberstadt und 
Magdeburg fei zu hoch, auch fei es nicht willens, feine Armee in 
drei Kreisfontingente zu zerschlagen — eg gehörte zum ober-

1 0 1 ) Die Berpslegungsordonnanz galt nur bei der Zusammen-
ührung der Truppen. Bericht der Stadt Muhlh. an deren Abge-
andten oom 27. 5./6. 6. 1682: „über das ist be&anbt, dafe fothane 

CXreriftoöldier iedet Stand ben sich halte und oerpflege, auch derer 
Dienste sich gebrauche, nie aber ohne Roth aufgefordert und zusammen 
geführet roerden"". Mü E 1/4 74, f. a. Moser, S. 525 § 66. 

i m ) 3ähns, S. 448. 
Jos) gjtü E 1/4 74, Mitteilung des Kreistages an ben Kaiser 

Rr. 2 o. 19./29. 6. 
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1 M ) ebda. Kreisabschied P. 2. 
io3)_id6) e5ö.x Kreistag an den ©r. Rurs. o. 27. 5./6.6. 1682 Rr. 5. 
1 0 7 ) ebda. Kurf, an b. Kreistag, Bergdorf, den 1. 6. 82/11. 6. Rr. 6. 
ios)_iio) gjju E 1/4 74, Votum Uireulare das Magdeb.-Halberftabt 

u. Holftein=Dän. Reichs- u. Kreishontingent betr. Sefs. XXIV, Dictat. 
19./29. 6. 82 Rr. 7. 

sächsischen, niedersächsischen und westfälischen Kreise — , sondern 
wollte für alle Gebiete zusammen drei Regimenter mit 600 zu Roß 
und 1800 zu F u ß zur Reichsarmee stellen 1 0 4 ) . Das waren natür­
lich nur vorgeschützte Gründe. Auch im Reichstag war der Große 
Kurfürst der Reichskriegsverfafsung entgegengetreten und setzte 
spater die Annahme des Waffenstillstandes und damit die Aner­
kennung der Reunionen Frankreichs durch. Er hatte das Steuer 
seiner Politik herumgeworfen und versuchte mit Hisse Frankreichs 
seine alten Ziele auf Vorpommern zu erreichen, die er im Kampfe 
gegen Frankreich nicht hatte durchfetzen können. Der Kreistag versuchte 
vergeblich, ihn zur Beteiligung an der Rüstung heranzuziehen. I n 
einem vorsichtigen und höflichen Schreiben appellierte er an den „welt-
bekandten patriotischen Eisfer und hochangebohrene g e n e r o s i t e t " 
des Großen Kurfürsten, wovon ,,fo viel herrliche Proben" zu Tage 
lägen 1 0 5 ) . Die Ehre des Vaterlandes und Sicherheit des Kreifes 
erfordere, „in genauer und vertraulicher Zufammensetzung bey ein­
ander zu s t e h e n " 1 0 6 ) . Der Kursürst antwortete ganz kurz, er habe 
seinen Gesandten instruiert, der seine Ansicht mündlich vortragen 
w e r d e 1 0 7 ) . Dieser erklärte denn auch, Brandenburg wolle sich 
durchaus nicht separieren, hielte aber eine „absonderliche Ereiß-
Versassung" für unnötig, da „einige hohe Ereiß-Stande in solcher 
p o s i t u r , daß sie c a p a b l e weren den Ereiß aus benöthigten Fall zu 
bedecken" 1 0 8 ) . Der Große Kursürst sah also ganz genau, daß die 
außer dem Reichskontingent bewilligte interne Kreisrüstung nur 
den bereits in voller Rüstung stehenden Braunschweigern zu gute 
kommen sollte. Der Kreistag ging nun etwas eindringlicher vor 
und forderte nochmals den Anschluß des Großen Kurfürsten, da 
durch feine Absonderung „sonderlich dieses Ereißes Fundamental 
Gesetze und Satzungen lacherlich gemachet" würden, und drohte da­
mit, daß er Kaiser und Reich mitteilen würde, weshalb die S tände 
ihre „pflichtmäßige Begierde" zur Erfüllung der Reichsschlüsse nicht 
auszuführen öermochten 1 0 n ) . Braunschweig hatte nun also den 
Sündenbock gefunden, der vorgeschoben werden konnte, wenn da§ 
Reichskontingent nicht zustande kam. Die Geste nach Wien wurde 
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um so billiger. Die Hauptsache war ja für Braunschweig die 
interne Kreisrüstung, und da sohlte es sich offenbar durch die Be-
merkung des Großen Kurfürsten über die starke Rüstung „einiger 
hoher S tände" betroffen. Denn es antwortete, die besondere Kreis­
armee fei fehr wohl nötig, damit in dem Falle, daß die Reichshilfe 
gestellt werden müßte, der Kreis nicht von Truppen entblößt fei. 
Die Tatfache, daß Stände vorhanden feien, die den Kreis im Rot­
falle deckten — was dem Kreis zum Ruhm gereiche! — fei nicht 
ausreichend znm Schutz desfelben: v i s u n i t a f o r t i o r , die Kreis-
versaffung fei nur defenfiv gemeint. D e r Friede fei der ficherste, 
„welcher unter einer zulänglichen guten Verfaffung und nöthiger 
Wachsamkeit erhalten w i r d " 1 1 0 ) . 

Bei diesem Zusammenstoß, der seinen Hauptgrund in der all­
gemeinen politischen Lage harte, kamen doch auch schon die inneren 
Gegensätze im niedersächsifchen Kreife zum Ausbruch, die die Ver­
faffung fpäter zum Zusammenbruch führen sollten. Braunschweig 
war es mehr und mehr gelungen, feinen Einfluß zu stärken und die 
Kreisverfaffung feiner Politik dienstbar zu machen. E s war des­
halb zu einem starken Auflchwuug in der Rüstung des Kreifes ge­
kommen: 1677 und 1682 wurden Truppen bewilligt, die fich aus­
schließlich zur Sicherung des Kreifes und zur Stärkung der führen­
den Territorialmacht auswirkten. Daher konnte Brandenburg kern 
Interesse mehr daran haben, zn einer Verkostung beizutragen, die 
den Rivalen stärken mußte. Die Territorien wnchfen also über die 
Kreisverfaffung hinaus, und sobald diese Gegensätze zum vollen 
Ausbruch gelangten, mußte die Kreisversassung erliegen. 

Die Rüstung von 1682 ist die letzte im niedersächsischen Kreise 
beschlossene. S i e wurde ausdrücklich nur auf drei I ah re , mindrstens 
aber „solange die eonjuneturen es unümbgänglich erfordern, länger 
aber n i c h t " 1 X 1 ) , bewilligt. Ein Kreistag hat nicht wieder statt-
gesunden. E s war aus den Akten nicht ersichtlich, ob es wirklich 
zur StussteHung der beschlossenen Sruppen gekommen ist. @inen 
großen Wert haben fie jedenfalls trotz der letzten Reformversuche 
nicht gehabt. Denn der Krieg gegen Ludwig XIV. wurde fpäter 
durch die Magdeburger Alliierten und den Kaifer geführt. Die 
Kreistruppen fpielten keine entscheidende Rolle und konnten 
höchstens „a l s Hilfsvölker, in Verbindung mit einer größeren regu-

»») SRü E 1/4 74, Äreisobschied o. 1682 P. 6. 



— 47 — 

lären Armee . . . . nicht unerhebliche Dienste leisten" 1 1 2 ) . Der 
Versuch, eine besondere Kreisarmee auszustellen, scheint gänzlich 
mißglückt zu sein. Herzog Georg Wilhelm von Lüneburg - Eelle 
hob 1685 die Kreisrüstung wieder auf: Er fowohl „a ls übrige 
hohe Kreyß- und Krieges Aembter", mit denen er korrespondiert 
habe, wollten an der R e i c h s verfaffung vorläufig noch festhalten, 
bis zu Regensburg etwas anderes beschlossen würde. Aber „mit 
der p a r t i c u l a r versassunge dieses Ereyßes bey obberegtem jetz-
mahligen geruhigen Zustande weiter zu c o n t i n u i r e n " , befänden sie 
nicht sür nötig, zumal „die mehriste Stände ohnedem entweder in 
gar keiner oder doch nicht in gehöriger versassunge stehen" 1 1 3 ) . Da­
mit gab aber Herzog Georg Wilhelm die bisherige Politik seines 
Hauses im niedersächsischen Kreise aus: Das Ziel der Braun­
schweiger, eine starke Kreisarmee als Stützpunkt sür ihre Politik zu 
schaffen, war gescheitert. 

b) $ i e Kmskafse. 
D a s Amt des Kreiseinnehmers war feit 1649 in den Händen 

der Familie Walbeck aus Braunschweig. Während Georg von 
Walbeck, der das Amt bis drei I a h r e vor seinem Tode (1668) ver­
waltet hatte, bestrebt war, „wieder Ordnung in die Kassenverhält­
nisse zu b r i n g e n " 1 1 4 ) , riß unter seinem Sohne Konrad eine ziem­
liche Mißwirtschaft ein. Iedoch stellten sich die Unrichtigkeiten erst 
noch seinem Tode heraus und führten 1682 zu einer Nachprüfung 
der gesamten Ausgabebelege, von denen ein großer Teil beanstandet 
wurde. E s ging aus ihnen hervor, daß Walbeck, dessen Gehalt 
1675 aus 170 Rtlr . erhöht wurde, sich mit Spesen und Aufwands­
entschädigungen in freigebigem Maße aus der Kasse schadlos ge­
halten und auch ost größere Summen an dritte ausgezahlt hatte, 
ohne dazu berechtigt zu sein. Hierin traf ihn allerdings keine 
Schuld, da er unter Zwang gehandelt hatte. 

Dagegen wirkte der Umstand belastend, daß er keine einwand­
freie Kreisrechnung aufstellte. Seine Rechnungen sind stets nur 
Überschläge und Auszüge über die Rückstände oder Einzelaus­
stellungen über die verschiedenen Römermonate und Ausgaben, die 
über den Gesamtfassenbestand keinen genauen Aufschluß gaben und 

Grdmann&diJrsser I, 658. 
1 1 3 ) Mü E 1/4 75, Der Brief ift nur oon ©eorg Wilhelm unter­

zeichnet, mit braunfchroeigifchem Siegel. 9.719. Sept. 1685. 
"*) F. W. Kaiser, S. 19 u. 42. 
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jede Überficht vermissen lassen. Es war daher nötig, im Iahre 1681 
zu dem Münzprobationstage eine Gesamtausstellung über die 
15 S i m p l a von 1671 bis 1677 anzufertigen, eine Aufgabe, der sich 
der Bruder des 1679 verstorbenen Einnehmers unterzog. 

Dies ist die erste Rechnung, die einen Überblick ermöglicht. 
Doch können wir immerhin aus den srüheren Aufstellungen die Zah­
lungsweise der Stände verfolgen, die im allgemeinen sehr saum­
selig war. Daß ein Stand seine Verbindlichkeiten sreiwillig er­
füllte, kam nur selten vor. Trotz sortgesetzter Mahnungen, von 
denen die Akten voll sind, fand man immer wieder neue Gründe, 
sich um die Zahlungen zu drücken. „Einige haben schon so einen 
phlegmatischen oder kauffmanns-oeconomischen habi tum, daß fie in 
Güte nichts oder wenig thnn, oder es doch anstehen lassen, so lang 
sie können". Mit diesen Worten Mosers ist die Zahlungsweise 
iressend charakterisiert115). Unter dieser Voraussetzung war natür­
lich an die Schassung einer sesten finanziellen Grundlage des Kreifes 
nicht zn denken. 

Rur zn Anfang der 70iger Iahre, als die Einigung des Reiches 
gegen die übergriffe Frankreichs Fortschritte machte, können wir 
auch eine Befserung der Zahlungsweise der Stände feststellen. An 
Hand der Rechnungslegung aus dem Kreistage zu Lüneburg 1675 
läßt sich verfolgen, daß von den früher beschlossenen Umlagen sast 
zwei Drittel bezahlt sind. Auch von den alten Restanten sind über 
3000 Taler eingegangen. Die Schulden des Kreises an Ossiziers­
gehältern und Wartegeldern betrugen 6584 Rtlr., außerdem wurde 
die Abfindungssumme sür den General Weyer mit 18 000 Talern 
sestgesetzt116). Die jährlichen Ausgaben für die Verfassung wurden 
aus 5895 Rtlr. geschätzt. Infolgedessen bewilligte der Kreistag 
vier S i m p l a , die bis Michaelis 1675 erlegt werden sollten. Hierzu 
kamen die schon erwähnten zwei für Sold und Proviant des beim 
Reichsheere befindlichen Kreiskontingents und zwei zur Reichs-
JrtegäkQssc, so boß insgesamt acht S impla aufzubringen waren 1 1 7 ) . 

Ii») Mofer, Teutfche Urans-Berf., S. 541 § 77. 
"•) zahlbar in oier Raten zu 4500 Rtlr. jährlich. Crr hatte im 

ganzen zu fordern: oom l./l l . 3. 1664—30. 4./10. 5. 1671 = 7 3ahre 
1 Monat im Äreiedienft, pro Monat 342 Rtlr. + i 3ahr Kündigung, 
zufammen 30 780 Rtlr., wooon noch 26 920 zu zahlen waren. Mü E 
1/4 72 fol. 237. 

i") lt. Aufstellung d. Mühlh. Snndieus o. 9./19. 6. 75, Mü E 
1/4 72. 3n öen Kret6rechnungen erscheinen nur die 4 Simpla, die für 
den Kreis direkt bestimmt find. 
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Mi t den alten Restanten ließ man es voiläusig aus sich beruhen, 
dagegen sollten die aus den letzten Iahren bei Vermeidung der Eje-
Jution innerhalb sechs Wochen erlegt werden. 

E s wurde also 1675 eine recht erhebliche Umlage beschlossen, 
aber nichts wurde durchgeführt. Die Rechnungslegung auf dem 
Kreistage zu Braunschweig 1677 zeigt, soweit es sich aus den un­
klaren Ausstellungen ersehen läßt, ein geradezu trostloses Bild. Die 
Abrechnung über die 4 S i m p l a von 1675 ergibt, daß nur der fünfle 
Teil bezahlt ist. Die Restanten sind aus insgesamt 43 891,1 Rtlr . 
gestiegen, die Schulden des Kreifes betragen über 38 000 Rt l r . 
Rur fünf Stände find ihren Verpflichtungen nachgekommen: Däne­
mark hat voll bezahlt, ebenfo das kleine Rantzau und die S tad t 
Goslar , Hannover hat wie 1675 fast alles, Magdeburg nicht ganz 
den dritten Teil gezahlt. Alle anderen Stände haben überhaupt 
nichts abgeführt. Der Kreiseinnehmer hatte fich wiederholt beklagt, 
daß es ganz unmöglich sei, die Offiziere und Kreisbeamten zu be­
zahlen. Aber alle Mahnungen waren fruchtlos geblieben. 

Wie ist dieser Mißerfolg zu erklären, wo doch 1675 der gute 
Wille vorhanden wa r? Die Antwort erhalten wir aus den Ver­
handlungen des Kreistages selbst, der fich fast nur mit den durch 
die Kriegsereigniffe hervorgerufenen Drangfalen der Stände be­
schäftigte, der einberufen war, um den Kreis von den fortgesetzten 
Durchzügen, Einquartierungen, Kontributionen und „Stillelagern 
ganzer Armeen" zu befreien 1 1 8 ) . Der Krieg gegen Schweden hatte das 
Kreisgebiet stark in Mitleidenschaft gezogen, Mecklenburg, Holstein 
und das Herzogtum Bremen waren Kriegsschauplatz, und nur 
Braunschweig wußte sich von fremden Einquartierungen frei zu 
halten. Wi r sahen bereits, wie diese schweren Belastungen des 
Kreises zur Selbsthilfe und Aufstellung einer starken Truppenmacht 
führten. Die Rechnungen des Iahres 1677 lassen jeden Überblick 
vermissen. Die Prüfungskommission hat ossenbar selbst Schwierig­
keiten gehabt, sich durchzusinden, und weil ihr „im übrigen die 
Rechnung etwas obscur angeschienen" 1 1 9 ) , hat sie aus aü. den 
einzelnen Ausstellungen einen summarischen Auszug gemacht. Da­
nach betrug die Summe der 13 S i m p l a von 1671—1675 
zu je 6765 Rtlr . 4 ggr.: 87 947. 4 . — Rtlr . 

" 8) Mu E 1/4 73 fol. 11 (Äreisabschied). 
"") Mu E 1/4 73 fol. 200 Rr. 27. 
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Davon sind eingekommen: 45 281. 3.11 Rt l r . 
Gesamtausgabe: 46 051.16.— Rt l r . 

mithin mehr ausgegeben als eingen. 770.10.11 R t l r . 1 2 0 ) . 

Der Kreiseinnehmer hatte in seiner Rechnung nur die Summe von 
393 .3 .— Rtlr . als von ihm vorgelegt errechnet. Da man wohl 
kaum annehmen kann, daß er sich hierbei zu seinen Ungunsten ver­
rechnet hat, muß auch die Aufstellung der Prüfungskommission un­
genau sein. E s kam eben aus ein paar Hundert mehr oder weniger 
damals nicht an. Dem Einnehmer wurde trotzdem Entlastung er­
teilt, es wurde ihm aber zur Pflicht gemacht, die Rechnung in Zu­
kunft übersichtlicher zu gestalten. 

Der Bruder des 1679 verstorbenen Einnehmers, Gerhard von 
Walbeck, schien Ordnung in das Durcheinander bringen zn wollen. 
E r erklärte sich bereit, sich mit den einzelnen Ständen persönlich in 
Verbindung zn setzen, um erst einmal genau sestzustellen, was jeder 
eigentlich gezahlt hatte. Richt einmal das war aus den Büchein 
ersichtlich, da fie unpünktlich geführt waren. Seine im I a h r e 1681 
aufgestellte Rechnung ist ausnahmsweise ohne Additionsfehler und 
wenigstens übersichtlich. Danach betrugen 

die Einnahmen: 57 401.14.11 Rt l r . 
die Ausgaben: 62 734. 4 . — Rt l r . 

mithin hatte der Einnehmer vorgelegt: 5 332.13. 1 Rt l r . 

Die Schulden des Kreises waren gestiegen auf 60 000 Rt l r . , wäh­
rend an Eingängen aus Rückständen nur etwa 49 000 Rt l r . zu 
erwarten standen, woraus sich ein Defizit von mindestens 10 000 
Rtlr . ergab, ein äußerst ungünstiges Bild, wenn man bedenkt, daß 
eine Abtragung der rückständigen Beträge mehr als zweifelhafl war. 

Der Kreistag von 1682 suchte den haltlosen Zuständen zu 
steuern. Gerhard von Walbeck wurde zum Einnehmer bestellt und 
mußte sich verpflichten, nichts ohne Anweisung augzuzahlen, pon. 
Kreistag zu Kreistag eine genaue Rechnung zu führen und außer­
dem Ouartalsauszüge an die Kreisdirektoren einzureichen. Dafür 
erhielt er ein Iahresgehalt von 170 Rtlr . und Reifegelder in Höhe 
von 2 Taleru täglich einschließlich F u h r e 1 2 1 ) . Außerdem hatte 

"») Addition ungenau. Mü E 1/4 73 fol. 345. 
Mü E 1/4 74, Bestallung Nr. 23. Die Prüf.-Äornm. tnollte 

ihm nur 1J Taler zugestehen. Relation Nr. 18. 
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er eine Kaution zu stellen in Höhe von 17 800 Talern in Grund­
besitz und Häusern. 

Die Kassenprüfungskommission bestand aus den Abgesandten 
Ehristiani (Bremen), von der Kuhla (Bremen), Böttiger (Wolsen-
büttel), von Bülau und Schäfer (Güstrow), Wedderkopf (Gottorp) 
und D r . Meckbach (Mühlhausen). Sie stellten nicht weniger als 
26 Posten sest, die nicht in Ordnung waren 1 2 2 ) , und Gerhard von 
Walbeck nahm in einer Gegenschrifl Punkt um Punkt Stellung 
hierzu 1 2 3 ) , wobei ihm der Beweis der Richtigkeit nur mangelhaft 
gelang. Angeblich sollten die Konzepte Konrads von Walbeck 
in einer Feuersbrnnst verbrannt sein. Bei größeren Posten ist 
der Einnehmer wiederholt durch den Rentmeister von Eelle zur 
Zahlung ohne Anweisung gezwungen worden, indem dieser einfach 
Beiträge einbehielt und ihm dafür eine Quittung ausdrängte. Von 
den einbehaltenen Geldern machte er sich bezahlt. Auf diese Weise 
hat der Hosrat Backmeister (Eelle) für Reisekosten 489.21 Taler 
e rha l t en 1 2 4 ) , ebenso hat Magdeburg für den ihm auf dem Kreistage 
von 1675 verweigerten Ersatz der Spesen und Reisekosten für Vor­
konferenzen den Betrag von 707 Rtlr . im Wege der Kompenfation 
e inbeha l ten 1 2 5 ) und außerdem auf Anweisung des Kondirektoriums 
nochmals 649 .— und 350.5 Rtlr . sür die Unkosten der Präl iminar-
konvente (Gesandter D ü r r f e l d ) 1 2 8 ) . 

D a s sind nur einige Beispiele, die zeigen, wie sich das Direk­
torium bezahlt machte. Wenn diese Posten jetzt beanstandet wurden, 
traf den Einnehmer natürlich keine Schuld. Aber er selbst hat sich 
auch schadlos gchalten, indem er für Wege- und Zehrnngsgelder 
und Portoauslagen Posten einsetzte, die in die Hunderte von Talern 
gingen und nicht mit Belegen nachgewiesen werden konnten. Z u 
einem Punkt erklärte er, er habe „Kreises wegen" verschiedenen 
Kavalieren, die ihn besuchten, „eine Ehre erwiesen", wobei „viel 
darausgegangen", man solle die Quittung des Wirtes einsehen 1 2 7 ) . 
Die Kommission verwarf bie ©umrae von 1614.14 Rt l r . gänz­
lich 1 2 8 ) und fetzte den Betrag von 2972.1 Rtlr . „zu mehrer justi-

1 2 2 ) ebda. Nr. 19/1, Dict. 11./21. 6. 82. 
1 2 3 ) ebda. Nr. 19/2, Antroort Wolbecks. 
1 2 1 ) ebda. Nr. 19/4. 
1 2 5 ) Mü E 1/4 74, Kreisabschied Rr. 19/3. 
"») ebda. Rr. 18. 
1 2 7 ) ebda. Nr. 19/2. 
1 2 S ) ebda. Nr. 19/3. 

4* 
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fication" aus 1 2 9 ) . Den Erben des verstorbenen Einnehmers wurde 
anheimgestellt, die zuviel ausgezahlten Gelder im Wege des 
Regresses einzuklagen. 

Von dem Versuch, eine Rechnung aufzustellen, wurde wegen 
der allgemeinen Unklarheit Abstand genommen. Die Prüfungs­
kommission stellte nur einen Entwurf aus, „wie ungesehr der Schluß 
dieser Rechnung ausfaßen dürffte" 1 3 0 ) , wonach sich die Ansprüche 
der Erben des Einnehmers auf 667.16 Rtlr . ermäßigten. Die 
Schulden des Kreifes betrugen über 59 000 Taler, wogegen nur 
Eingänge aus den Restanten in Höhe von 43 000 Talern zu er­
warten waren. 

E s wurden deshalb 1682 noch einmal erhebliche Mittel be­
willigt: Fünf S i m p l a sollten innerhalb von drei Monaten auf­
gebracht werden, um die Beiträge an die Reichskafse und Abschläge 
für die Kreisoffiziere und Beamten zu bezahlen, für die Erben des 
Generals Weyer wurden weitere 3i S i m p l a bewilligt, zahlbar in 
vier Raten bis 1685. F ü r die Kreisrüftung wurden vier S i m p l a 
jährlich festgesetzt, solange die Truppen nicht in Tätigkeit traten. 
Die Summe erhöhte fich auf 16 S i m p l a im Aktionsfalle. Dieser 
Anschlag sollte jedoch wie die Rüstung nur aus drei I a h r e gelten. 

Wenn schon für die Aufstellung der Truppen ein Mißlingen 
festgestellt werden mußte, so scheint auch die Abführung der Beiträge 
ein gleiches Schicksal erlebt zu haben. Die Akten der Zeit bis 
1700 bestehen eigentlich nur noch aus Mahnungen aus Zahlung 
der Rückstände 1 3 1 ). Die Drohungen mit Ejekution waren bei der 
Stadt Mühlhausen von einigem Erfolg begleitet, da die S tad t 
mehrere Male kleine Beträge z a h l t e 1 3 2 ) . I m Iah re 1686 kam es 
endlich einmal zu einer wirklich durchgeführten Ejekution gegen 
die säumigen Stände. Die Kreisdirektoren (Schweden und Herzog 
Georg Wilhelm von Eelle) beaustragten den Einnehmer, mit einem 
Rittmeister, einem Leutnant, einem Eornet, zwei Ouartiermeistern, 
vier Korporalen und 34 Reitern die Stände auszusuchen und zur 
Zahlung zu zwingen, andernfalls sich auf Kosten des Standes fo 

1 2 8 ) ebda. Rr. 19/4. 
13°) ebba. Rr. 19/7. 
1 3 1 ) MÜ E 1/4 75, 1683—1700. 
"») ebba. Aufstellung des Einnehmers oom 24. 7./3. 8. 1685 u. 

Quittung t>. 3./13. 7. 86, wonach bie Stadt 1684 2 1 0 , 1685 14 0 und 
1686 bei der Grehution 50 0 l a l e r zahlte und lt. Quittung o. 15. 
8 1698 nochmals 1 0 5 l a l e r . 
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lange einzulagern, bis dieser zahlte. Die Vetpslegungskosten der 
Truppe betrugen täglich 3 6 i R t l r . 1 3 3 ) , so daß man sie schon des­
halb möglichst bald loszuwerden suchte. Die Stadt Goslar zahlte 
deshalb sofort,, und auch Mühlhausen rückte einen Tag nach Er­
scheinen des Einnehmers 500 Taler heraus. Wieviel andere 
Stande zahlten, konnte nicht festgestellt werden. Doch ist anzu­
nehmen, da sich die Ejekution aus alle säumigen Stände erstrecken 
sollte, daß die Kreiskasse damals einige Mittel erhielt, um einen 
Teil der Schulden abzutragen. An die Erben des Generals Weyer 
wurden z. B . 1098 Taler und später durch Ratzeburg nochmals 
1200 und durch Halberstadt 700 Taler ausgezah l t 1 3 4 ) . 

Doch gingen die Mahnungen trotzdem weiter. Der Kreisoberst 
war schon im I a h r e 1685 gezwungen, die Kreisoffiziere zu ent­
lassen, da die „gantz erschöpfte Ereyß-Easse" eine Bezahlung un­
möglich m a c h t e 1 3 5 ) . Da in der Folgezeit kein Kreistag mehr ein-
berusen wurde, konnte es zu keiner neuen Geldumlage mehr kommen. 

c) Die wittschoflliche Sage des Kreises und dos Münztoesen. 
D e r M ü n z p r o b a t i o n s t a g z u B r a u n s c h w e i g 1681. 

Der Mißerfolg bei dem Versuche, dem Kreife eine feste finan­
zielle Grundlage zu geben, hatte feine Ursache einmal in dem Fehlen 
jeglichen guten Willens bei den Ständen, und dann begegnen wir 
immer wieder den überfchwänglichsten Klagen über die Rotlage und 
das wirtfchastliche Elend der Länder. Rach ihren eigenen Angaben 
sind die Stände dauernd im Zustande des völligen Zusammen­
bruchs. Die „händeringende Ausdrucksweise" 1 3 6 ) beherrschte den 
S t i l der Zeit. Dabei werden Zahlen als Beweismittel angesührt, 
die oft nicht entfernt der Wirklichkeit entfprechen konnten. Alle 
diefe Angaben find daher nur mit großer Vorsicht zu bewerten. Zu 
einer einwandfreien Beurteilung der wirtschastlichen Lage nach 
dem 30-jährigen Kriege fehlt es noch an umfassenden Lokalunter-
fuchungen 1 3 7 ) . Hatte der Krieg auf Handel und Kultur nur den 

1 3 3 ) Mü E 1/4 75, Origin. Br. d. Direhtor. r>. 18./28. 5. 1686, 
Abfchr. d. Gjehut.-Befehle o. diefem Tage, oorgel. in Mühlh. am 
2./12. 7. 1686. 

"«) Mü E 1/4 75, Aufft. d. (Einnehmers o. 9./19. 3. 1694. 
1 3 5 ) Mü E 1/4 75, Herzog ©eorg Wilhelm o. 9./19. Sept. 1685. 

* 1 3 e j Urdmannsdörffer I, 102. 
ogl- 3- folg. ©. ( S t e i n h a u f e n , ©efch. d. deutschen Kultur. 

2. Aufl. Lpzg. 1913 II, 297 ff. u. Erdmannsdörffer I, 100 ff. 
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schon längst vorhandenen Niedergang befördernd gewirkt, fo war er 
die unmittelbare Ursache für die Verheerungen des flachen Landes 
geworden. Die einst blühende Landwirkfchaft wurde am stärksten 
in Mitleidenschaft gezogen 1 3 8). Die Berichte ausländischer Augen­
zeugen, denen Objektivität nicht abgesprochen werden kann, lassen 
erkennen, daß das Elend und die „trostlosen Verwüstungen" des 
Krieges deutlich ins Auge fielen 1 3 9). Aber nicht alle Gebiete 
wurden gleichmäßig betroffen, und gerade die Landwirkfchaft er­
holte fich am ersten wieder. Die Preife für ihre Erzeugnisse zeigten 
trotz vieler Schwankungen eine fortgesetzte Steigerung 1 4 ° ) . Auf 
dem Fleiß des niederfächfifchen Bauern, dessen soziale und öko­
nomische Lage bedeutend besser war als im Osten des Reiches, be­
ruhte die wirtschaftliche Kraft des Kreifes, in dem hauptsächlich 
Ackerbau vertreten war. Die Gebiete von Magdeburg und Halber­
stadt, die braunschweigischen und holsteinischen Länder waren mit 
chrer reich entwickelten Landwirtschaft besonders werkvolle Ge­
biete 1 4 1 ) . 

Auch die Städte waren nicht gleichmäßig vom Kriege be­
troffen. Die Nordküste mit Hamburg, Bremen und Lübeck war nur 
wenig berührt. Hamburgs Handel blühte mit Hilfe der freiwillig 
aufgenommenen Ausländer empor, Bremen litt fast gar nicht unter 
dem Kriege und, obwohl es keinen nennenswerten Außenhandel, 
sondern nur noch Binnenhandel trieb, bot es einen überraschend 
günstigen Anblick — „one of the delightsornest prospects that 
a man shall see . . . a fine, civil, convenient and commodious 
place to live in" 1 4 2 ) . — I m Innern des Kreises hatte Braun-
fchweig-Wolfenbüttel stärker gelitten als Lüneburg, dagegen waren 
Halberstadt und die Städte Hannover und Braunschweig „verhält­
nismäßig gut durchgekommen", und dieses entwickelte sich in der 
Folgezeit zu einem bedeutenden Vermittlerort zwischen dem Handel 
der Küstenstädte und den Messen von Köln, Leipzig und Frank-

1 M ) H. Mauersberg, Zur Entw. d. nieders. Landrairtfch., Arch. f. 
Kulturgefch. IV. Bln. 1906, S. 71 f. 

"') 3lfe Hoffmann, Deutfchl. i. Zettelt, d. 30-jähr. Kr., nach Be-
richten u. Urt. engl. Augenzeugen. Diff. Münster, 1927, S. 28 ff. u. 
104 ff. Clarendon State Papers 1635: „Germany, the greatest and 
whilom the fairest country of Europe is now the most miserable and 
looks hideous to the eye", ebba. S. 105. 

1 4 0 ) Herrn. Mauersberg, S. 67 ff. 
»") ogl. F. W. Kaifer, S. 3—8. * 
"*) 3lfe Hoffmann, S. 114. 
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f u r t 1 4 3 ) . Auch Magdeburg erholte sich trotz der Zerstörung im 
Kriege verhältnismäßig rasch. Schon 1643 war es nötig, eine 
Verordnung gegen den Lujus von Kleidern zu erlassen 1 4 4 ) . Die 
Einnahmen aus dem Kornejport, dem Haupthandelsgebiet der 
S tad t , erhöhten sich aus 7000 Taler im Iah re 1649 und auf 
12 970 Taler im I a h r e 1666 1 4 5 ) . Unter Brandenburgs Herr-
schafl nahm die S tad t einen weiteren Aufschwung. Rur die mecklen-
burgischen Lande waren durch den Krieg stark in Mitleidenschaft 
gezogen, und Rostocks Handel wurde vom schwedischen Zoll er­
drosselt, der die Küste des niedersächsischen Kreises abschnürte. 

I m ganzen genommen mögen zwar die Klagen einzelner 
Stände berechtigt gewesen sein — dem Stift Hildesheim wurden 
die Geldbeiträge mit Rücksicht aus seine wirtschaftliche Lage wieder­
holt erlassen —, aber von einem Riederliegen der Gesamtwirtschaft 
in dem Umfange, wie die zeitgenössischen Berichte es immer wieder 
vorzutäuschen versuchten, kann keine Rede sein. Die Arbeiten von 
Krey und Kaiser zeigen, daß die Voraussetzungen zu einem Wieder­
ausbau in großem Umfange gegeben waren. 

Rückschläge konnten hierbei nicht ausbleiben. Hildesheim hatte 
unter dem Rückzug der kaiferlichen und brandenburgischen Truppen 
nach dem Mißlingen des westsälischen Feldzugs von 1673 schwer 
gelitten und war auch später infolge des Gegensatzes zu Braunfchweig 
wiederholt von Truppeneinlagerungen heimgesucht 1 4 8). M a n war ge­
zwungen, Darlehen von außen auszunehmen, um die Kontributionen 
zu bezahlen. Mehrere Mißernten verschlimmerten die Rotlage. An­
geblich waren 2985 Untertanen ausgewandert. 90 000 Morgen 
Land sollten wüst liegen und 973 000 Taler erpreßt s e i n 1 4 7 ) . 
Diese Zahlen sind zweifellos übertrieben. Der Kreistag erkannte 
aber die Rotlage an und erließ Hildesheim die rückständigen 
Steuern. Mecklenburg, das im Kriege gegen Schweden schwer zu 
leiden hatte, berechnete den Gesamtfchaden sogar auf 40—50 Ton­
nen 1 4 8 ) , wozu der dänische Grsandte äußerte, man habe sich dabei 

"») Crrich Rosendahl, (Besch. Riedersachsens im Spiegel d. Reichs-
gesch., S. 338 ss. 

1 4 4 ) F. A. Wolter, ©esch. Magdeburgs, S. 240. 
1 4 5 ) Fr. W. Hofsmann, ©esch. Magdeburgs, III, 328. 
1 4 6 ) ogl. Pachner a Gggenjtorff II, 110: R©A. o. 1677 gegen die 

20 Monate mährende calenbergische (Einquartierung. 
l t 7 ) 1677. Mü E 1/4 73 Nr. 24 fol. 176. 
1 4 8 ) 1 Tonne = 100 000 Taler. Mü E 1/4 73 fol. 130 ff. 
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„ohnzweiffentlich der Multiplication mißbrauchet" 1 4 ° ) . Auch 
andere Stände versuchten wiederholt, die schlechte Wirtschastslage 
vorzuschützen, um einige Zahlungserleichterungen zu erreichen 
(Mühlhausen, Rordhausen, Erzstist Magdeburg). Eine Herab­
setzung der Kreismatrikel konnten aber nur die sreie Reichsstadt 
Lübeck und das Stist Schwerin durchsetzen (1682). Lübecks An­
schlag zur Matrikel beruhte aus der langst verlorenen Größe als 
Handelsstadt. Ietzt war es kaum noch imstande, seinen Hasen und 
die Besestigungsanlagen gebührend zu unterhalten 1 5 0). I n dem 
Stist Schwerin, das seit 1648 zu Mecklenburg gehörte, hatten die 
Landstände die Initiative ergriffen, um eine Steuersenkung zu er­
reichen. Es umfaßte außer 12 Gütern nur noch die Orte Bötzow, 
Warin und eine Gaffe in der Stadt Schwerin mit zufammen 
83 Häufern (früher 233) und 121 „Buden" (früher 414). Die 
Ritterschaft hatte früher auf ihren Gütern 179 „Hübner" und 112 
„halbe Hübner" gehabt; jetzt waren es nur noch 48 bezw. 46. Die 
Güter hatten seit 1648 schon dreimal den Besitzer gewechselt und 
wurden ost zum halben Preise losgeschlagen151). Der Kreistag 
konnte sich diesen Tatsachen nicht verschließen und ermäßigte den 
Anschlag für Lübeck und Schwerin um den dritten Teil. 

Außer dem Eintreten der Kreistage für die Befreiung der 
Stände von den drückenden Kriegslasten, sür Handel und Münz­
wesen hören wir in dieser Periode im Verhältnis zu srüher recht 
wenig von wirtschaftlichen Maßnahmen. Der Krieg gegen Schweden 
stand im Vordergrunde, und es ist wiederholt zu beobachten, daß 
die wirtschastlichen Fragen nur nebensächlich behandelt wurden, 
wenn sie keinen politischen Hintergrund hatten. So wurden die 
Handelsfragen, die 1677 infolge des politischen Gegensatzes zu 
Dänemark einen großen Raum einnahmen — Glückstädter Zoll —, 
1682 von dem Kreistage mit wenigen Sätzen abgetan und aus­
drücklich einer vom Großen Kurfürsten einzuberufenden Konferenz 
vorbehalten. $>as ©tnsuhrberbot für fremdes ©etreide, das 1682 
mit auf der Tagesordnung stand, kam gar nicht zur Verhandlung. 
Vom Polizeiwefen, von Gefinde- und Handwerkerordnungen, die 
früher auf Kreistagen oft behandelt waren 1 5 2 ) , hören wir nichts. 

"•) ebba. fol. 228 Nr. 36. 
'») Mü E 1/4 74. Nr. 9. Dict. 23. 5./2. 6. 82. Ur&. u. Aetenst. 

14,2. S. 832. 
IM) Mü E 1/4 74 Nr. 8. Dict. 26. 5./5. 6. 82 mit Beilaßen, 
i«) oßl. F. W. Kaifer, S. 54—69. 
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Das Reichsgutachten vom 18. X I I . 1680 über die Abstellung der 
Handwerkermißbrauche 1 5 3) kam im Kreise nicht zur Erwähnung. 
Auch die kaiserlichen Edikte über die Einfuhr ausländischer Waren 
wurden ohne Verhandlungen einfach veröffentlicht. 

Wi r werden darin nicht einen Erfolg der früheren Ordnungen 
zu erblicken haben, der neue Verhandlungen erübrigt hätte, sondern 
auch hierin liegt ein Zug der allgemeinen Entwicklung, die mit dem 
politischen Erstarken der Territorien zusammenhängt. Die Ord­
nung im Inne rn , die Schaffung einer geregelten Verwaltung und 
die Hebung des Wirtschaftslebens waren Ausgaben, die die Landes­
fürsten jetzt selbst in die Hand nahmen. E s braucht nur an die 
Ersolge der Herzöge Iohann Friedrich und Ernst August von Han­
nover und an den Großen Kursürsten von Brandenburg erinnert 
zu werden. Demgegenüber traten die Kreistagsverhandlungen 
zurück, dem Lande war nicht mit Reden zu helsen, an die sich nie­
mand hielt. Die Fürsten hatten nur noch Interesse, die Kreis­
rüstung militärisch und politisch auszunutzen. 

Rur im Münzwesen, wo eine Besserung allein durch Zu­
sammengehen aller Stände zu erreichen war, kam es zu wiederholten 
Verhandlungen. Aber erst der Probationstag vom Iah re 1681 
brachte einige Fortschritte. Die Zustande aus dem Gebiete des 
Münzunwesens nahmen immer verhängnisvollere Formen an. Alle 
Verordnungen der srüheren I a h r e 1 5 4 ) hatten keinerlei Ergebnisse 
gezeitigt. Nach wie vor wurden die guten alten Münzen außer 
Landes gesührt, von Goldschmieden zu Schmuckstücken verarbeitet 
oder eingeschmolzen und minderwertige Münzen dasür aus den 
Markt gebracht. Die Grenzländer waren mit ausländischem Gelde 
überschwemmt, so die Städte Hamburg und Bremen mit dänischem 
Gelde, „woraus diese S tad t mit Marckstücken wieder unsern Willen 
gleichsam überheüfet w i r d " 1 5 5 ) , die österreichischen Länder mit 
polnischem G e l d e 1 5 8 ) , so daß der Kreistag forderte, „daß I h r e 
König!. Maytt . in Polen üon oorhabenber Ausmüntzung ber 
großen quantität solcher Gelder abgehalten, das Silber, welches 
so haussenweise dahin gehet, im heil. Rom. Reiche gelassen 

) M ) Pachner o. Ccgg. II, 285. 
1 M ) Kreistag zu Braunschweig 1654 F. W. Kaiser, S. 52/53. 
1 5 5 ) Mü E 1/4 73, 25. 6./5. 7. 1681. 
1 M ) W. Schwinliowshi, Die Reichsmünzresormbestreb. 1665—1670 

u b. Bertrag zu Zinna 1667. Biertelj.-Schr. f. Sozial- u. Wirtfch.-CSesch. 
XIV 1. Bln. 1916. S. 8. 
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werde . . .* 1 5 7 ) . Das Hauptübel war die Vielheit der münz, 
berechtigten S tände und demzufolge der Münzforten und ihres 
Werkes. 

Nachdem die Münzreform während des Krieges zurück­
getreten war — um ein kaiferliches Edikt vom Iah re 1676 1 5 8 ) 
hatte man sich überhaupt nicht gekümmert — , wurde sie im I a h r e 
1680 erneut ausgenommen. Der Reichstag besaßte sich eingehend 
d a m i t 1 8 9 ) . Die Prägung von Heckenmünzen 1 6 0), die Verpachtung der 
Münzgerechtigkeiten, die Prägung der minderwertigen Münzen mit 
zurückgesetzter Iahreszahl und das Einschmelzen der groben Sorten 
wurde verboten. Die schon früher eingerichteten Probationstage 
und Vifitationen der Münzstätten sollten wieder aufgenommen 
werden. Die drei im Münzwesen „korrespondierenden" Kreise — 
der fränkische, bayrische und schwäbische Kreis 1 6 1 ) — hatten im 
I a h r e 1680 einen Münzabschied erlassen. Eine Abschrift wurde 
dem niederfächfifchen Kreife zugesandt und dieser gleichzeitig auf­
gefordert, sich anzuschließen. Dies Vorgehen sowie das kaiserliche 
Edikt bildeten den Anlaß zur Einberufung des Münzprobations-
tages vom 27. M a i / 6 . I u n i 1681 zu Braunfchweig durch den 
Großen Kurfürsten und Herzog Georg Wilhelm von Lüneburg-
E e l l e 1 6 2 ) . Wenn man auch an die Wurzel des Übels, die ständischen 
Vorrechte in der Münzprägung, nicht herankam, fo war doch überall 
ein starkes Streben nach einheitlichem Vorgehen im ganzen Reiche 
zu fpuren. D a s Wort „Konformität" wurde zum allgemeinen 
Schlagwort. M a n fah ein, daß alle Maßnahmen von vornherein 
versagen mußten, wenn nicht das ganze Reich einheitlich vorging. 
Die Beschlüsse bieten im einzelnen viel Interessantes. Der Stempel 
der ganzen, halben und viertel Markstücke und Scheidemünzen sollte 
sofort unter Einziehung der bereits geprägten Münzen gänzlich 

Mii E 1/4 73 Nr. 7, Kreisobsch. 
, M ) Sßochner o. CEgg. II, 31 91©«. o. 27. 3. 70 fefcte öeii SRe.ch8tate.: 

aus 96 Kreuzer fest und oerbot minderwertige Sorten. 
IM) gg harn zu mehreren Reichsgutachten. Vgl. Pachner o.Crgg. 

II, 249, 253 u. a. 
1 6°) Münzen, die in nicht zugelassenen Münzstätten geprägt wurden. 
1 6 1 ) Die Kreife gingen fchon 1557/63 in Münzfachen zufammen. 

Vgl. Langwerth o. Simmern S. 201, 204 ff. 
"*) Die lagung konnte erst am 11./21. 6. 1681 wegen des Streites 

um das Regenfteiner Votum zwifchen Brandenburg und Wolfenbüttel 
eröffnet werden. Alle Stände waren oertreten aufjer Holftein-Däne-
mark, Stift Lübeck und Rantzau, oon denen fich nur Lüde* entfchul-
digt hatte. Der Münzabfchied datiert o. 27. 6./7. 7. 1681. 
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gelegt werden. Rur die Stände, die im Besitz von Bergwerken 
waren, dursten einstweilen bis zu wirklich erfolgter Berrufung des 
schlechten Geldes die alten Sorten weiter prägen, damit der Berg­
werksbetrieb und die Silbergewinnung nicht litten. Reu eingeführt 
wurde wieder der alte gute Reichstaler in x / 2 , 1j4 und V 8 Stücken-
Insgesamt sollte ein „quantum von 300 000 Rthlr. nach altem 
Reichs Schrot und K o r n ' 1 6 3 ) neu geprägt werden, und zwar 
innerhalb einer Frist von acht Monaten. Da aber die S täd te Ham­
burg und Bremen wegen der Übernahme der Prägung Schwierig­
keiten machten, sah man im Münzabschied selbst davon ab, eine 
bestimmte Summe festzusetzen. Sobald die Prägung beendet war, 
sollten die verrusenen Sorten eingezogen und gegen Ausgabe des 
guten Geldes eingewechselt werden. Die eingezogenen Sorten 
sollten eingeschmolzen und in gute umgeprägt werden. Den Haupt­
anteil an der Reuprägung sollten Hamburg mit 125 000 Rt l r . und 
Bremen mit 50 000 Rtlr . übernehmen 1 6 4 ) , der Rest sollte verteilt 
werden auf die übrigen münzberechtigten Stände (Holstein-Däne-
mar! 15 000 Rtlr . , Stift Lübeck 1500 Rtlr . usw.). Beide Städte 
betonten aber mit Recht, wenn man so viel von ihnen verlange, 
hätte man sie auch als Kreisstände zur Beratung hinzuziehen sollen, 
eine Absendung von bloßen Sachverständigen ohne Stimmrecht, 
wie es der Münztag beiden Städten freigestellt hatte, lehnten 
beide ab 1 6 S ) . 

Die Verrnfung der Markstücke und aller nicht nach des Reiches 
Schrot und Korn geprägten schlechten Sorten sollte aber erst nach 
genauer Prüfung durch die Wardeine erfolgen, und wenn die volle 
„Konformität * mit dem obersächstfchen Kreife gesichert fei. Den 
münzberechtigten Ständen wurde es freigestellt, weiterhin Scheide­
münzen zu prägen, aber unter Wahrung der „Bonität" der Münzen. 
Auch sollte nur eine geringe Menge geprägt werden und niemand 
verpflichtet fein, davon mehr als 5 Taler auf e i n m a l 1 6 e ) in Zah­
lung zu nehmen. Die Scheidemünzen füllten ihre Gültigkeit be­
halten, um nicht die kleinen Leute zu schädigen, in deren Besitz sie 

™) Mü E 1/4 73, Public. 20./30. 6. 1681 ©est. IX. 3m Kreis-
abschied steht nur: „ein stadtliches zureichendes quantum". 

1 M ) lt. Schr. d. Tagung an d. Städte Nr. 2 u. 3. Dictat. 21. 6./1. 
7. 1681. 3m Münzabschied d. Zahlen gestrichen u. „eine geroisse an-
sehnliche Summa" eingesetzt. 

1 6 5 ) Mü E 1/4 73, 3./13. 6. und 25. 6./5. 7. 1681. 
1 M ) Ursprünglich stand im Münzabschied: „als den oierdten theil 

seiner Forderung". Mü E 1/4 73. 
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hauptsächlich waren. Sie sollten so lange gelten, „bis sie sich 
von selbst verliehren möch ten" 1 6 7 ) . Auch sollte kein S t a n d ver­
pflichtet sein, Scheidemünzen eines anderen anzunehmen. S i e 
waren also nur Zahlungsmittel sür das Gebiet jedes einzelnen 
Standes . Die Verpachtung der Münzgerechtigkeit wurde bei Strafe 
der Entziehung verboten. Über die Vereinheitlichung des Münz« 
wefens konnte man sich nicht einigen. Alle Stände verpflichteten steh 
jedoch, ihre Münzmeister der Kreisordnung verbindlich zu machen. 

Z u r besseren Überwachung wurden zwei Generalwardeine be­
stellt, Hermann Lüders, der Münzmeister von Hamburg, und 
Ehristoph Henning Schliter aus Goslar, die jeder ein Gehalt von 
400 Talern einschließlich Reisekosten jährlich erhalten und dasür 
mindestens zweimal im Iahre ohne vorherige Anmeldung eine 
Prüfung der Münzstätten vornehmen sollten. Lüders übernahm 
dabei Hamburg, Bremen, Lübeck und Rostock, Schliter Magdeburg, 
Braunfchweig und die Bergwerke. Rach ersolgter Konformität mit 
dem obersächfifchen Kreife sollte möglichst bald ein neuer P r o ­
bationstag einberufen werden, auf dem die Ergebnifse zu prüsen 
und eine neue Münzordnung auszustellen geplant war, wozu aus 
dieser Tagung die Zeit sohlte. 

Um den Beschlüssen die nötige Wirkungskrast zu verleihen, 
wurde gleichzeitig ein scharfes „Poenal-Edikt" erlaffen, das Über­
tretungen mit Landesverweifung und „Leib und Lebens-Strafe 
ohne einigen respeet und Ansehen der P e r s o n e n " 1 6 8 ) bedrohte. 

Die auf dem Münzprobationstage bekämpften Mißbräuche 
find durchaus nicht neuer Art. S ie wurden schon seit einem I a h r -
hundert von Reichs- und Kreistagen bekämpft, stets mit dem gleichen 
negativen Erfolg, da man das Haupterfordernis, die Vereinheit­
lichung des Münzwesens, nicht erreichte 1 8 9 ) . Alle Verordnungen 
waren wertlos, solange jeder Stand, wenn er Geld brauchte, lustig 
darauf los prägte und, um mehr bei dem Geschäft zu verdienen, an 
Stelle guten Si lbers schlechte Metallmischungen verwandte. I n 
der schlimmsten Zeit, als die „Kipper und Wipper", wie man sie 
damals nannte, ihr Unwesen trieben, war es schon zu einer die 
Volkswirtschaft auf das schwerste schädigenden Inflat ion gekommen, 
die eine Umschichtung aller Werte zur Folge hatte. „ E s begann 

ebda. Münzabschied. 
i«8) Mü E 1/4 73, Münzabschied. Nr. 4. 
"») ©.ü.Beloro, Probl. d. Wirtschaftsgesch. Tübingen 1920. S.580. 
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ein tolles Geldmachen" 1 T 0 ) , voran die Fürstenhöse, die das Geld 
am nötigsten brauchten, und das Volk ergriff der gleiche wilde 
Taumel, wie wir es in neuster Zeit erlebt haben. Erst als die 
Preise unaufhaltsam stiegen, das minderwertige Geld trotz Zwangs-
kurSfestsetzungen immer weiter im Werte sank und die Fürsten sich 
weigerten, ihr eigenes Geld für Steuern anzunehmen, merkte das 
Volk den ganzen Umsang des Geldschwindels. Eine allgemeine 
Entrüstung bemächtigte sich der öffentlichen Meinung, und die 
Stande beeilten sich, nunmehr das wertlose Geld zu veerusen und 
zur Prägung von guten Münzen zurückzukehren. Daß aber das 
Übel noch längst nicht überwunden war und zu immer neuen 
Schädigungen der Volkswirtschaft führte, zeigen die fortgesetzten 
Versuche, dem Mißbrauch der Münzprägung zu steuern. Die Kreise 
waren durch die Reichsmünzordnung und die Probierordnung des 
Iahres 1559 1 7 1 ) zu Aussichtsorganen sür da§ Münzwesen bestellt. 
I m niedersächsischen Kreise kam es schon 1568 zu einer festen 
Münzordnung, nachdem sich vorher eine Reihe von Ständen zu 
der Braunschweiger Münzgenossenschast zusammengeschlossen hatten, 
der es gelang, im Anschluß an die meißnische Währung einen 
neuen Groschen von 12 Pfennigen einzuführen, wovon 24 auf einen 
Taler gehen sollten 1 7 2). Dies ist der Fuß, der auch in späterer 
Zeit die Grundlage in Rorddeutschland blieb, während sich die 
Kreuzerwährung auf Süddeutschland und Österreich beschränkte. 
Der Wert des alten Talers, der auch durch Einführung des 
Guldens zu 72 Kreuzern im Iahre 1559 nicht mehr verdrängt 
werden konnte und seit dem Augsburger Reichsabschied von 1566 
ausdrücklich anerkannt war, schwankte in seinem Wert und stieg in 
der Zeit der Inflation 1623 bis auf das Zwanzigfache seines Zahl­
wertes 1 7 3 ) . Rach diesem Zusammenbruch setzte Kaiser Ferdinand 
den Taler wieder auf 90 Kreuzer fest, eine nochmalige Heraufsetzung 
aus 96 Kreuzer erfolgte 1676 1 7 4 ) , die aber aus starken Widerspruch 
stieß. I n Norddeutschland hielt man an ber Einteilung des 
Talers in 24 Groschen sest, die im Unterschied zu den Silber­
groschen ( 1 / 3 0 Taler) nun gute Groschen genannt wurden. 

17°) ©uft. Freqtag, Bilder aus der deutschen Berg. Bd. III. ©es. 
W. Ger. II, Bd. 6, S. 159. 

m ) 3m Auszug oeröff. bei M. o. Bahrfeldt, Nieberf. Munzarchio, 
Bd. I, 221/3. 

1 7 2 ) ebda. S. 78 ff. Münzoertrag zu Braunfchweig 1555. 
1 7 3 ) Ferd. Friedensburg, Deutsche Münzgefch. Bln. 1912, S. 129. 
"*) W. Gchwinhowsiu, S. 35. 
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Dieser alte Reichstaler war es, den der Probationstag von 
1681 a ls „eine künfstige und beständige Richtschnur aller übrigen 
Sor ten" 1 7 5 ) wieder einzuführen versuchte. Aber das Mißlingen 
der Ordnung lag schon im Münzabschied selbst begründet. Erstens 
hatte man sich über die Abschassong der Vielheit der Münzen nicht 
einigen können, so daß jeder münzberechtigte Stand auch weiterhin 
eigene Münzen prägen konnte, sofern sie dem Wertmaßstab des 
Talers entsprachen. Und das war ja gerade das Grundübel, das 
immer wieder zum Mißbrauch der Münzstätten im Interesse eines 
einzelnen S tandes führte. Zweitens waren alle Beschlüsse aus­
drücklich an die Konformität des obersächsischen Kreises gebunden. 
Hieran mußte der Entwurf scheitern, da fich der oberfächsische Kreis 
nicht anschloß, sondern den Zinnaijchen F u ß beibehiel t 1 7 6 ) . Der 
obersächsische Kreistag von 1681 hielt daran fest und riet von einem 
gesonderten Vorgehen ab, bevor nicht die Konformität im ganzen 
Reiche gesichert s e i 1 7 7 ) . Der niedersächfifche Kreis fah also hier 
feine P l äne scheitern, einige Stände waren 1682 dafür, daß man 
eigenmächtig vorginge und nicht auf die Konformität warte, die 
Mehrheit dagegen wollte den obersächsischen Kreis nochmals um 
Anschluß ersuchen 1 7 8 ) . Z u neuen Beschlüssen kam es deshalb auf 
dem letzten Kreistage nicht. 

M a n redete, wie fo ost, um einander herum: Der nieder-
fächfifche Kreis berief sich aus das Zusammengehen mit dem ober-
fächfifchen, dieser wollte erst ein einheitliches Vorgehen im ganzen 
Reiche abwarten, der Kaiser andrerseits wollte sich mit seinen Erb­
landen erst anschließen, wenn die Einheit im Reiche seststand 1 7 9 ) . 
B i s dahin erließ auch er eine Sonderordnung für seine Länder 1 8 ° ) . 
Ein allgemeines Durcheinander und gegenseitiges Vorschieben, das 
typisch zeigt, wohin ein Partikularismus ohne jede Zentralgewalt 
fuhren mußte. 

»») Mü E 1/4 73, Münzabfchied. Der Satz wurde nachträglich im 
Abschied eingesetzt. Doch ist auch ohnedem klar, daft der Saler nur als 
Richtfchnur gelten sollte, da man sich über die Abstellung der oielen 
Münzsorten nicht einigen konnte (Abschied P. 4.). 

Mü E 1/4 74, Münzabschieb Frankfurt a. 0 . o. 30. III. 1680, 
Dictat. Lüneburg d. 7./17. 6. 82. Abschrift. 

»") ebba. Kreisabschieb Leipzig 26. 11. 81, Dictat. Lüneb. b. 7./17. 
6. 82. Abfchrift, 

3 7 8 ) ebba. Kreis an Kurf. o. Sachsen Nr. 25, Dictat. 19./29. 6. 82. 
"») Katferl. Komm. Dekr. 15. 4. 82, Pachner o. (Egg. II, 359. 
"°j ebba. S. 360. 22. 4. 82. 
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Die Beschlüsse des Probationstages zeitigten kein Ergebnis. 
Die Verschlimmerung „durch die bey dem Müntzwerk nnnmehro 
wiederumb soweit eingerissene und fast zu einer gantzlichen Kipperey 
hinwachsende V e r w i r r u n g " 1 8 1 ) nahm ihren Fortgang, und die 
insolge des Verpachtens der Münzstätten geprägten geringen 
Münzen hatten teilweise nur zwei Drittel oder den halben Wert 
ihres Zählwertes. Die Unterhandlungen zwischen den Kreisdirektoren 
wurden deshalb erneut aufgenommen, und 1690 wurde ein Edikt 
erlafsen, worin auf Grund der zu Leipzig und Torgau getroffenen 
Vereinbarungen nur die von Brandenburg, Kursachfen, Sachsen-
Gotha und Braunschweig geprägten Münzen zugelassen, alle 
anderen aber, „sie mögen Rahmen haben, wie sie wollen", verboten 
wurden 1 8 2 ) . Aber erst durch Preußen und den deutschen Zollver­
ein wurde eine Vereinheitlichung des Kurrantgeldes geschasfen 1 8 3 ) . 

d) Handel und Schiffahrt. 

Der Seehandel hatte infolge des Krieges gegen Schweden 
schwer zu leiden. E s zeigte sich jetzt deutlich, daß die alten Hanse­
städte vollkommen machtlos waren, ihre Interessen gegenüber den 
kriegführenden Mächten zu behaupten. Zwar hatte die Hanse, 
durch den Westsälischen Frieden in ihren Rechten noch einmal be­
stätigt 1 8 4 ) , dem Rainen nach noch einige Zeit bestanden. „Aber 
alle Bemühungen, die gemeinsame Bundestätigkeit zu neuem Auf­
schwung zu bringen, waren nur Zuckungen eines zu Ende gehenden 
L e b e n s " 1 8 5 ) . Verdankte doch Bremen feine Rettung im Kampfe 
mit Schweden nur dem Eingreifen Brandenburgs und Braun-
fchweigs, die eine Befetzung der S tad t durch Schweden verhindern 
wollten. Auch Lübecks und Hamburgs Stellung beruhte nur noch 
auf der „Rivalität fürstlicher Gewalten widereinander" 1 8 6 ) . Waren 
die Städte infolgedessen politisch zur Bedeutungslosigkeit verur­
teilt — Hamburg und Bremen, über die beide Holstein und 
Schweden die Oberhoheit beanspruchten, wurde sogar die Zulassung 
zu den Kreistagen mit Erfolg verweigert —, so war auch ihr 
Handel längst von der früheren Höhe herabgesunken. Schon im 

1 8 1 ) Mü E 1/4 75. Kreisdir. an Muhlhausen v. 18./28. 8. 1690. 
1 8 2 ) ebda. gedr. Udiht o. 23. 12. 1690. 
1 8 3 ) W. Schrainhoraeni, S. 37. 
18*) IPO Art. 17 §§ 10, 11. Pütter, ©eist d. raestf. Fr., S. 474. 
1 8 5 ) Grdniannsdörffer I, 401. 
1 8 e ) ebda. 
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Zeitalter Elisabeths hatte der Hanse der reale Machthintergrund 
gefehlt, da das deutsche Reich infolge Fehlens der Zentralgewalt 
und der rein dynastischen Politik seiner Fürsten nicht imstande war, 
eine kraftvolle nationale Außenpolitik zu treiben 1 8 7 ) . Wie es die 
Austeilung des Ordenslandes und die fpanifchen Übergriffe am 
Rhein zuließ, ohne sich zu rühren, so versagte es auch der Hanse 
in ihrem Kampfe mit den neu aufsteigenden Seemächten eine wirk­
same nationale Unterstützung, während sich der englische und hol­
ländische Handel fest auf ihre Staaten gründeten 1 8 8 ) . Die Hanfe 
versuchte vergeblich, Kaifer und Reich zu einer aktiven Handels­
politik gegen das Vordringen der Merchant Adventurers zu 
bewegen. Die Verhandlungen im Reichstage verliefen ohne Er­
gebnis, und der Kaiser spielte in der ganzen Angelegenheit „eine 
Figur von schier unglaublicher Kläglichkeit" 1 8 9 ) . Sein Mandat 
vorn 1. August 1597, das die englischen Kaufleute aus dem Reiche 
auswies, hatte, da keine Schritte zu seiner Durchsührung unter­
nommen wurden, nur die ungünstige Folge, daß nun die Königin 
Elisabeth den Stalhos aushob und der Hanse jeden Handel in Eng­
land verbot. Die Engländer aber blieben trotz des Mandates im 
Reiche und wurden 1611 in Hamburg wieder ausgenommen 1 9 0 ) . 
So wurde der deutsche Kaufmann immer weiter zurückgedrängt, 
obwohl es ihm nicht an Unternehmungsgeist sehlte. Holland und 
England beherrschten den Handel und brachten selbst den der 
nordischen Länder und den Ostseehandel an sich. „Schon vor der 
Mitte des 16. Iahrhunderts waren die Hanseaten den Holländern 
in Handel und Schiffahrt unterlegen" 1 9 1 ) . Der 30-jährige Krieg 
konnte die Bewegung nur noch beschleunigen. Aus den neusten 
Untersuchungen geht hervor, daß die Ansicht von den verheerenden 
Wirkungen des Krieges zu Recht besteht, namentlich bezüglich Land­
wirtschaft und Viehzucht, Industrie und Gewerbe, daß aber andrer-

1 8 7 ) o. Bezold, ©othein, Kofer, Staat u. ©ef. d. neueren Zeit. 
Bln. 1908. S. 10, 28. 

188) ©. v. Below, Die Frage des Rückgangs d. rairtfchaftl. Berh. 
Deutschlands oor dem 30-jähr. Ar., Biertelj. Sehr. f. Soz. u. Wirtfch. 
©esch. VII, 1909, S. 164/5: Die Hanfe fanh „wesentlich deshalb, roeil 
es ihr an politischem Rückhalt sehlte, der ihren ©egnern in hohem 
ÜRafze zur Verfügung stand". 

1 S 8 ) R. Ehrenberg, Hamburg u. England i. Zeitalter d. Kön. Eli-
fabeth. 3ena 1896. S. 188. 

™o) ebda. S. 195 ff. 
1 8 1 ) ©. Steinhaufen, II, 257 ff. 
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seits der Überseehandel und Binnenhandel schon vor dem Kriege 
in starkem Verfall begriffen waren und diefe Erscheinung im Aus­
lande bereits deutlich erkannt wurde. Das zeigen Urteile wie das 
von Moryson (Itinerary 1617): „tolls and taxes are frequent 
as the number of absolute Princes is great", oder „indeed the 
traffic of Germany is poor", oder das von Roberts: „they do 
but coldly exercise it by s e a " 1 9 2 ) . „Deutlich empflndet der Brite 
gerade in den Hansestädten den Niedergang des deutschen Wirt­
schaftslebens, wenn er auch dessen ganzen Umfang, die Tatfache 
der passiven Handelsbilanz um 1600, als Zeitgenosse nicht er­
fassen kann" 1 9 3 ) . 

Eine Ausnahme machte Hamburg, das wie alle Randgebiete 
an den nördlichen Meeren im Kriege fast nicht gelitten ha t t e 1 9 4 ) . 
Seine Blüte beruhte jedoch nicht aus eigener Krast, sondern auf der 
bereitwilligen Aufnahme der Merchant Adven tu re r s , die in­
folge des Gegenfatzes zu Spanien ihren Hauptstapelplatz von Ant­
werpen nach Hamburg verlegten 1 9 5). Hamburg wurde „das 
eigentliche Handelszentrum der Engländer" 1 9 6) für Deutschland, 
und der Aufschwung feines Handels trotz des Niedergangs der 
Hanse beruhte gerade auf dieser felbständigen Politik und engsten 
Verbindung mit dem Handel Hollands, Englands, Spaniens und 
Portugals, die es zu einem „Hauptsitz des nordeuropäischen 
Zwischenhandels" machte 1 9 7). Für Deutschland war es der wich­
tigste Ein- und Ausfuhrhafen und überragte in dieser Zeit Lübeck 
bei weitem. Es stand in enger Anlehnung an Schweden, um einen 
Rückhalt gegen Dänemark zu haben. Ebenso suchte es gute Be­
ziehungen zu Brandenburg, das seit dein Erwerb Magdeburgs und 
seitdem der Friedrich-Wilhelm-Kanal die Oder mit der Elbe ver­
band, stark am Elbhandel interessiert war. Es wurden wiederholt 
Konserenzen abgehalten, so 1672 zu Hamburg, auf denen gegen 
die Elbzölle von Sachsen-Lauenburg, Lüneburg und Mecklenburg 

1 9 2 ) 3lsc Hoffmann, Deutschland i. 3eitalter d. 30-jäht. &t. Diff. 
Uflünftet 1927, S . 57 u. 58. 

1 8 3 ) ebda. S. 60. 
"*) Ad. Wohlwill, Aus drei Sahrh. Hamb. ©esch. Hamburg 1897, 

S. 1 ff. 
J»5) R. Ahrenberg, S. 76 ff. u. S. 104. 
i e 6) ernst Baafch, Hamburgs Seeschiff, u. Warenhandel o. ende 

d. 16.3ahrh. bis z. Mitte d. 17. 3ahrh. Zeitfchr. d. Per. f. Hamb. ©efch. 
IX, Hbg. 1894, S. 311. 

»') Ad. Wohlwill, S. 18. 
9-.-tebt.rf. 3(U)t.)Ud) 1930. 5 

http://9-.-tebt.rf
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Stellung genommen wurde, freilich ohne wesentlichen Erfolg 1 9 8 ) . 
Hamburg hatte ein altes Privileg von Kaiser Friedrich III. vom 
Iahre 1482, wonach alle Elbschisse ihre Ladung in der Stadt 
löschen mußten, während Brandenburg die Aushebung dieses Rechtes 
für feine Waren verlangte. Hamburg lehnte dies ab, kam aber erst 
im schwedischen Kriege in offenen Gegensatz zu Dänemark und 
Brandenburg, da es ein Bündnis mit Schweden abschloß. Däne­
mark versuchte jetzt mit aller Macht, die Stadt an sich zu bringen, 
es brandschatzte ihre Gebiete und kaperte ihre Schiffe. Da die 
Stadt auch in Gegensatz zu Brandenburg geriet, weil sie ein von 
einer brandenburgischen Fregatte versolgtes sranzösisches Schiss in 
ihren Schutz nahm und die dem Kurfürsten vom Kaifer erteilten 
Zahlungsanweifnngen in Höhe von dreimal 50 000 Talern nicht 
anerkannte, suchte sie Anlehnung an Braunschweig, das ihr 1676 
seinen Schutz zusicherte. 

Dementsprechend finden wir auf dem Kreistage zu Braun­
schweig im Iahre 1677 ein enges Zusammengehen Braunschweigs 
und Hamburgs gegen die dänischen Ansprüche aus Überlassung 
eines Zolles bei Glückstndt. 

Es kam hierüber zu langen Verhandlungen und zu einer ganz 
enrschiedenen Stellungnahme des Kreises zu Gunsten des ein­
heimischen Handels. Dänemark hatte den Antrag gestellt, ihm den 
Zoll als „sublevat ion der vor das Röm. Reich und p r o bono 
publico bißhero angewendeter und noch ferner etwa obliegender 
Krieges Eosten" 1 9 9 ) zu gewähren, ein unbilliges Verlangen, da 
Dänemark aus eigenem Interesse gegen den alten Rivalen in der 
Vorherrschast des Nordens kämpste. Es suchte den Antrag, der 
von Brandenburg unterstützt wurde 2 0 0 ) und auch schon vor den 
Reichstag gebracht war, dadurch schmackhaster zu machen, daß es 
den Zoll nur auf eine gewifse Zeit, d. h. solange bis die Summe 
von 600 000 Talern gewonnen sei, beantragte und versprach, ihn 
ganz niedrig zu halten. 

Eine „Kurtze Information" 2 0 1 ) Hamburgs, die den Be­
schlüssen des Kreistages trotz des Protestes Dänemarks zugrunde« 

1 6 8 ) ebda. S. 26 ff. 
1 M ) Mü E 1/4 73 fol. 115. 
2«>) oßl. Kurf, an Kaifer 5. 6. 1676, Ur&. u. Actenft. 14.2, G. 869. 

Urochoro an Kurf. 22. 12. 76 ebba. Bb. 18. 467. n. Mörner. Kur-
branbenburgs Staatsoertr., S. 393. Seer. Art. 3 bes Bünbnisfes o. 
23 12 76 

2'M) Mü E 1/4 73 fol. 269. 
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gelegt wurde, nahm ausführlich zu der Frage Stellung. Zuerst 
gibt sie die rechtlichen Grundlagen: Die Wahlkapitulation (Art. 21) 
bestimme, daß in Zollsachen ein Gutachten der benachbarten und 
interessierten Stände v o r h e r einzuholen und zu berücksichtigen 
sei. Ferner bestimme das 1628 von Ferdinand II. gegebene Privi­
leg, daß an der Elbe von Hamburg bis zur See kein Zoll eingerichtet 
werden dürfe. Der seinerzeit von Ehristian IV. 1630 erhobene 
Glückstädter Zoll sei nur auf vier Iahre von 1633 bis 1637 ge­
nehmigt gewesen, die Verlängerung fei 1637 abgelehnt und Ham­
burgs Recht erneut bestätigt worden. 

Schon Ehristian IV. von Dänemark hatte in starkem Gegenfatz 
zu Hamburg gestanden, da er danach strebte, sich an der Elbmündung 
festzusetzen 2 0 2 ) und Hamburg unter seine Lchnshoheit zu bringen. 
Er gründete daher 1616 unterhalb Hamburgs die Festung Glück­
stadt und erhob dort seit 1630 einen Zoü aus alle passierenden 
Waren 2 0 3 ) . Run hatte aber die Stadt 1628 ein Privileg vom 
Kaiser erlangt, das sich ossen gegen Dänemark richtete und be­
stimmte, daß von Hamburg abwärts keine Befestigung angelegt 
werden und kein Zoll erhoben werden dürfe 2 0 4 ) . Dänemark be­
hauptete daher, es handele fich auch um keinen neuen Zoll, sondern 
um eine „Retorsion", womit der Sache nur ein anderer Rame ge­
geben wurde. Als alle Berhandlungen zu keinem Ergebnis 
sührten, versuchte Hamburg, die Dänen mit Hilfe feiner Flotte zu 
vertreiben, hatte aber einen vollständigen Mißersolg 2 0 5 ) . War der 
Kaiser bisher auf Hamburgs Seite, fo trat infolge der Erfolge 
Gustav Adolfs eine Annäherung an Dänemark ein, dem er nun den 
Zoll 1633 auf vier Iahre zugestand. I n Wirklichkeit war aber 
Dänemark bis zum Iahre 1645 im Befitz des Zolls, der jährlich 
ungefähr 80 000 Reichstaler einbrachte 2 0 6 ) und erst durch den 
unglücklichen Krieg Dänemarks mit Schweden infolge des Ein­
greifens der Niederlande beseitigt wurde. 

Außer den rechtlichen Gründen gibt die Hamburger Infor­
mation auch wirtfchaftspolitifche Gründe, die von großem Verstand-

2 T O) Dietr. Schäfer, ©esch. r>. Dänern., V, 702. Das Streben Däne« 
marns, den Handel abzulenhen, mar erfolglos. 

m ) H- Freudenberger, Hamburgs Streit mit ehristian IV. v. 
Dänem. über d. ©lü&städter Zoll. Hbg. 1902. S. 6. 

2 M ) Herrn. Freudenberger, S. 10. 
*») ebda. S. 34 ss. 
"*) ebda. S. 57. 

5* 
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nis für die Gründe des Niedergangs des Handels zeugen: Da 
bereits 27 Zölle auf der Elbe ruhten, fei die Gewährung von neuen 
Zöllen höchst verderblich. Denn eine Verteuerung der Waren sei 
die unvermeidliche Folge. Ausgeführte Waren fänden keinen Ab-
fatz mehr (Wolle 2 0 7 ) , fchlefische Leinen 2 0 8 ) und Garne, Wachs 
und Korn). Die Einsuhr würde ebensalls verteuert zum Rachteil 
für das ganze Reich. Denn Hamburg sei noch der einzige, zudem 
an der Nordsee äußerst günstig gelegene Hasen, der frei fei von aus­
ländischen Zöllen. Alle anderen Strommündungen seien schon in 
fremder Hand, die Ostseestädte seien aber durch die Sundzölle in 
Mitleidenschast gezogen. Auch würden sich die Holländer und Eng­
länder bald von dem dänischen Zoll freimachen 2 0 9 ) , und dann 
rissen diese vollends den gesamten Handel*an sich und setzten die 
Preise nach ihrem Belieben fest. Bei anderen Völkern sei es ge-
rnde umgekehrt: Dort müßten die Auswärtigen Zoll bezahlen, die 
Einheimischen aber feien frei von Zöllen. Und hiermit ist in der 
Tat der Kernpunkt getroffen: Das Fehlen einer einheitlichen Reichs­
zollpolitik zum Schutze des eindeimifchen Handels. Der Einwand, 
daß der Zoll niedrig gehalten werden solle, sei hinfällig, da man 
wisse, „wie es damit allmählich herzugehen pfleget" 2 1 0), ebenso 
der andere Einwand, der Zoll solle aus eine gewisse Zeit begrenzt 
sein, da der vorige Fall gezeigt habe, daß Dänemark den auf vier 
Iahre gewährten Zoll bis 1645 behalten habe. 

Hamburg war natürlich stark an der Zollfrage interessiert, 
ebenso aber auch Braunschweig. Zwar stand dieses gerade damals 
in lebhaftem, wirtschaftlichem Kampse mit Hamburg um die Vor­
herrschast aus der Elbe und strebte dahin, den Hamburger Handel 
nach der Süderelbe und seiner Stadt Harburg abzulenken2 1 1). Aber 
ein Zoll in Glückstadt hätte Harburg genau so betroffen wie Ham­
burg. Vor allem aus politischen Gründen wollte Braunfchweig 
eine Festsetzung Danemarks an der Elbe verhindern. Seine Politik 
war hierin zweifellos richtig. Denn wenn sich an Stelle Schwedens 
nun Dänemark dort festsetzte, war sür das Reich nichts gewonnen. 

™) Der Wollejport stand oor dem 30-jährigen Kriege in hoher 
Blüte und wurde durch den Krieg oernichtet. E. Baasch, S. 358. 

2 0 8 ) Der Leinwandejport (Schlesien u. Süddeutschland) hatte durch 
den Krieg nicht so stark gelitten wie die Wollindustrie, ebda. S. 359. 

so") 1632 mit England der Fall. H. Freudenberger, S. 53. 
»<•) Mü E 1/4 73 fol. 273 P. 14. 
2") E. Baasch, Der Kampf d. Hauses Braunschw. - Lüneb. mit 

Hamburg um die Elbe oom 16—18. 3ahrh. Hannooer 1905, S. 89 sf. 
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Daher machte sich der Kreistag, obwohl er Hamburgs Ersuchen um 
Zulassung zu den Beratungen ablehnte, seine Beweismittel zum 
Teil zu eigen und drang in mehreren Schreiben an den Kaiser, das 
Kurfürstenkollegium, Dänemark und die .Niederlande aus Ablehnung 
des Zollgesuches. Dänemark ging in der Zollsrage Hand in Hand 
mit den Riederlanden, denen es versprochen hatte, den Zoll nur 
von großen Schissen mit drei Masten zu erheben. Das traf aber 
nur die englischen Schiffe, da die Holländer mit kleinen Einmastern 
nach Hamburg fuhren. Da die englische Kolonie in Hamburg sehr 
bedeutend war, widersetzte sich diese ebenfalls dem dänischen Ge­
such 2 1 2 ) . Das energische Vorgehen, das seinen Hauptgrund in der 
politischen Stellungnahme des Kreistages gegen Dänemark harte, 
war von Erfolg gekrönt. Dänemark erhielt den Zoll nicht. Rur 
1701 wurde er ihm auf kurze Zeit zugestanden2 1 3). 

Auf dem Kreistage zu Braunfchweig 1677 erhalten wir ein 
deutliches Bild von der Ohnmacht des deutschen Handels. Wenn 
wir einer Eingabe Lübecks glauben dürsen, war der Handel voll­
ständig brachgelegt, weil die brandenburgische Kriegsflotte alle 
Schisse absing und beschlagnahmte, ohne Rücksicht daraus, ob sie 
Konterbande führten oder nicht 2 1 4 ) . Das Recht war zweifellos 
auf Seiten Brandenburgs, da die Städte Hamburg, Rostock und 
Lübeck den Schweden Vorschub leisteten, Lebensmittel und Munition 
lieferten und Stralsund, das noch im schwedischen Besitz war, vor 
allem mit Korn und Salz versorgten 2 1 5). Lübeck selbst konnte das 
nicht leugnen, erklärte aber, es habe seinen Bürgern verboten, 
Konterbande sür Schweden zu fahren, und der Große Kurfürst 
sollte wenigstens den Schiffen, die keine Kriegsgüter führten, den 
Handel erlauben und für die schon beschlagnahmten Schiffe Schaden­
ersatz leisten. Denn die ruinierten Kaufleute hätten beschlossen, da 
keine Änderung abzusehen sei, „die Schiffarth und Handlung an­
stehen zu lassen" 2 1 0 ) , und das bedeute den Ruin der Stadt, deren 
Macht nur auf dem Handel beruhe. Der Kreistag beschloß, Lübeck 
zu unterstützen, und richtete eine Fürbitte an den Großen Kur-

2 1 2 ) Som. Pufendorf, De rebus gestis Friderici Wilhelmi Magni. 
Bln. 1695. XV § 3. 

2 1 3 ) W. Haoemann III, 360. 
»") Mü E 1/4 73 Nr. 15 fol, 144/5. 
2 1 6 ) Drorjfen 111,3, 6.377 und Brief des Kurs, an d. Kaiser n. 

15 5. 76. Urh. u. Actenst. 14,2, S. 868. 
2") Mü E 1/4 73 Nr. 15 fol. 144/5. 
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forsten 2 1 7 ) , ihn gleichzeitig ersuchend, die schon soüher in Hamburg 
geführten Unterhandlungen zur Hebung des Elbhandels wieder 
aufzunehmen 2 1 8). Weiter beschwerte fich Lübeck, daß Dänemark 
eine Reihe von Waren für die Stadt verboten, für Holland und 
England aber freigegeben habe. Hier haben wir ein deutliches 
Zeichen, wie der deutsche Handel zurückgedrängt wurde. Auch hierin 
enrschied der Kreistag zu Gunsten der Stadt, was soeilich wenig 
besagen will. Denn die bloße Auflorderung an Dänemark, den 
Handel für Lübeck wieder soeizugeben, konnte keinen Ersolg haben, 
da im Reiche jede einheitliche Handelspolitik fehlte und Dänemark 
bereits in starkem, politischem Gegensatz zum Kreistage stand. 

Lübecks alte Vormachrstellung im Oschandel war schon längst 
verloren gegangen. Sein Handel ging insolge der im Gegensatz 
zu Hamburg geübten Unduldsamkeit gegen alle anderen Konsessionen 
und vor allem gegen die englische Kompanie so schnell zurück, daß 
es 1683 nur noch 200 Schisse besaß. Dänemark und Schweden 
sorgten sür die weitere Vernichtung seines Handels 2 1 9 ) . Schon 
Ehristian IV. hatte den Handel der Hansestädte „planmäßig zu 
beschränken gesucht" 2 2 °) und deursche Waren (Bier) mit hohem 
Zoll belegt. Dagegen hatte er die Niederländer stark begünstigt, 
was damit endete, daß diese den Handel an sich rissen. Die Stadt 
hatte im Iahre 1665 eine Schuldenlast von über 5 Millionen lüb. 
M a r k 2 2 1 ) . I m schwedischen Kriege hatte Dänemark vom Kaiser 
eine Anweisung aus die Stadt erhalten in Höhe von 30000 Talern, 
die es sich durch Wegnahme von Schissen erzwang. Ferner zahlte 
die Stadt 10 000 Taler an Brandenburg, um die gekaperten Schisse 
und den Handel nach Pommern wieder soei zu bekommen, außerdem 
noch 40 000 Taler an Herzog Georg Wilhelm von Lüneburg-Eelle, 
so daß sich die flnanzielle Lage der Stadt erheblich verschlechterte 
und selbst die Zinszahlungen der Stadtkasse ins Stocken gerieten. 

Auch der Handel der Stadt Rostock log schwer darnieder. Sie 
hatte zn dem Münzprobationstag von 1681 eine Beschwerde über 
Schweden eingereicht, das ein „Iagtschiss" in den Hasen von 

™) ebda. Nr. 17. 
» 8 ) ebda. Nr. 3 fol. 106. 

ogl. 3lfc Holtmann, S.128. 
"°J D. Schäfer, ©efch. o. Dänemark V, 697. 
m ) Mar .Hoffmann, ©esch. d. freien u. Hansestadt Lübeck, 2ü-

beck 1889/92. II, 104. 



— 71 — 

2") Mü E 1/4 73, Stadt Rostock an den ©rofcen Kurf, als Äreis-
dir. 24. 4./4. 5. 1681. Dictat. Braunfchw. 28. 6./8. 7. 1681. 

2 2 3 ) e. 2. Odhner, Die Politik Schwedens im Weftf. Friedens-
eongrefj. ©otha 1877. S. 43/44. 

22«) Alej. Pries, Der fchwed. Zoll in Warnemünde 1632—54. Diss. 
Rostock 1914, S.25 ff. 

2 2 5 ) IPO Art. IX § 1, Zeumer, 417. 
22«) ebda. S. 419. 
2") Pries, S. 71 ff., Odhner, S. 324. 
2 2 8 ) Pries, S. 94 ff. 

Warnemünde gelegt hatte und eine Zollabgabe erzwang 2 2 2). Warne­
münde war der Außenhasen von Rostock, und ein hier erhobener 
Zoll mußte den Handel der Stadt schwer schädigen. Die schwedischen 
Ansprüche leiteten sich ans der Zeit des 30-jährigen Krieges her, 
wo Gustav Adolf in allen Ostseehäsen Licenten einrichtete, um auf 
diese Weife die Mittel zu seinen Kriegen zu erhalten. Dies Zoll­
system, das nur dann von Erfolg sein konnte, wenn Schweden alle 
Ostseehäfen beherrschte, was seit 1632 mit der Eroberung Wismars 
der Fall war, brachte ganz enorme Mittel ein: Machten die Licenten 
doch die Holste der schwedischen Staatseinnahmen aus 2 2 3 ) . I n 
einem besonderen Vertrage mit Mecklenburg hatte sich Gustav Adolf 
den Zoll von Wismar und Warnemünde gesichert, wobei die 
Fürsten von Mecklenburg mit 1 °/ 0 beteiligt waren, Schweden selbst 
erhob 3 1/;, °/ 0, teilweise wurden bis 5V2 °/ 0 erhoben, tta3 zu den 
schwersten Schädigungen des Handels führen mußte 2 2 4 ) . Obwohl 
nun im Westfälischen Frieden alle die während des Krieges ein­
geführten Zölle ausdrücklich aufgehoben wurden 2 2 5 ) , beanspruchten 
sie die Schweden weiter, indem sie sich auf den Artikel X § 13 be­
riefen 2 2 6 ) , der ihnen in gewollt unklarer Form das Recht verlieh, 
neue Zölle an den Küsten Pommerns und Mecklenburgs zu erheben. 
Alle Versuche der beteiligten Stände, dirsen Artikel nur aus die 
„loca cessa" zu beschränken — anders konnte er nach den Vorver­
handlungen nicht ausgesaßt werden —, scheiterten. Alles, was sie 
erreichten, war die mündliche Zusage Schwedens, daß es sich nur 
um die abgetretenen Gebiete handele, also um Vorpommern und 
Wismar 2 2 7 ) . Sobald aber der Frieden geschlossen war, zeigte 
Schweden seine wahren Absichten und dehnte die Erhebung des 
Zolls auch aus Hinterpommern und Warnemünde aus. Rostock 
fand weder bei Kaifer und Reich noch im niedersächfifchen Kreise 
nachhaltige Unterstützung. Die Stellung Mecklenburgs, das ja 
mit 1 °/ 0 beteiligt war, war zum mindesten zweifelhaft 2 2 8 ) . Der 



— 72 — 

Reichstag von 1654 verwies die Sache an die Reichsdepntation, 
wo sie gut aufgehoben war, ohne daß eine Entscheidung erfolgte. 
Obwohl im schwedisch-polnischen Kriege die Warnemünder Schanze 
zerstört wurde, erhob Schweden den Zoll weiter, und auch das 
Reichsgutachten von 1672 gegen Schweden änderte daran n i c h t s 2 2 9 ) . 
Erst in den Kriegen Karls XII. wurden die Zölle an Mecklenburg 
verpfändet 2 3 0 ) . 

Wie fchr Rostocks Handel durch diesen Zoll geschädigt wurde, 
beweifen die bei Huhuhäufer angegebenen Zahlen: Während im 
I a h r e 1617 noch 228 Schiffe den Sund passierten (Stralsund: 
169, Lübeck: 86), sind es im Iahre 1632 nur noch 114 (Stra l ­
sund: 50, Lübeck: 158) und 1640 sogar unter 100 2 3 1 ) . Die Ge-
samtsahrteu Rostocks, die Ostsee mit einbegriffen, beliefen fich im 
I a h r e 1636 auf 1665 Fahrten, stiegen 1637 auf 2084 und fielen 
feitdem bis aus 545 im Iah re 164 4 2 3 2 ) . 

Die S tad t Rostock hatte ihre Beschwerde 1681 nur an den 
Großen Kurfürsten als Kreisdirektor gerichtet. Dieser leitete sie 
zwar sofort weiter an den Kondirektor Herzog Georg Wilhelm. E s 
war aber bereits zn fpät, um die Angelegenheit noch auf die Tages­
ordnung zu setzen. S i e kam infolgedessen erst aus dem letzten Kreis­
tage zur Verhandlung, wo der mecklenburgische Abgesandte Wede­
mann die Stadt Rostock vertrat. Se in Memorial bietet nichts 
Reues. Die Schweden aber antworteten in ziemlich anmaßender 
Tonar t , die Begründung sei „schlüpfrig* und „in j u r e , als f a c t o 
gantz unbeständig* 2 3 3 ) . Die Sache gehöre überhaupt nicht vor den 
Kreistag. Dieser stellte fich jedoch, wenn auch vorsichtig, auf die 
Seite Mecklenburgs und erließ eine Aufforderung an Schweden zur 
Abschaffung des Zolls 2 3 4 ) . Außerdem begab sich eine Kommission 
persönlich zu den schwedischen Abgesandten und erhob Vorstellungen, 
womit sie aber nur deren Unwillen heraussorderte: S ie verlangten, 
daß „dieserhalb nichts prae judic i r l iches eingerücket werden 
möch te* 2 a o ) . Daher wurde die Angelegenheit ohne Ergebnis ver­
schoben. 

»») Pachner o. Cffifl. I, 568. 
2™J Odhner, S. 329/330. 
2 3 1 ) Alfr. Huhnhäuser, Rostocks Seehandel o. 1635—1648 nach 

Warnemünder Licentbüchern. Difs. Rostock 1913, S.3. 
2 S 2 ) ebda. S. 12/13. 
s*» Mü E 1/4 74 Rr. 27. 
2 Mj ebda. Nr. 28. 
•>•») ebda Äreisabschied. Die Verhandlung der Äommisston ist im 

Abschied roieder gestrichen. 
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Auch Brandenburg hatte Rostock unterstützt und die Verhand­
lungen aus dem Kreistage durchgesetzt, konnte aber, da es in poli­
tischem Gegensatze zu der Tagung stand, nichts erreichen. Auch 
hier wird Belows Ansicht bestätigt, der den Einfluß der Territorial­
politik auf die Wirkfchaft stark einschränkt 2 3 6 ) . Er sieht ihren Ein­
fluß „gerade in der Tatsache, daß die politische Schwäche Deutsch­
lands, seine Zersplitterung mit einem Zurückbleiben in wirtschaft­
licher Beziehung zusammenfällt" 2 3 7 ) . Die Vielheit der politischen 
Interefsen war es, die eine einheitliche Wirtschasts- und Handels­
politik im Reiche wie im Kreise verhinderte. Und die Einheit war 
unbedingt notwendig, alle Versuche, dem Münz- und Zollunwesen 
zu steuern und das Reich nach außen handelspolitisch zu stärken, 
mußten ohne sie fruchtlos bleiben. 

e) Angelegenheiten einzelner Kreisstönbe. 

Wie sehr die Territorialpolitik den Kreis beherrschte, wird be­
sonders deutlich an dem vergeblichen Kamps der freien Reichsstädte 
Bremen und Hamburg um die Kreisftandfchaft. Bremen lag in­
mitten des 1648 an Schweden abgetretenen Herzogtums Bremen. 
Obwohl die Freiheit der S tad t im Westfälischen Frieden ausdrück­
lich garantiert war 2 3 8 ) , machte Schweden sehr bald den Versuch, 
sie mit Gewalt zu Unterwersen. Erst im Frieden von Habenhansen 
(1666) wurde es durch das Eingreisen Braunschweigs, Dänemarks 
und Brandenburgs gezwungen, Bremens Territorialhoheit und 
Reichsunmittelbarkeit anzuerkennen, wogegen die S tad t damals auf 
die Kreisftandfchaft verzichtete 2 3 9 ) . Da Schweden im Iah re 1677 
aus dem Herzogtum Bremen vertrieben war und auch den Braun­
schweiger Kreistag nicht beschickte, hätte man erwarten sollen, daß 
der S tad t nun keine Schwierigkeiten mehr in den Weg gelegt 
würden. Aber der Kreistag lehnte ihre Zulassung wieder ab. Denn 
jetzt war Braunschweig durch die Eroberung des Herzogtums 
Bremen daran interessiert, die S tad t nicht zu mächtig werden zu 

2 3 6 ) © . D. Below, Prodi, d. Wirtfch. ©efch., S. 501 ff. 
»') ebda. S. 619. 
J 3 8 ) IPO. Art. X § 8. erdmannsdörffer I, 178. 
2 3 e ) Cfrdmannsdörffer I, 400. W. o. Bippen, ©esch. der Stadt 

Bremen. Halle 1898—1904, III, 142. 
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lassen 2 4 ° ) . Auch später blieb sie ein Spielball der großen Mächte. 
Der Fal l , daß ein Reichsstand von der Kreisstandschast ausge­
schlossen war, war durchaus nicht ungewöhnlich, da aus der Zah­
lung von Kreissteuern — Bremen zahlte den zwölsten Teil der aus 
das Herzogtum entfallenden Steuern — nicht ohne weiteres ein 
Recht auf Sitz und Stimme im Kreistage f o l g t e 2 4 1 ) . 

Auch Hamburg, das im 16. Jahrhundert die Kreisstandschast 
besessen hatte, aber von Anfang an nicht immer vertreten war, konnte 
sich gegen die Ansprüche Dänemarks nicht durchsetzen. Dieses be­
stritt zufammen mit Holstein - Gottorp die Reichssreiheit der S tad t 
und behauptete, sie sei Holstein erbuntertänig, obwohl ein Reichs­
kammergerichtsurteil 1618 ihre Reichsunmittelbarkeit anerkannt 
hatte 2 4 2 ) . I n Hamburg selbst waren Stimmen vorhanden, die eine 
Oberhoheit Dänemarks sür vorteilhast hielten, um die Ansprüche 
des Reiches an die S tad t einzuschränken. Dänemarks Versuche, 
die S t ad t mit Gewalt zu unterwerfen, waren nur deshalb erfolglos, 
weil Braunschweig und Brandenburg die Elbmündung nicht in 
dänischen Besitz kommen lassen wollten 2 4 3 ) . 

Daß die Städte nicht zu den Kreistagen zugelassen wurden, 
zeigt, wie einseitig die Territorialpolitik hierin aus das selbständige 
Leben des Kreises wirkte. Andrerseits darf man aber auch nicht 
verkennen, daß die Städte sich durch ihre engherzige Kirchturms­
politik allmählich selbst aus dem Verfafsungsleben ausgeschaltet 
hatten. 

Z u wiederholten Verhandlungen kam es über die zum nieder­
sächsischen Kreise gehörigen toter Burg, Ouerfurt, Iüterbog und 
Dahme, von denen die drei letzten im Gebiete des oberfächsischen 
Kreises lagen. S i e gehörten ursprünglich zu Magdeburg, waren 
aber im Prager und im Westsälischen Frieden an Sachsen ge­
fallen, das daher auch die Kreissteuern dafür zu zahlen hatte 2 4 4 ) . 
Da Sachsen nach dem Tode des Administrators Herzog August 
Magdeburg verlieren mußte, wollte eg wenigstens bie vier #mter 
fest mit feinen Ländern im obersächfischen Kreise verbinden und hatte 

**•) Braunfchweig hatte in ber Hildesheimer Allianz die Reichs-
freiheit Bremens fchon einmal preisgegeben unb war auch 1666 nur 
für bie Stabt eingetreten, um sie als ©egengewicht gegen Schweben zu 
erhalten. Köcher I, 458. 

»») Mofer §§ 16—17. S. 53/55. 
Herrn. Freubenberger, S. 6 ff. 

*») Ab. Wohlwill, S. 7 ff. unb S. 41 ff. 
»") ©uft. Breu&er, S. 89. IPO. Art XI § 9. Zeumer, S.422. 
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deshalb kein Interesse daran, seine Beiträge im niedersächsischen 
zu zahlen. E s gelang ihm aber nicht, den Auszug der Ämter aus 
dem niedersächsischen Kreise zu erreichen 2 4 5 ) . Nachdem bei der 
ursprünglichen Einteilung der Kreise die dynastischen Interessen 
zum Rachteil der landschaftlichen Geschlossenheit berücksichtigt worden 
waren, wurde ihnen später, wie dies Beispiel zeigt, kein Einfluß 
mehr gestattet, so daß sich Harkungs Ansicht bestätigt: „Nachdem 
die Kreise sich ihrer Einheit bewußt geworden waren, wollten sie 
keine Absplitterung der Glieder mehr dulden" 2 4 6 ) . 

Die Eröffnung des Münzprobationstages von 1681 wurde 
um 15 Tage verzögert durch einen souchtlofen St re i t zwischen 
Brandenburg und Wolfenbüttel über das Votum der Grafschaften 
Blankenburg und Regenftein. Blankenburg war seit 1652 zu den 
Kreistagen zugelassen und wurde von Wolfenbüttel vertreten, das 
die Grafschaft 1651 durch Erbteilung erhalten hatte 2 4 7 ) . Außer­
dem erhob der Graf von Tättenbach als Inhaber der Grafschaft 
Regenftein Anfpruch auf das Votum, weil Blankenburg nach dem 
Aussterben der Blankenburger bis 1599 im Besitze der Grasen von 
Regenstein gewesen war. Er hatte im Reichstage Sitz und St imme, 
wurde aber vorn Kreistage abgewiesen. Moser bemerkt hierzu, daß 
unter Blankenburg auch die Grasschaft Regenstein einbegriffen ge­
wesen sei, daß es aber nicht klar fei, ob 1652 Blankenburg und 
Regenstein nur ein Botum zufammen oder jedem ein eigenes zuge­
standen worden sei 2 4 8 ) . Auch F r . W . K a i s e r ist hierin unklar 2 4 9 ) . 
Nach 1652 hatte nur Blankenburg Sitz und Stimme (Wolfenbüttel), 
der Gras von Regenstein, der im 16. Iahrhundert ein Votum gehabt 
hatte, erschien dagegen n i c h t aus den Kreistagen. Nach der Hin­
richtung des Grafen von Tät tenbach 2 5 0 ) zog Brandenburg die Graf­
schaft Regenstein als erledigtes Halberstädter Lehen ein und nahm 
die Anfprüche des Grafen wieder auf, während Braunschweig die 
beiden Grafschaften als „ein zusammengehöriges Erbgut" be­
trachtete 2 8 1 ) . Der Strei t , der auf der „unentwirrbaren Verquickung 

2*5) Mü E 1/4 74. Kreistag an Herzog 3oh. Ad. o. Sachfen-
Weifjenf. Nr. 14. 

2 «) Fr. Härtung, S. 100/1 u. Anm. 1. 
2 4 7 ) W. Haoemann III, 175. 
2*8) Mofer § 98 6 . 103. 
2") Fr. W. Kaifer, S. 109. 
2 5°) W. Haoemann III, 181. 
2 5 i _ 2 5 2 ) gl Köcher, Der preufj.-roelf. Hoheitsftreit um d. ©raffch. 

Regenftein, Zeitfchr. d. Harzoer. 28. 1895, S. 543 ff. u. © e s c h . o. Han-
nooer u. Braunfchweig, Publ. d. Preufj. Staatsarch. 20 u. 63. 
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von gräflicher Amtsgewalt und Erbgut* beruhte 2 5 2), ist von Köcher 
ausführlich behandelt. Auch 1681 erfolgte keine Entscheidung, da 
es Brandenburg vermied, die Angelegenheit vor den Kreistag zu 
bringen. 

f) Wirtschaftspolitik und Kultur. 

Wir hatten bisher verfolgt, wie die innere wirtfchaflliche Lage 
des Kreifes und fein Handel nach außen trotz einzelner energischer 
Bemühungen nicht zu der alten Macht'und Blüte gelangen konnten, 
weil die territoriale Zerrissenheit das notwendige einheitliche Vor­
gehen unterband. Deshalb war es unmöglich, die vielen Elbzölle 
zu beseitigen oder den eigenen Handel konkurrenzfähig mit dem 
Ausland zu erhalten. Deshalb war es auch nicht möglich, das 
Münzwesen zu sanieren und die heimische Industrie durch wirksame 
Schutzzölle zu heben. Die Ursachen des Niedergangs lagen zum 
Teil schon im 16. Iahrhundert begründet. Die Hanse war zer-
sallen, da ihr der nationale Rückhalt sehlte, Holland, England und 
Schweden bemächtigten sich des Handels. Die nahezu einzige 
Stadt, die einen wesentlichen Ausschwung nahm, verdankte ihn ganz 
allein der bereitwilligen Ausnahme ausländischer Kausleute. Trotz 
des äußeren Glanzes hatte schon vor dem großen Kriege die Ver­
schuldung der Städte immer mehr zugenommen, die Preise zogen 
insolge der übermäßigen Einsuhr von Edelmetallen an, und die 
Münzverwirrung tat das Ihrige, um die Inflation zu besördern. 
Die Kauskrafl des Landes sank, und das Betriebskapital des Ge­
werbes ging ofl in versohlter Spekulation verloren 2 7 6 ) . 

Hierzu kamen die Wirkungen des Krieges, die namentlich das 
flache Land stark in Mitleidenschaft zogen, Gewerbe und Industrie 
teilweise vernichteten 2 7 7 ) und den allgemeinen Niedergang zur 
Katastrophe werden ließen, wenn auch natürlich nicht alle Gebiete 
gleichmäßig betroffen würben. 

Der wirtfchaflliche Niedergang hing eng mit dem kulturellen 
Leben im Reiche zufammen, da er auch eine Abhängigkeit des 

™) ogl. ©. Steinhaufen, ©esch. d. deutschen Kultur, II, 257 ff. 
"') Wollindustrie und Tuchexport waren oor dem Kriege berühmt 

und stnd erst durch ihn oernichtet. ogl. ©uft. Frentag, Bilder aus d. 
deutschen Berg., Bd. III, ©es. W. Ser. II Bd. 6 S. 103 und gmst 
Baafch, Hamburgs Seeschiff, u. Warenh. Z. d. Per. f. Hamb. ©esch. IX, 
1894, S. 358. 
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Geisteslebens znr Folge hatte, die bei einem Volke, das den zen­
tralen S t a a t verloren hatte, zu den verabschennngswürdigsten Er­
scheinungen führen mußte. 

Schon im 16. Iahrhundert fetzte eine Bewegung ein, die die 
Nachahmung und Überschätzung fremder Kultur zur Folge hatte. 
Doch handelt es sich hierbei zunächst noch um durchaus gesunde 
Erscheinungen, die in der Wechselwirkung der Kulturen auseinander 
begründet sind und nicht nur Deutschland, sondern alle Volker be­
trasen. „ E s ist ein sortgesetztes Überströmen aus dem Vollen kul­
turreifer Gefellfchaften in die Leere minder entwickelter Kreise" 2 7 8 ) . 
Denn die italienische Kultur, die damals Deutschland und Frank­
reich stark beeinflußte, war der deutschen weit überlegen und be­
wirkte zunächst eine Stärkung des nationalen Wesens: Albrecht 
Dürer war in seinem Kern echt deutsch. Die Aufnahme fremder 
hochstehender Kulturen birgt daher stark kulturfördernde Momente 
in fich, die auch bei der Einwirkung der franzosischen Kultur auf 
Deutschland nicht außer acht gelassen werden dürfen, während die 
Satiriker der Zeit nur die Schattenfeiten erfaßten und geißelten. 
Denn diese blieben nicht aus und zeigten sich schon vor dem Kriege, 
wenn auch in erträglicher Form. Ein starker Lujus und eine 
allgemeine Steigerung des Lebensauswandes auch als Folge des 
damaligen Reichtums des Volkes setzten ein und zeigten sich nament­
lich auf dem Gebiete der Kleidung und Lebensführung, wogegen 
schon die Prediger der Reformation vergeblich ankämpften. Iedoch 
hatte dies Wesen vor dem Kriege noch einen gewiffen S i n n , weil 
das Volk in fatter, zufriedener Wohlhabenheit seine Tage verbrachte 
und der Lujus eine naive Freude am Zurschaustellen des Reich­
tums bedeutete 2 7 9 ) . E s ist die „übersprudelnde Lebensfreude, die 
die Zeit charakterisiert" 2 8 ° ) und in der Kunst und im Leben zum 
Ausdruck kommt. Auch war sie srei von lächerlichen Übertreibungen. 
Denn das deutsche Volk erschien dem Ausländer im Vergleich mit 
englischem und französischem Kleiderlups „als das ärmlichst ge­
kleidete unter allen Rationen E u r o p a s " 2 8 1 ) . 

"») erdmannsdörffer I, 126. 
"*) ogl. die Schilderungen des Volkslebens bei ©uft. Frentag, 

Bilder aus der deutschen Verg., Bd. 11,2, ©es. W. Ser. II Bd. 5 
S 332 ff. 

S8°) Steinhaufen II, 289. 
2 8 1 ) 3Ise Hoffmann, S. 63. 
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Iedoch trat das volkstümliche Element, das seit dem 13 . I a h r -
hunderk herrschend war, immer mehr zurück. Die Renaissance mit ihrer 
Betonung des Formalen und Äußerlichen war dem Volkstümlichen 
direkt entgegengesetzt. Die feinere gesellschastliche Kultur fand Eingang 
in die höheren Volkskreife und ging Hand in Hand mit der fozialen 
Umwälzung und Herabdrückung der niederen Klassen. Der Humanis­
mus hatte die Kluft zwischen den Gebildeten und dem ungebildeten 
Volk geschaffen. M i t der Verdrängung des Volkstümlichen war 
aber auch „ein Niedergang des deutschen Menschen überhaupt" ver­
b u n d e n 2 8 2 ) , dessen eigene kulturelle Kräste nachließen und ihn 
daher unfähig für die nationale Verarbeitung der fremden Ein­
flüsse machten. Die Reaktion des Volkstümlichen im Grobianis­
mus schndete in ihrer Übertreibung nur sich selbst. S o hatte das 
Volk nicht mehr die innere Kraft, den demoralifierenden Wir­
kungen eines 30-jährigen Krieges zu widerstehen, der das National­
gefühl vollends fast verdrängte. Rückhaltlos gab man sich den Ein­
flüssen der französischen Kultur hin, einerseits in natürlicher Reak­
tion gegen das rohe Landsknechttum des Krieges und in dem 
Streben nach einer höheren Kultur, andrerseits infolge der Wir­
kungen des Krieges, die das deutsche Volk gelehrt hatten, seinen 
Lebensinhalt im Genuß des Augenblicks zu suchen. 

Trotz großer Not der breiten Volksschichten überbot man sich 
in wüster Völlerei und einem übertriebenen Lujus, allen voran die 
Fürstenhöfe mit nur wenigen Ausnahmen. Während man für die 
Reichs- und Kreisaufgaben kein Geld übrig hatte, lebte man aus 
der anderen Seite in S a u s und B r a u s . Die Abgesandten waren 
durchaus nicht verlegen um die Ausfüllung der durch den Strei t 
über das Blankenburger Votum verlorenen Zeit. D r . Meckbach 
berichtete von einem Gastmahl bei den Hildesheimer Abgesandten: 
„die wohl zugerichteten sehr viele Speisen schmecketen daraus nebst 
dem Rheinischen Weine . . . desto besser und anmuthiger, es ging 
aber mit dem Trincken, wie in gemein bey der Teutschen Eollationen 
zugeschehen pflegt" 2 8 3 ) . Auch aus dem Iah re 1682 liegt ein Be­
richt vor, der zeigt, daß man fich trotz der „enervirten" Zustände 
ganz gut amüsierte. Hannover bedankte sich wegen der Wahl zum 
Zugeordneten, und der Gesandte von Witzendorff hat darauf fämt-
liche Kreistagsabgeordneten „fehr p o m p ö s e t s u m t u o s . . . 

J 8 ! 1) ©. Steinhaufen II, 223. 
*») Mü E 1/4 73 fol. 596. 
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tractiret, wobey 2 silberne nebst ged. Herrn von Witzendorsss 
eigenem silbernen Service gebrauchet, und in 2 Vorsätzen an die 70 
so warme, als refraictiirende delicate Tractamenten und Speisen, 
ingl. 2 pyrarnides von Apsoln Ehina, und vielen raren conf ituren 
a d 300 Lb. zu sehen, weniger nicht von allerhand instrumental —/ : 
worunter auch Schallmeyer:/ und vocal-Music alternatim zu hören, 
die Gesundheits-Trüncke aber nebst andern von gesambten dieses 
hochlöbl.en Ereißes Fürsten und Ständen in allerhand Weinen 
wohl zu fühlen, in Summa, was annehmlich gutae oder p a l a t u i 
zu ersinnen und nur anzuschaffen müglich gewesen, das war alda 
zu bekommen und zu genießen" 2 8 4 ) . Auch wurde schon bemerkt, 
daß die Gesandten verhältnismäßig sehr hohe Summen als Reise­
kosten in Anspruch nahmen. Das waren nicht nur die Auswands­
entschädigungen, mit denen man damals wie heute ein Geschäft 
machte, sondern man verbrauchte wirklich sehr viel, da man sich im 
Privatleben keinen Lurus versagte. 

Die deutsche Tracht wurde verpönt. I n kostbaren Stossen, 
Samt , Seide und Brokat, den Anzug mit Gold und Silberflitter, 
mit Spitzen und Perlen überladen, ging man einher 2 8 5 ) . W a r 
es im 16. Iahrhundert die fpanifche Tracht, die in den oberen 
Schichten des Volkes herrschte, so brach sich im 17. Iahrhundert 
das französische , ,ä l a mode" - Wesen Bahn und trieb die lächer­
lichsten Blüten. Wie sehr der Lurus schon kurz nach dem Kriege 
überhand nahm, zeigt das Beispiel Magdeburgs, wo trotz der Zer­
störung der S t ad t im Kriege schon 1643 eine Verordnung gegen 
den Lurus in Kleidern erlassen werden mußte, die 1654 und 1677 
wiederholt wurde. Namentlich das weibliche Gesinde suchte es den 
Frauen gleichzumachen und hängte sich „das Gold hausenweise um 
den Kopf und die Flechten" 2 8 6 ) . Hier war ein dankbares Be­
tätigungsfeld für den Kreis gegeben, und es fehlte nicht an Ver­
suchen, Wandel zu schassen 2 8 7 ) . Zu einer allgemeinen Bewegung 
kam es aber erst zu Ansang der siebziger I ah re , als Deutschlands 
Grenzen in ruchloser Weise von Frankreich sortgesetzt verletzt 
wurden. Damals schien sich das nationale Bewußtsein wieder 
regen zu wollen, das bisher nur im kleinen Kreise der Satiriker und 

= 8 4 ) Mü E 1/4 74. Bericht an Muhlhaufen oom 18./28. 6. 1682. 
2 8 5 ) Cfidmannsdörffer I, 122/3, ©ust. Frerjtag Bd. III, ©es. W. 

6er. II Bd. 6 S. 197. 
2 9 e ) F. A. Wolter, ©esch. d. St. Magdeburg, S. 240. 
m ) ogl. F. W. Kaiser, S. 62 ss. 
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der fruchtbringenden Gesellschast weiter gepflegt war 2 8 8 ) . Es ent­
stand eine umfangreiche publizistische Literatur, die gebieterisch den 
Reichskrieg gegen Frankreich sorderte und wiederholt „aus das ver­
derbliche wirtschaftliche Übergewicht der Franzosen" hinwies 2 8 9 ) , 
das sich in der Weineinsuhr vor allem zeige. „Andere vierzig 
Millionen aber gewinnt Frankreich gleichfalls durch die Verblen­
dung der Rachbarnationen, die, von dem Götzendienst der Mode­
wut bestrickt, Iahr aus Iahr ein zu Wasser und zu Lande zahllose 
Wagen- und Schiffsladungen von franzöfifchen Industrieprodukten" 
bei sich einführen 2 9 ° ) . Diefe Goldgrube müsse geschlossen werden. 

Es kam daher im Iahre 1676 ein Reichsgutachten zu­
stande 2 9 1 ) , das den Handel mit franzöfifchen Manufakturwaren 
überhaupt verbot und im niederfächfischen Kreife veröffentlicht 
wurde. Um zu verhindern, daß durch die Einfuhr solcher Waren, 
die mehr der Hoffart und dem Lurus dienten als der Rot-
wendigkeit, dem Reiche das Geld entzogen und die heimischen 
Industrien geschädigt würden, wurde festgesetzt, daß nach Ablauf 
von zwei Monaten keine franzöfifchen Waren mehr verkaust werden 
dursten, „ in specie der Broccat und sonsten allerhandt Sorten 
Zeug, geblümelt, gestreifst oder glat, mit Silber oder Goldt, reich, 
mitler oder gering . . . " , ferner alle Modewaren, Degenkreuze, Galan­
teriewaren, Halsgehänge, Armbänder, Beutel, Handschuhe, Hauben 
mit und ohne Spitzen, garnierte und nngarnierte Schuhe, Kleider­
garnituren ufw. 2 9 2 ) . Vor allem sollte darauf gesehen werden, daß 
die heimische Industrie wieder gehoben würde. Es handelt sich also 
hier um ein vollkommenes Einfuhrverbot. Aber es hatte nicht mehr 
Wert als alle anderen Beschlüsse des Reiches. Denn gerade zn 
seiner Durchführung hätte es einer einheitlichen Reichszollpolitik 
bedurst, die nicht vorhanden war. Namentlich Hamburg führte 
weiter franzofifche Waren ein. Es hatte sich schon 1670 bemüht, 
die Verlängerung des französischen Handelsvertrages zu erreichen. 
Selbst im Kriege gegen Schweden und Frankreich suchte die Stadt 
ihren Handel mit franzöfifchen Waren beizubehalten nach dem 
Grundsatz „frei Schiff, frei Gut" 2"3). Bei diefer selbständigen 

5 8 8 ) Urdmonnsdörffer I, 128. 
J8») ebda. 585. 
u o ) Flugschrift d. (Eberhard Wafsenberg. Grdmannsdörsser I, 586. 
M 1 ) Pachner o. (Egg. II, 34. 
2 9 S ) Mü E 1/4 72, Kaiser!. Gdifet o. 7. 5. 1676. 
M S ) Ad. Wohlwill, 6 . 34. 




